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1 Einleitung 

 

1.1.   Zielstellung 

 

 

Die Zielstellung ergibt sich aus dem § 41 ThürSchulG bzw. dem Thüringer Gesetz 

zur Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019. Der Schulnetzplan soll 

ein möglichst vollständiges und wohnortnahes Bildungsangebot sichern, die 

Grundlagen für einen langfristig zweckentsprechenden Schulbau schaffen und den 

Planungsrahmen für ein ausgeglichenes Bildungsangebot in Thüringen 

berücksichtigen. 

 

Insbesondere der Ausbau des Gemeinsamen Unterrichts ist zu berücksichtigen. 

 

Durch den Schulnetzplan soll Planungssicherheit für die Schulstandorte entstehen.  

Er dient als Grundlage für Investitions- und Haushaltsentscheidungen im Landkreis 

und damit der Sicherstellung der Qualität und der Weiterentwicklung der 

Bildungsangebote in den Schulen.  

 

 

1.2. Darstellung des Verfahrens und des zeitlichen Ablaufs 

 

 

Der Landkreis Altenburger Land hält als Schulträger entsprechend dem § 13 Abs. 2 

des ThürSchulG bzw. des Thüringer Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Schulwesens vom 02. Juli 2019 das notwendige Schulangebot und die erforderlichen 

Schulanlagen vor. Er ist folglich für die Schulnetzplanung verantwortlich. 

 

Schulnetzpläne werden nach § 41 Abs. 1 ThürSchulG bzw. Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens von den Schulträgern im Benehmen mit den 

betroffenen Gemeinden bzw. Landkreisen und kreisfreien Städten für ihr Gebiet in 

der Regel alle fünf Jahre aufgestellt und fortgeschrieben. 

 

Die Schulnetzpläne sowie ihre Fortschreibung bedürfen der Zustimmung des für das 

Schulwesen zuständigen Ministeriums. Schulnetzplänen kann unter Erteilung von 

Auflagen zugestimmt werden. Das für das Schulwesen zuständige Ministerium wird 

ermächtigt, das Nähere zur Aufstellung und Fortschreibung der Schulnetzpläne 

sowie zu deren Zustimmung durch Rechtsverordnung zu regeln. 
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Der Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des 

Landkreises Altenburger Land für den Zeitraum 2014 bis 2019 wurde mit Beschluss 

Nr. 302 des Kreistages unverändert für den Planungszeitraum vom 01. August 2019 

bis zum 31. Juli 2020 fortgeschrieben.  Die Zustimmung des Thüringer Ministeriums 

für Bildung, Jugend und Sport zur Fortschreibung der Schulnetzplanung des 

Landkreises Altenburger Land für den Planungszeitraum 2019 bis 2020 liegt vor. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der Landkreis Altenburger Land gebeten, dem 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bis spätestens zum 31. März 

2020 eine Fortschreibung der Schulnetzplanung zu übergeben. In den Planungen 

sollen die schulorganisatorischen Entscheidungen einschließlich möglicher 

Kooperationen von Schulen im Landkreis Altenburger Land, insbesondere in Bezug 

auf den künftigen Schulbetrieb der Staatlichen Grundschule „Geschwister Scholl“ 

Ponitz, enthalten sein.  

 

Vor dem Hintergrund der angekündigten Gesetzesnovelle zur Änderung des 

Thüringer Schulgesetzes und den hier enthaltenen Regelungen zu Klassen- und 

Schulgrößen fanden bereits im November 2018 und im März 2019 in Vorbereitung 

der anstehenden Schulnetzplanung regionale Beratungen mit den Bürgermeistern, 

Ausschussmitgliedern, Schulleitern, Elternvertretern der Schulen und 

Kreiselternsprechern sowie mit dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen statt.  

 

Ziel war es, über die Auswirkungen im Hinblick auf die im Gesetzentwurf der 

Landesregierung enthaltenen Vorgaben zu Klassen- und Schulgrößen zu diskutieren. 

 

Belastbare Aussagen dieser regionalen Beratungen wurden bei der weiteren 

Bearbeitung der Schulnetzplanung berücksichtigt.  

 

Am 21. Oktober 2019 erfolgte eine Information im Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss zum Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in 

Trägerschaft des Landkreises Altenburg Land, Zeitraum 2020 bis 2025 – 1. Entwurf 

(Stand: 18.10.2019). Am 30. Oktober 2019 wurden die Kreisräte sowie am 06. 

November 2019 die Bürgermeister in demselben Umfang informiert. 

 

Konstruktive Beratungen zu offenen Fragen und um schulorganisatorische 

Maßnahmen und Modelle in Betrag zu ziehen, fanden in verschiedenen weiteren 

Gesprächsrunden statt.  

 

Auch der mögliche Erhalt kleiner Grundschulen, wie Großstechau und Ponitz, in 

einem Erprobungsmodell „Inklusiver Grundschulverbund Schmölllner Land“ ist hier 

zu erwähnen. In der Zusammenfassung wurde mit Schreiben vom 15. Januar 2020 

vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mitgeteilt, dass der 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


7 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Arbeitsstand im Januar 2020 als nicht genehmigungsfähig erscheint und ein 

dementsprechender Antrag abgelehnt werden müsste.  

 

Der Schulnetzplan wird in der Komplettfassung dem Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss in einer Sondersitzung am 27. Februar 2020 vorgelegt und 

diskutiert.  

  

Dieser Entwurf steht dann den Schulkonferenzen, Gemeinden und Städten zur 

schriftlichen Stellungnahme zur Verfügung. Die benachbarten Schulträger sowie das 

Staatliche Schulamt Ostthüringen und die Thüsac erhalten ebenso die Aufforderung 

schriftlich Stellung zu nehmen. 

 

Nach Einarbeitung eventueller Änderungen ist eine weitere Beratung zum 

Schulnetzplan im Schul-, Kultur- und Sportausschuss am 23. März 2020 geplant.  

 

Danach wird das Dokument am 31. März 2020 in den Kreistag zur Beschlussfassung 

eingebracht. Nach Beschluss durch den Kreistag wird der Schulnetzplan zur 

Herstellung des Einvernehmens dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport vorgelegt.  

 

Nach Zustimmung durch das Ministerium erfolgt das Inkrafttreten durch eine 

Allgemeinverfügung, die im Amtsblatt veröffentlich wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


8 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

2  Rahmenbedingungen  

 

 

2.1. Gesetzliche Grundlagen 

 

Die rechtliche Grundlage für den Schulnetzplan bildet vorrangig das Thüringer 

Schulgesetz bzw. das vom Landtag am 02. Juli 2019 beschlossene Thüringer Gesetz 

zur Weiterentwicklung des Schulwesens.  

 

Bei der Novellierung des Thüringer Schulgesetzes ging es um vier Grundsätze: die 

Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebots, die flächendeckende 

Absicherung eines breiten Unterrichtsangebots, ein effektiverer Lehrereinsatz und 

damit die Reduzierung des Unterrichtsausfalls sowie beste individuelle Förderung für 

jedes Kind durch Inklusion mit Augenmaß.  

 

Die Novellierung des Thüringer Schulgesetzes wurde durch den Landtag am 12. Juni 

2019 beschlossen. Mit dem Gesetz werden  

 

 das Thüringer Schulgesetz, 

 das Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen und 

 das Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft 

 

sowie weitere Gesetze geändert. Die Änderungen des Thüringer Schulgesetzes 

treten überwiegend zum 01. August 2020 in Kraft. Die Regelungen zu den 

Mindestschülerzahlen und Zügigkeiten treten erst ein Jahr später, am 01. August 

2021, in Kraft.  

 

Unter anderem sind folgende wichtige Regelungen des Thüringer Schulgesetzes im 

anstehenden Schulnetzplan zu berücksichtigen: 

 

 

§ 12 Schulversuche, Erprobungsmodelle 

 

 

Der § 12 Abs. 6 Schulversuche, Erprobungsmodelle eröffnet die Möglichkeit der 

Erprobung neuer Kooperationsmodelle einer oder mehrerer Schularten mit dem Ziel, 

eine Unterrichtsabsicherung an kleinen Schulstandorten zu gewährleisten. Die 

Führung erfolgt unter einer gemeinsamen Schulleitung. Insbesondere soll eine 

gemeinsame Personaleinsatzplanung vorgenommen werden können. Zur 

Unterstützung der Schulleitung kann eine Verwaltungsleitung vorgesehen werden. 

Die Erprobungsmodelle sind zu befristen und bedürfen der Genehmigung des für das 

Schulwesen zuständigen Ministeriums.  

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


9 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

§ 15 Gastschulverhältnis, Zuweisung 

 

 

Im § 15 Gastschulverhältnis, Zuweisung ist neu geregelt, dass das zuständige 

Schulamt einen Schüler, auch abweichend von den Schulbezirken, nach Anhörung 

der Eltern und der betroffenen Schulträger einer bestimmten Schule zuweisen kann,  

 

1. wenn eine Klassenbildung aufgrund der geringen Schülerzahl nicht möglich ist, 

2. wenn in dieser Schule Klassen oder Lerngruppen für besondere pädagogische 

Aufgaben einrichtet sind, 

3. um eine gleichmäßige Auslastung der Schulen mit Schülern mit 

Migrationshintergrund, die einen Förderbedarf zum Erwerb der deutschen Sprache 

haben, zu erreichen; 

4. wenn ein im Laufe des Schuljahres zugezogener Schüler an der örtlich 

zuständigen Schule nach Schulbezirk nicht mehr aufgenommen werden kann, weil 

deren Aufnahmekapazität erschöpft ist,  

5. soweit pädagogische Maßnahmen bzw. Ordnungsmaßnahmen nach § 51 Abs. 3 

Nr. 7 vorliegen oder 

6. soweit einem Schüler der Verbleib an der Schule unzumutbar ist und die Eltern mit 

einem Schulwechsel einverstanden sind. 

 

 

§ 15 a Auswahlverfahren an allgemein bildenden Schulen 

 

 

Übersteigt bei der Anmeldung der Schüler die Aufnahmekapazität einer Schule in 

einem gemeinsamen Schulbezirk, ist die Aufnahme der Schüler nach den 

aufgeführten Kriterien zu entscheiden. 

 

Die Festlegung der Aufnahmekapazität erfolgt durch den Schulleiter in Abstimmung 

mit dem Schulträger und dem zuständigen Schulamt vor Durchführung des 

Aufnahmeverfahrens. Dabei sind die personellen, räumlichen und sächlichen 

Gegebenheiten sowie die durch den Schulträger festzulegende Zügigkeit der Schule 

zu berücksichtigen. 

 

 

§ 41 Schulnetzplanung 

 

 

Schulnetzpläne werden nach § 41 Abs. 1 von den Schulträgern im Benehmen mit 

den betroffenen Gemeinden bzw. Landkreisen und kreisfreien Städten für ihr Gebiet 

in der Regel alle fünf Jahre aufgestellt und fortgeschrieben. 
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Schulen sollen eine Größe haben, die eine Differenzierung des Unterrichts 

ermöglicht und einen zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz von personellen 

und sächlichen Mitteln sichert (geordneter Schulbetrieb). Für die allgemein bildenden 

Schulen gelten die Regelungen zu Mindestschülerzahlen und zur Zügigkeit, zur 

Klassenbildung, zu Ausnahmen bei den Mindestschülerzahlen und der Zügigkeit, den 

Zeiten für den Schulweg und den Kooperationsmodellen. 

 

Mindestschülerzahlen, Mindestzügigkeiten und Zeiten für den Schulweg für Schüler 

 

Mindestschülerzahl an Grundschulen beträgt für die erste einzurichtende Klasse je 

Klassenstufe in der Regel 15 Schüler, für jede weitere einzurichtende Klasse in der 

Regel 14 Schüler, Grundschulen können ein- oder mehrzügig geführt werden 

  

Schulweg zur Grundstufe soll 35 Minuten nicht überschreiten 

 

   

Mindestschülerzahl an Regelschulen beträgt in der Regel 20 Schüler je Klasse, 

Regelschulen werden grundsätzlich mindestens zweizügig geführt, abweichend 

können im ländlichen Raum bestehende Regelschulen einzügig geführt werden; 

ausreichende Differenzierung nach § 6 Abs. 1 und individuelle Förderung nach § 2 

Abs. 2 müssen sichergestellt sein und können auch klassenstufenübergreifend oder 

durch Schulkooperation erfolgen 

  

Schulweg zur Regelschule soll 45 Minuten nicht überschreiten 

   

 

Mindestschülerzahl an Gymnasien, mit Ausnahme der Spezialgymnasien, beträgt in 

der Regel 20 Schüler je Klasse, Gymnasien werden in der Regel mindestens 

zweizügig geführt, die gymnasiale Oberstufe kann durch Schulkooperationen im 

Sinne von § 41 e sichergestellt werden, die Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe kann klassenstufenübergreifend organisiert werden 

  

Schulweg zum Gymnasium soll 60 Minuten nicht überschreiten 

 

 

 

keine Mindestschülerzahl und Zügigkeit an Förderzentren 

 

Schulweg zum regionalen Förderzentrum soll 60 Minuten nicht überschreiten  
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Die Vorgaben zu Mindestschülerzahlen nach § 41 a können im Schuljahr 2021/22 

jeweils um bis zu 15 vom Hundert unterschritten werden. 

 

Klassenbildung 

 

 Bildung von Klassen, sodass Fortführung im darauffolgenden Schuljahr nach 

Möglichkeit gesichert ist, Entscheidung trifft der Schulleiter 

 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Schüler mit 

Förderbedarf zum Erwerb der deutschen Sprache werden bei der 

Klassenbildung mit Ausnahme der Förderzentren doppelt gezählt 

 abweichend von den festgelegten Mindestschülerzahlen je Klasse kann eine 

Klasse im Ausnahmefall auch dann gebildet werden, wenn aufgrund der 

räumlichen Gegebenheiten, auch unter Berücksichtigung pädagogischer 

Gesichtspunkte, eine sinnvolle Beschulung nicht mehr möglich und damit eine 

Klassenteilung erforderlich ist, Entscheidung trifft das zuständige Schulamt 

 

Ausnahmen bei den Mindestschülerzahlen und der Zügigkeit 

 

1. eine Nutzungsbindung für geförderte Gebäude, für die der Zuwendungsbescheid 

durch das Land nicht widerrufen werden kann, ohne dass es zu einer Rückforderung 

des Zuwendungsbetrags kommt, besteht  

2. Nachbarschulen ihre Aufnahmekapazitäten bereits voll ausgelastet haben,  

3. bauliche Voraussetzungen zu schaffen sind, um eine Schulnetzmaßnahme 

vollziehen zu können,   

4. die Mindestzügigkeit nicht eingehalten werden kann, jedoch nach spätestens drei 

Jahren wieder erreicht wird,  

5. die Mindestschülerzahl in den Eingangsklassen nur vorübergehend unterschritten 

wird und nach der prognostizierten Entwicklung der Anzahl der aufzunehmenden 

Schüler ein Erreichen der Mindestschülerzahl nach spätestens drei Jahren zu 

erwarten ist, 

6. zur Einhaltung der Mindestschülerzahl in der Eingangsklassenstufe bauliche 

Veränderungen erforderlich sind, die nicht mit vertretbarem Aufwand geschaffen 

werden können, und die Mindestschülerzahlen der weiteren Klassenstufen sowie die 

Mindestzügigkeit erreicht werden,  

7. im Fall der Neugründung einer Schule aufgrund der aufwachsenden Struktur die 

Vorgaben zu den Zügigkeiten nicht erreicht werden können, 

8. die Vorgaben für die Schulwegzeiten im Falle der Aufhebung der Schule 

überschritten werden oder 

9. ein Kooperationspartner aus sachlich nachvollziehbaren und überprüfbaren 

Gründen, insbesondere aufgrund einer wesentlichen Überschreitung der 

angemessenen Zeiten für den Schulweg, nicht gefunden werden kann. 
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Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bis spätestens zum 31. 

März eines Jahres für das folgende Schuljahr beim zuständigen Ministerium zu 

stellen. Es sind geeignete begründende Unterlagen vorzulegen. Die Genehmigung 

soll bis zum 31. Mai des Jahres für das folgende Schuljahr erteilt oder versagt 

werden. Die Genehmigung der Ausnahme soll befristet erteilt werden. Die 

Befristungsdauer soll sich an der mutmaßlichen Dauer des Vorliegens des 

Befristungsgrundes orientieren, die Dauer der Genehmigung des genehmigten 

Schulnetzplanes jedoch nicht überschreiten.   

 

Aufnahme einer Regelung zu Schulkooperationsmodellen 

 

Erfüllt eine Schule die Vorgaben zu Mindestschülerzahlen und Zügigkeit nicht und 

liegt kein Ausnahmetatbestand vor, kann diese Schule fortgeführt werden, wenn 

durch eine Kooperation der Unterricht gemäß den für die Schulart festgelegten 

Lehrplänen und der Stundentafel angeboten und ein effektiver Personaleinsatz 

ermöglicht werden kann.  

 

Kooperationen sind im Rahmen folgender Organisationsmodelle möglich: 

 

Sprengelmodell 

1. Kooperation von Schulen ein oder mehrerer Schularten mit einem 

Schulleitungskollegium und einem gemeinsamen Kollegium 

 

Filialmodell 

2. Kooperation von Schulen einer Schulart mit einer Schulleitung und einem 

Kollegium 

 

Campusmodell 

3. Kooperationen von Schulen mehrerer Schularten an einem Standort mit je einer 

Schulleitung und je einem Kollegium. 

 

Die Kooperationen können im Rahmen eines Erprobungsmodells nach § 12 Abs. 6 

ausgestaltet sein. 

 

Schulzusammenarbeit 

 

Schulen einer Schulart und mehrerer Schularten, die jeweils die Klassen- und 

Schulgrößen erreichen, können zur Erweiterung der Unterrichtsangebote und zur 

Optimierung des Personaleinsatzes Kooperationen eingehen. 
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Weitere rechtliche Grundlagen sind: 

 

 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen  

 Thüringer Schulordnung 

 Verwaltungsvorschrift für die Organisation des jeweiligen Schuljahres. 

 

Die Aufzählung weist vorrangige rechtliche Grundlagen aus und ist nicht 

abschließend. 

 

 

2.2. Demografische Entwicklung, Prognose der Schülerzahlen 

 

 

Der Demografiebericht 2016 (Thüringen) weist aus, dass sich gemäß der 1. rBv die 

räumlich differenzierte demografische Entwicklung fortsetzen, zum Teil sogar 

verstärken wird. Regionen, Städte und Gemeinden, die schon strukturschwach und 

vom demografischen Wandel besonders betroffen sind, werden bis 2035 weitere 

Einwohnerverluste verkraften müssen. Eine besonders negative demografische 

Entwicklung und damit Einwohnerverluste von 20 bis 25% werden bis zum Jahr 2035 

neben anderen Thüringer Landkreisen auch im Altenburger Land erwartet. 

 

Die Entwicklung der Altersgruppe der 6- bis unter 15-Jährigen, welche Aufschlüsse 

für die Schulnetzplanung liefert, gestaltet sich negativ im Landkreis Altenburger 

Land. Ein Rückgang von nahezu einem Drittel der heutigen Einwohner in dieser 

Altersgruppe wird gemäß der 1. rBv für den Landkreis Altenburger Land erwartet. 

 

Die erstellten Schülerzahlenprognosen zeigen die Entwicklung der Anzahl der 

schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Schulen des Landkreises Altenburger 

Land auf. Die für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 zu erwartenden 

Einschulungsjahrgänge in den Schulen wurden aufgrund der mit Stichtag 01. August 

2019 wohnhaften Kinder in den Städten und Gemeinden berechnet.  
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Übersicht Schulanfänger der Schuljahre 2020/21 bis 2025/26 

 

 
 
Im Zeitraum der Schulnetzplanung 2020 bis 2025 ist eine relativ stabile Anzahl an 

Schulanfängern zu verzeichnen. Eine rückläufige Tendenz ist im Schuljahr 2025/26 

ersichtlich.   

 

 

2.3. Zügigkeit und Raum-/Aufnahmekapazitäten 

 

 
Gesetzliche Vorgaben zu Raumanzahl, Raumgröße und Raumnutzung in 

Schulgebäuden gibt es seitens des Landes Thüringen nicht. Die 

Schulbauempfehlungen für den Freistaat Thüringen mit 

Raumprogrammempfehlungen für allgemein bildende Schulen vom 10. Juli 1997 

beinhalten Orientierungsgrößen. Für die Klassenraumgröße liegt der Richtwert bei 

einem Flächenfaktor von 2 qm pro Schüler. Da bei einem Flächenwert von 2 qm 

kaum Platzreserven vorhanden sind, empfiehlt die gesetzliche 

Schülerunfallversicherung eine Grundfläche von mindestens 2,50 qm je Schüler. 

Zusätzlich ist besonderer Bedarf, hauptsächlich bezogen auf den gemeinsamen 

Unterricht, angemessen zu berücksichtigen.  
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Unter Berücksichtigung der Kapazitätsrichtwerte für Klassenräume in den 

Schulbauempfehlungen für den Freistaat Thüringen mit 

Raumprogrammempfehlungen für allgemein bildende Schulen vom 10. Juli 1997 und 

in der Empfehlung der gesetzlichen Schülerunfallversicherung wurden  

 

 die Zügigkeit der Schulen und  

 die Raum-/Aufnahmekapazität (Anzahl der Schüler je Klassenraum – 
allgemeine Unterrichtsräume) 

 

festgelegt.  

 

Die überwiegende Größe aller Klassenräume wurde als maßgebende Größe zur 

Berechnung genutzt. Die Fachräume für Biologie, Chemie, Physik, Werken, 

Wirtschaft/Technik, Computer sowie Hauswirtschaft finden als Klassenräume bzw. 

allgemeine Unterrichtsräume keine Beachtung. 

 

Die Raum-/Aufnahmekapazität ist durch die Schulleiter bei der Klassenbildung, unter 

Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen in Abstimmung mit dem Schulträger, zu 

beachten. 

 

Grundschulen 

 

 

In der Grundschule Altkirchen sind keine separaten Horträume vorhanden. Aus 

diesem Grund wurde die Raum-/Aufnahmekapazität auf 24 Schüler/Klassenraum 

festgelegt.  

 

Die Raumgrößen der Klassenräume in den Grundschulen Langenleuba-Niederhain, 

Lucka, Posa und Windischleuba lassen wenig Handlungsspielraum über die 

angegebene Kapazität hinaus zu. Eine maximale Raum-/Aufnahmekapazität von 24 

Schülern je Klassenraum ist bei Bedarf in den Grundschulen nicht zu überschreiten. 

Bei Klassen mit benachteiligten Schülern, in denen ein höherer Flächenbedarf 

besteht, sollte die angegebene Schülerzahl je Klassenraum nicht überschritten 

werden.  

Nur in den Grundschulen Nobitz (nach Sanierung/Umbau) und Schmölln ist durch die 

bestehenden Klassenraumgrößen eine Schülerzahl von 26 Schüler je Klasse 

möglich.  
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Grundschulen Zügigkeit   Raum-/Aufnahmekapazität  

       (maßgebende Größe) 

Altkirchen  einzügig   24 Schüler/Klassenraum (80 qm)  

Gößnitz  zwei- bis dreizügig  24 Schüler/Klassenraum (60 qm) 

Großstechau  einzügig   20 Schüler/Klassenraum (50 qm) 

Langenl.-Niederh. ein- bis zweizügig  18 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Lucka   ein- bis zweizügig  18 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Meuselwitz  zwei- bis dreizügig  20 Schüler/Klassenraum (53 qm) 

Nobitz   ein- bis zweizügig  26 Schüler/Klassenraum (65 qm) 

Ponitz   einzügig   24 Schüler/Klassenraum (60 qm) 

Posa   zweizügig   18 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Rositz   ein- bis zweizügig   20 Schüler/Klassenraum (54 qm) 

Schmölln  drei- bis vierzügig  26 Schüler/Klassenraum (65 qm) 

Thonhausen  einzügig   22 Schüler/Klassenraum (58 qm) 

Windischleuba zweizügig   18 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Wintersdorf  ein- bis zweizügig  22 Schüler/Klassenraum (56 qm) 

 

Regelschulen 

Die Raumgrößen der Klassenräume in den Regelschulen Langenleuba-Niederhain, 

Lucka und Nöbdenitz lassen wenig Handlungsspielraum über die angegebene 

Kapazität hinaus zu.  

In den weiteren Regelschulen ist bei Bedarf eine Raum-/Aufnahmekapazität bis max. 

26 Schüler möglich. Auch hier gilt, bei Klassen mit benachteiligten Schülern, in denen 

ein höherer Flächenbedarf besteht, sollte die angegebene Schülerzahl je 

Klassenraum nicht überschritten werden.  

  

Regelschulen Zügigkeit  Raum-/Aufnahmekapazität (maßgebende 

Größe) 

Dobitschen  ein- bis zweizügig  22 Schüler/Klassenraum (56 qm)  

Gößnitz  zweizügig   24 Schüler/Klassenraum (60 qm) 

Langenl.-Niederh. ein- bis zweizügig  20 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Lucka   einzügig   20 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Meuselwitz  zwei- bis dreizügig  20 Schüler/Klassenraum (50 qm) 

Nöbdenitz  ein- bis zweizügig  20 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

Rositz   ein- bis zweizügig   20 Schüler/Klassenraum (54 qm) 

Schmölln  zwei- bis dreizügig  20 Schüler/Klassenraum (53 qm) 

Treben  ein- bis zweizügig  26 Schüler/Klassenraum (78 qm) 
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Gymnasien 

 

Die Größe der Klassenräume im Friedrichgymnasium Altenburg beschränkt die 

Raum-/Aufnahmekapazität auf max. 26 Schüler je Klassenraum (Ausnahme aufgrund 

der Raumhöhen/Luftvolumen). Ebenso besteht für das Lerchenberggymnasium 

Altenburg aufgrund der Größe der Klassenräume wenig Handlungsspielraum. In den 

weiteren Gymnasien ist bei Bedarf eine Raum-/ Aufnahmekapazität bis max. 28 

Schüler möglich. Auch hier gilt, bei Klassen mit benachteiligten Schülern, in denen 

ein höherer Flächenbedarf besteht, sollte die angegebene Schülerzahl je 

Klassenraum nicht überschritten werden.  

Gymnasien  Zügigkeit   Raum-/Aufnahmekapazität  

       (maßgebende Größe) 

Friedrichgymnasium 

Altenburg  zwei- bis dreizügig  26 Schüler/Klassenraum (42 qm)  

 

Lerchenberggymnasium 

Altenburg  zwei- bis dreizügig  26 Schüler/Klassenraum (48 qm) 

 

V.-L.-v.-Seckendorff-Gymnasium 

Meuselwitz  zweizügig   28 Schüler/Klassenraum (58 qm) 

 

Roman-Herzog-Gymnasium 

Schmölln  zweizügig   26 Schüler/Klassenraum (54 qm) 

 

2.4. Schulbezirke, Planungsräume 

 

 

Nach § 14 Schulbezirke, Einzugsbereiche des ThürSchulG bzw. Thüringer Gesetzes 

zur Weiterentwicklung des Schulwesens legt der Schulträger im Einvernehmen mit 

dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium für jede Grundschule, jede 

Regelschule sowie jedes regionale Förderzentrum einen abgegrenzten Schulbezirk 

fest. Für mehrere Grundschulen oder Regelschulen kann jeweils ein gemeinsamer 

Schulbezirk festgelegt werden. Die Kinder bzw. Schüler sind jeweils an der 

zuständigen Schule ihres Schulbezirks anzumelden. 

 

Schulbezirke garantieren Planungssicherheit bei der Auslastung der Schulen und 

eine gut strukturierte Schülerbeförderung. Sie sind die Grundlage für eine 

wohnortnahe Beschulung von Schülern. Unabhängig davon haben die Eltern die 

Möglichkeit, einen anderen Lernort für ihr Kind zu wählen. Das wird durch den § 15 
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Gastschulverhältnis, Zuweisung ThürSchulG bzw. Thüringer Gesetzes zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens geregelt. 

 

Die bisherigen Schulnetzpläne wiesen für jede Grundschule, jede Regelschule sowie 

jedes Förderzentrum einen festgelegten Schulbezirk aus. Diese Schulbezirke waren 

zumeist auf die Territorien bzw. räumlichen Grenzen der Städte und Gemeinden 

ausgelegt. Durch die Gebietsreformen und damit die Veränderung der Grenzen der 

Städte und Gemeinden ist dies mit den bestehenden Schulbezirken nicht immer 

gegeben. Bereits in der Schulnetzplanung 2014 bis 2019 wurde z. B. ein 

gemeinsamer Schulbezirk für zwei Grundschulen, Meuselwitz und Wintersdorf, 

festgeschrieben. Die Eröffnung regionaler Schulbezirke kann förderlich für die 

künftige Entwicklung der Schulen und damit die Erfüllung der Mindestschülerzahlen 

bzw. der Mindestzügigkeit sein.  Sie soll sich bei Bedarf an den gesetzlichen 

Grundlagen, einer wohnortnahen Beschulung, den Territorien der Städte und 

Gemeinden, an der Raum-/Aufnahmekapazität der Schulen sowie an den 

bestehenden Linien des ÖPNV orientieren. Dabei erscheint eine Betrachtung der 

Schulstandorte nach Planungsräumen sinnvoll.  

 

Im § 15 a Auswahlverfahren an allgemein bildenden Schulen des ThürSchulG bzw. 

Thüringer Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens ist nun geregelt, welche 

Kriterien zur Aufnahme bei einer übersteigenden Anzahl an Schülern hinsichtlich der 

Aufnahmekapazität gelten (Rangfolge). 

 

 

2.5. Schülerbeförderung 

 

 

Die notwendige Schülerbeförderung auf dem Schulweg für die Schüler in Schulen in 

Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land ist im § 4 des Thüringer 

Schulfinanzierungsgesetzes geregelt. Der Schulweg ist der kürzeste, verkehrsübliche 

und sichere Fußweg zwischen der Wohnung des Schülers und der von ihm 

besuchten Schule oder dem Unterrichtsort. Der Schulweg beginnt an der Haustür 

des Wohngebäudes und endet am nächstliegenden Eingang des Schulgrundstücks. 

 

Grundsätzlich sind Schüler der allgemein bildenden Schulen unter folgenden 

Bedingungen anspruchsberechtigt:   

 

Die Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht nur für die kürzeste Wegstrecke 

zwischen der Wohnung des Schülers und der nächstgelegenen, aufnahmefähigen 

staatlichen Schule, die dem Schüler den von ihm angestrebten Schulabschluss 

ermöglicht. Ist der Schüler aufgrund der Festlegung von Schulbezirken verpflichtet 

eine bestimmte Schule zu besuchen, so gilt diese als Nächstgelegene. 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


19 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Die Beförderung ist in der Regel notwendig für Schüler bis einschließlich 

Klassenstufe 4 bei einem Schulweg von mindestens zwei Kilometern, ab 

Klassenstufe 5 bei einem Schulweg von mindestens drei Kilometern. 

 

Ab Klassenstufe 11 werden die Eltern, bei volljährigen Schülern die Schüler selbst, 

an den Beförderungskosten beteiligt. 

 

Die Schülerbeförderung wird überwiegend im öffentlichen Personennahverkehr und 

teilweise im freigestellten Schülerverkehr abgesichert. 

 

Besonders Schüler der Förderschulen erhalten, vor allem aufgrund von 

Behinderungen, die individuelle Beförderung mit einem Fahrdienst. 

 

 

2.6. Inklusion 

 

 

Entsprechend § 2 Thüringer Schulgesetz bzw. Thüringer Gesetzes zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens haben Schulen den Auftrag, Schüler mit und 

ohne sonderpädagogischen Förderbedarf vorrangig gemeinsam in den allgemein 

bildenden Schulen zu unterrichten, die Förderschulen wirken dabei unterstützend mit. 

Der Ausbau des gemeinsamen Unterrichts wird im „Entwicklungsplan Inklusion“ 

dargestellt. Dieser wird mindestens alle fünf Jahre fortgeschrieben und soll den 

regionalen Gegebenheiten Rechnung tragen.  

 

Dem Thüringer Landkreistag wurde der Entwurf des TMBJS für eine geplante 

Fortschreibung des „Entwicklungsplans Inklusion – Bilanz und Zwischenbericht“ 

sowie ein Evaluationsbericht des Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 

Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) Anfang Juni 2019 vorgelegt.  

 

In einem Schreiben an das TMBJS wurden noch einmal die Forderung nach einer 

gesetzlichen Verankerung der personellen, sächlichen und räumlichen 

Rahmenbedingungen und die verbindliche Schulträgerbeteiligung an den 

Entscheidungen über den gemeinsamen Unterricht als notwendige Voraussetzungen 

zu einer gelingenden Inklusion vorgetragen.  

 

Im Thüringer Schulgesetz, § 7 a Förderschule, sind Förderschulen 

sonderpädagogische Zentren für Unterricht, Förderung und Beratung. Sie 

kooperieren mit den allgemein bildenden Schulen, um jeden Schüler zu einem für ihn 

bestmöglichen Abschluss zu führen. 
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Gemeinsamer Unterricht findet in den allgemein bildenden Schulen in enger 

Zusammenarbeit mit den Lehrern und Sonderpädagogischen Fachkräften der 

Förderschule statt. Geregelt ist dies im Thüringer Schulgesetz im § 8 a Gemeinsamer 

Unterricht, Feststellungsverfahren. Ergeben sich bei einem Schüler Anhaltspunkte für 

einen sonderpädagogischen Förderbedarf, leitet der Schulleiter nach Einwilligung der 

Eltern oder auf deren Antrag hin beim zuständigen Schulamt das Verfahren zur 

Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ein. Für den Schüler wird 

der nächstgelegene geeignete Lernort im Gemeinsamen Unterricht festgelegt. Wird 

ein geeigneter Lernort an einer allgemeinen Schule nicht ermittelt, kann der Schüler 

eine Förderschule besuchen. Abweichend ist unter Berücksichtigung des 

Elternwillens der Besuch einer Förderschule möglich.  

 

 

Mit der Einführung des Gemeinsamen Unterrichts 2003 sind die Schülerzahlen in den 

Förderzentren des Landkreises Altenburger Land stark gesunken.  

 

 

 
 

 

Im Schuljahr 2018/19 wurden 429 Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in 

den allgemein bildenden Schulen im Landkreis Altenburger Land beschult.  

 

Insgesamt 127 Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf wurden im 

gemeinsamen Unterricht in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger 

Land (Grundschulen: 42, Regelschulen: 76, Gymnasien: 9) in Trägerschaft des 

Landkreises Altenburger Land beschult.  
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Insgesamt 302 Schüler wurden in den Förderzentren Altenburg (177), Schmölln (41) 

und der Regenbogenschule (84) beschult. 148 Schüler wohnten in der Stadt 

Altenburg und 150 Schüler im Landkreis Altenburger Land. Drei Schüler kamen aus 

Gera bzw. dem Landkreis Greiz, zwei Schüler aus anderen Bundesländern.  

 

 

2.7. Digitalisierung 

 

 

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale 

strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort 

Deutschland dar. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in der BRD 

arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen. 

 

Bund und Freistaat Thüringen unterstützen mit dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

die Träger der staatlichen und freien Schulen in Thüringen bei ihren Investitionen in 

die Vernetzung von Schulen und die Ausstattung mit IT-Systemen. 

 

Der DigitalPakt Schule ist folglich ein Infrastrukturprogramm, um die 

Basisinfrastruktur zur Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen an vernetzten 

Schulen zu schaffen. 

 

Erst nachrangig sind die Mittel für Ausstattungsinvestitionen (digitale Arbeitsgeräte, 

mobile Endgeräte) einzusetzen. 

 

Der Landkreis Altenburger Land erhält 3.831.332,95 € aus den Mitteln des 

DigitalPaktes Schule und setzt diese im Zeitraum 2019 bis 2024 an gesicherten 

Schulstandorten um. 

 

 

2.8. Schulen in freier Trägerschaft 

 

 

Die Schulnetzplanung nach § 41 ThürSchulG legt fest, dass die Schulträger bei ihrer 
Planung das örtliche Angebot von Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigen.  
 
Im Landkreis Altenburger Land bestehen neben den insgesamt 37 staatlichen 

Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land bzw. der Stadt Altenburg 

die drei nachfolgend aufgeführten allgemein bildenden Schulen:  
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Freie Grundschule Christian Felix Weiße Altenburg 

Dr. P. Rahn & Partner  
Schulen in freier Trägerschaft  
gemeinnützige Schulgesellschaft mbH  
Rudolf-Breitscheid-Str. 19, 04600 Altenburg 
 
Freie Schule Känguru 

Integrative Grundschule Altenburg 
OT Ehrenberg, Schloßstraße 5, 04600 Altenburg 
 

Christliches Spalatin-Gymnasium Altenburg 

Schulstr. 7 
04600 Altenburg 
 

Diese Schulen sind Schulen in freier Trägerschaft. Sie arbeiten nach eigenen 

pädagogischen Konzepten mit oder ohne konfessionelle Ausrichtung. 

 
Im abgelaufenen Schuljahr 2018/19 wurden entsprechend dem Statistischen 
Informationssystem des TMBJS insgesamt 570 Schüler aus dem Landkreis 
Altenburger Land, davon 112 Schüler mit Wohnort in Zuständigkeit der 
Schulträgerschaft der Stadt Altenburg und 458 Schüler mit Wohnort in Zuständigkeit 
der Schulträgerschaft des Landkreises Altenburger Land in den Schulen in freier 
Trägerschaft beschult.  
 
Schülerwohnort    Schüleranzahl in Schulen freier Trägerschaft 
 
Stadt Altenburg   109 Grundschüler 
     1 Schüler Gemeinschaftsschule 
     169 Gymnasiasten 
     2 Förderschüler 
 
Landkreis Altenburger Land 91 Grundschüler  
     2 Schüler Gemeinschaftsschule 
     190 Gymnasiasten 
     6 Schüler Gesamtschule/Sonstige Schule 
  
Bei den Grundschulen im Landkreis sind es vor allem Schüler aus den Wohnorten 
der Städte und Gemeinden Langenleuba-Niederhain, Lödla, Meuselwitz, Nobitz, 
Rositz und Windischleuba; die das Angebot der Schulen in freier Trägerschaft 
nutzen.   
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Vor allem Gymnasiasten aus den Wohnorten der Städte und Gemeinden Gößnitz, 
Langenleuba-Niederhain, Meuselwitz, Nobitz, Schmölln, Treben und Windischleuba 
werden in Schulen in freier Trägerschaft beschult. Dies wird bei der Planung der 
Schulstandorte, speziell den Schülerzahlenprognosen der staatlichen Gymnasien, 
berücksichtigt. 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen in Gymnasien in staatlicher Trägerschaft und in 
freier Trägerschaft 
 

 

 
Die Entwicklung der Schülerzahlen im Gymnasialbereich weist bis zum Schuljahr 
2014/15 einen leichten Anstieg, welcher dann bis zum Schuljahr 2018/19 wieder 
leicht rückläufig ist, aus. Dies spiegelt sich in den Gymnasien in staatlicher 
Trägerschaft, aber auch in freier Trägerschaft gleichmäßig wider.  
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3 Schulnetz nach Planungsräumen 

 

 

3.1. Allgemeines 

  

 

Der Landkreis Altenburger Land ist Schulträger von 14 Grundschulen, 9 

Regelschulen, 4 Gymnasien und 3 Förderzentren.  

 

Bildungsangebot, Leitbild 

 

An vier Schulstandorten befinden sich Grund- und Regelschule an einem 

Schulstandort und nutzen ein Schulgebäude gemeinsam. Die Gymnasien sind auf 

drei Standorte verteilt. In Altenburg gibt es zwei Gymnasien, in Schmölln und 

Meuselwitz jeweils ein Gymnasium. Die regionalen Förderzentren befinden sich in 

Altenburg und Schmölln.  

 

In kurzer Form wird auf das Leitbild der jeweiligen Schule hingewiesen. Die volle 

Fassung ist im Thüringer Schulportrait bzw. auf den Internetseiten der Schulen 

ersichtlich.  

 

Alle Grundschulen und drei Regelschulen (Dobitschen, Wieratalschule, Rositz) sind 

offene Ganztagsschulen. Das Gymnasium Meuselwitz ist eine teilweise gebundene 

Ganztagsschule. Ganztagsschulen können offen, teilgebunden und gebunden 

geführt werden.  

 
In der teilgebundenen Form besteht für Schüler, die für das Ganztagsangebot 
angemeldet sind, eine Teilnahmeverpflichtung für die Dauer des Schuljahres. 
 
In der gebundenen Form ist die Teilnahme an den Ganztagsangeboten für alle 
Schüler verpflichtend. 
 
Die aufgeführten Schul-/Hortöffnungszeiten beziehen sich bei den Grundschulen auf 
die Zeiten ab welchen der Frühhort beginnt bzw. der Späthort endet. In den 
Regelschulen, Gymnasien und Förderzentren sind die regulären Öffnungs- und 
Schließzeiten der Einrichtungen aufgeführt.  
 
Sportflächen 
 
Die durch die Schulen genutzten Frei- und Hallenflächen für den Sportunterricht sind 
aufgeführt. Bei Schulen, die über keine Sportplätze verfügen bzw. keine Sportplätze 
nutzen können, besteht alternativ die Möglichkeit der Nutzung von Freiflächen für 
den Sportunterricht. 
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Schwimmunterricht wird in den Schwimmhallen in Altenburg und Schmölln sowie in 
den Freibädern der Städte und Gemeinden durchgeführt. 
 
Schulbezirke, Schülerbeförderung 
 
Die Schulbezirke sind entsprechend dem Schulnetzplan für allgemein bildende 
Schulen, Zeitraum 2014 bis 2019 bzw. der Fortschreibung für den Zeitraum 2019 bis 
2020 aufgeführt. Die Kilometerentfernungen der einzelnen Ortschaften sind die 
günstigsten Entfernungen vom Wohnort der Schüler zum Schulstandort 
(Schulwege). Diese stimmen mit der Fahrtroute des Schülerverkehrs nicht immer 
überein. Die Schülerbeförderung erfolgt im Rahmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) und im freigestellten Schülerverkehr (FSV).  
 
Die Fahrzeit (Min.) stellt die tatsächliche Beförderungszeit in den derzeitigen Linien 
im ÖPNV bzw. FSV im Fahrzeug dar. Eventuelle Umsteigezeiten wurden nicht 
berücksichtigt. 
 
Entsprechend der gesetzlichen Regelung erhalten die anspruchsberechtigten 
Schüler für das jeweilige Schuljahr eine Schülerregionalkarte (Fahrausweis), die zur 
Nutzung des ÖPNV im gesamten Landkreis berechtigt.  
 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
 
Im Rahmen    der    Inanspruchnahme    von   Förderprogrammen, wie    z.    
B. Sportstättenförderung, Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 
(IZBB) und  Konjunkturpaket  II (KP II), wurden entsprechend  der Bescheide  die 
Zweckbindungen bzw. die Mindestnutzungsdauer festgeschrieben. Es ist der 
späteste Ablauftermin für die Zweckbindung/ Mindestnutzungsdauer für die 
Schulgebäude bzw. Sporthallen angegeben. Beim   Konjunkturpaket II ist eine 
längerfristige Nutzung nach § 4 Abs. 3 Gesetz zur Umsetzung von 
Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) festgeschrieben. 
Aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition wird aus Erfahrungen anderer 
Förderprogramme mit 15 Jahren gerechnet. 
 
 
 
Zuschussbedarf 
 
Der Zuschussbedarf ergibt sich aus allen Einnahmen und allen Ausgaben je Schule 
(z. B. Einnahmen: Personalkostenbeteiligung und Benutzungsgebühren Hort, Miete, 
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Gastschulbeiträge, Zuweisungen 
vom Land, Ausgaben: Personalausgaben, Unterhaltung der Gebäude, 
Geräte/Ausstattung, Miete, Bewirtschaftung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Sonstige 
Sachausgaben, Benutzung der Bäder, Beförderung auf Unterrichtswegen, 
Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Zuweisung Personalkosten Hort an 
Land).  
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Sonstiges 
 
In allen Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land wird ein 
Hortbereich (offene Ganztagsschule) vorgehalten. Der Schulhort in Thüringen ist 
organisatorischer Teil der Grundschule. Jedes Kind in Thüringen hat vom 
Schuleintritt bis zum Ende der Grundschulzeit einen Anspruch auf 
Schulhortbetreuung. Die Raumprogrammempfehlungen für den Freistaat Thüringen 
für allgemein bildende Schulen vom 10. Juli 1997 weisen je Zügigkeit einen Raum 
von 60 qm für den Hortbereich aus. Eine festgelegte Raumkapazität pro Hortkind 
gibt es nicht. Neben vorhandenen Horträumen werden in den Grundschulen auch 
Klassenräume für die Hortbetreuung genutzt.  
 
Gemäß § 5 Abs. 1 Bereitstellung von Grundstücken, Wertausgleich des Thüringer 
Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen übertragen die 
Schulsitzgemeinden die vorhandenen Schulgebäude nebst den für Schulzwecke 
unentbehrlichen beweglichen Sachen und die für schulische Zwecke erforderlichen 
gemeindeeigenen Grundstücke dem Schulträger unentgeltlich zu Eigentum. Der 
Schulträger ist auf Verlangen des früheren Eigentümers zur Rückübereignung 
verpflichtet, wenn nach § 5 Abs. 1 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der 
staatlichen Schulen übereignete Grundstücke nicht mehr den Zwecken einer 
staatlichen Schule dienen oder die Schulsitzgemeinde selbst die Schulträgerschaft 
übernimmt. 
 
 
Schülerzahlen/-prognosen und Darstellung der Standortplanung 
 
Die Schülerzahlen im laufenden Schuljahr 2019/20 sind die Grundlage für die 
erstellten Schülerzahlenprognosen. 
 
Die für den Prognosezeitraum zu erwartenden Einschulungsjahrgänge wurden 
anhand der Schulbezirke der Grundschulen und der dort mit Stichtag: 01. August 
2019 gemeldeten Kinder berechnet. Aufgrund der integrativen Beschulung erfolgt 
keine Verringerung der Jahrgangsbreite zugunsten der Förderzentren. 
 
Die Übertrittsraten der Abgänger der Klassenstufe 4 in die Klassenstufe 5 der 
Regelschulen mit 65% bzw. der Gymnasien mit 35% beruhen auf den Erfahrungen 
der letzten Schuljahre in den Schulen. Das örtliche Angebot von Schulen in freier 
Trägerschaft wurde bei der Schülerzahlenprognose für die Gymnasien 
berücksichtigt. Die Übertrittsraten sind Durchschnittswerte. 
 
In die Prognosezahlen der Eingangsklassen wurden keine Gastschüler 
eingearbeitet, da Gastschüler nur im Rahmen der möglichen Klassenbildung 
aufgenommen werden.  
 
Weiterhin fanden die Zurückstellung von Schulanfängern und die Wiederholung von 

Schuljahren sowie der Schulwechsel zwischen Regelschule und Gymnasium keine 

Berücksichtigung. 
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Das Schulnetz im Landkreis Altenburger Land ist unter Einbeziehung möglichst aller 
Faktoren zukunftsfest zu gestalten. Die Novellierung des Thüringer Schulgesetzes 
weist ab dem 01. August 2021 Festlegungen zur Mindestschülerzahl je Klasse und 
Zügigkeit auf. Diese gelten ab dem Schuljahr 2022/23 in vollem Umfang und 
erfordern aufgrund der Schülerzahlenentwicklung Handlungsbedarf in den Bereichen 
der Grundschulen und der Regelschulen in Trägerschaft des Landkreises 
Altenburger Land.  
  
Die unterbreiteten Durchführungsmaßnahmen zeigen Änderungen mit teilweise 
unterschiedlichen Varianten auf. Die zeitliche Umsetzung dieser Änderungen ist 
größtenteils nicht kurzfristig möglich. Hier bedarf es einer mittel- bis langfristigen 
Planung.  
  
Eine Anpassung an die neue Rechtslage ist beginnend mit der Schulnetzplanung, 
Zeitraum 2020 bis 2025 erforderlich.  
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3.2. Grundschulen und Regelschulen in Trägerschaft des 

Landkreises Altenburger Land 

 

 

Grundschulen 

 

 

Die Schülerzahlenprognose der Statistikstelle des TMBJS zeigt eine Entwicklung der 

Schülerzahlen in den Grundschulen bis 2036/37 auf. Von prognostizierten 2.735 (Ist: 

2.827) Schülern im Schuljahr 2019/20 geht die Schülerzahl auf 1.741 Schüler im 

Schuljahr 2036/37 zurück. Die Prognose bezieht sich auf die zu beschulenden 

Schüler in Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft.  

 

Zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes 2024/25 liegt die prognostizierte 

Schülerzahl der Statistikstelle bei 2.549 Grundschülern im Landkreis Altenburger 

Land. Bereits mittelfristig, bis 2024/25, ist somit mit einer leicht rückläufigen 

Schülerzahl zu rechnen.  

 

Die Schülerzahlen der Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger 

Land waren in den letzten fünf Jahren stabil. Eine rückläufige Tendenz ist im 

Prognosezeitraum nicht durchgehend ersichtlich.  

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen insgesamt 1.761 Schüler in diesen Grundschulen. 
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Der Landkreis Altenburger Land hält als Schulträger 14 Grundschulen vor: 

 

 

Region der Städte Meuselwitz und Lucka 

 

Grundschule Meuselwitz, Pestalozzistraße 26 

Grundschule Wintersdorf, Zirndorfer Straße 49 

Grundschule Lucka, Straße der Bauarbeiter 1 a 

 

 

Region der Städte Schmölln, Gößnitz und der Verwaltungsgemeinschaft Oberes 

Sprottental 

 

Grundschule Altkirchen, Am Freibad 1 

Grundschule Gößnitz, Waldenburger Straße 43 

Grundschule Großstechau, Am Schulberg 6 

Grundschule Ponitz, Pfarrberg 4 

Grundschule Schmölln, Finkenweg 12 

Grundschule Thonhausen, Dorfstraße 16 

 

 

Region der Gemeinden Langenleuba-Niederhain, Göpfersdorf und Nobitz 

 

Grundschule Langenleuba-Niederhain, Gartenstraße 15 

Grundschule Nobitz, Schulstraße 8 

 

 

Region der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue 

 

Grundschule Windischleuba, Luckaer Straße 24 

 

 

Region der Verwaltungsgemeinschaft Rositz 

 

Grundschule Posa, Schulweg 7 

Grundschule Rositz, K.-Marx-Straße 1 a 
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Entwicklung der Schülerzahlen in den einzelnen Grundschulen in Trägerschaft 

des Landkreises Altenburger Land  

 

 

Grundschulen 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Altkirchen 82 72 72 66 60 72 69 

Gößnitz 168 171 189 195 204 207 188 

Großstechau 42 43 54 53 71 64 56 

Langenleuba-
Niederhain 99 97 86 90 97 91 101 

Lucka 122 112 92 82 79 76 77 

Meuselwitz 190 195 196 211 209 203 189 

Nobitz 109 112 111 105 104 96 91 

Ponitz 44 45 47 40 51 56 64 

Posa 95 92 92 87 85 86 86 

Rositz 102 108 106 102 107 105 110 

Schmölln 318 321 311 315 331 343 340 

Thonhausen 93 95 103 103 104 99 85 

Windischleuba 152 149 147 153 159 161 150 

Wintersdorf 145 123 126 99 91 95 87 

gesamt 1761 1735 1732 1701 1752 1754 1693 

 

 

 

 

 

Regelschulen 

 

Die Schülerzahlenprognose der Statistikstelle des TMBJS zeigt eine Entwicklung der 

Schülerzahlen in den Regelschulen bis 2036/37 auf. Von prognostizierten 2.247(Ist: 

2.390) Schülern im Schuljahr 2019/20 geht die Schülerzahl auf 1.717 Schüler im 

Schuljahr 2036/37 zurück. Die Prognose bezieht sich auf die zu beschulenden 

Schüler in Schulen in staatlicher Trägerschaft. Regelschulen in freier Trägerschaft 

gibt es im Landkreis Altenburger Land nicht.  

 

Zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes 2024/25 liegt die prognostizierte 

Schülerzahl der Statistikstelle bei 2.242 Regelschülern im Landkreis Altenburger 

Land. Bereits mittelfristig, bis 2024/25, ist die Anzahl der Schüler in den 

Regelschulen im Landkreis Altenburger Land rückläufig.  
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Im Schuljahr 2019/20 lernen insgesamt 1.713 Schüler in diesen Regelschulen. 

 

 

 

Der Landkreis Altenburger Land hält als Schulträger 9 Regelschulen vor: 

 

Region der Städte Meuselwitz und Lucka 

 

Regelschule Meuselwitz, Geschw.-Scholl-Straße 9-10 

Regelschule Lucka, Straße der Bauarbeiter 1 a 

 

 

Region der Städte Schmölln, Gößnitz und Verwaltungsgemeinschaft Oberes 

Sprottental 

 

Regelschule Dobitschen, Straße der Einheit 3 

Regelschule Gößnitz, Waldenburger Straße 43 

Regelschule Nöbdenitz, Am Wald 17 

Regelschule Schmölln, R.-Seyfarth-Straße 21 

 

 

Region der Gemeinden Langenleuba-Niederhain, Göpfersdorf und Nobitz 

 

Regelschule Langenleuba-Niederhain, Gartenstraße 15 
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Region der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue 

 

Regelschule Treben, Kirchhof 5 

 

 

Region der Verwaltungsgemeinschaft Rositz 

 

Regelschule Rositz, K.-Marx-Straße 1 a 

 

 

 

Entwicklung der Schülerzahlen in den einzelnen Regelschulen in Trägerschaft 

des Landkreises Altenburger Land  

 

 

Regelschulen 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 

Dobitschen 120 134 141 150 161 156 157 153 149 147 141 

Gößnitz 208 211 200 208 200 199 212 221 228 230 239 

Langenleuba-
Niederhain 180 191 189 193 189 195 190 194 193 180 180 

Lucka 110 129 148 152 162 169 171 158 153 148 136 

Meuselwitz 329 295 261 245 235 222 233 231 230 219 208 

Nöbdenitz 135 141 137 142 138 140 145 144 154 150 148 

Rositz 192 171 145 123 112 101 100 101 100 99 105 

Schmölln 314 310 305 297 287 296 302 300 306 319 315 

Treben 125 123 131 129 133 138 147 140 143 151 146 

gesamt 1713 1704 1656 1639 1617 1616 1657 1642 1654 1643 1618 
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3.2.1.  Region der Städte Meuselwitz und Lucka 

 

 

In der Stadt Lucka gibt es eine Grundschule und eine Regelschule. Beide Schulen 

unterrichten in einem Schulgebäude. 

 

In der Stadt Meuselwitz werden die Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf mit 

einem gemeinsamen Schulbezirk sowie die Regelschule Meuselwitz vorgehalten.  
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3.2.1.1. Grundschule Lucka 
 
Schulstandort 
Staatliche Grundschule Lucka, Straße der Bauarbeiter 1 a, 04613 Lucka 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Unsere Schule soll ein Ort des Wohlfühlens für alle Schüler und Pädagogen sein.“ 
 
Schul-/Hortöffnung   montags bis freitags 06:00 Uhr 
Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 16:30 Uhr,  

         freitags 16:00 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 18 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   8 (maßgebende Größe: 48 qm),  
Fachräume (Werkraum)  gemeinsame Nutzung GS/RS 
 

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Stadt Lucka 
Hallenfläche   195 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

 Grundschule Lucka 

Breitenhain    1,0    2 

Lucka     0,0    0 

Prößdorf    3,0    7 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 10 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1962 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   KP II 
Ablauf     2026 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

 

Zuschussbedarf (Grund- und Regelschule) 

2016     206 T€ 

2017     216 T€ 

2018     233 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 100 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Straße der Bauarbeiter 1 a: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine  

 

Weitere Informationen zur Schule   http://www.schule-lucka.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

 
Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 122 Schüler in 7 Klassen in der Grundschule Lucka. Die 
Anzahl an Gastschülern liegt bei 19 Schülern. Diese kommen vorwiegend aus dem 
angrenzenden Bundesland Sachsen. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 26 27 38 31 122 

2020/21 21 26 27 38 112 

2021/22 18 21 26 27 92 

2022/23 17 18 21 26 82 

2023/24 23 17 18 21 79 

2024/25 18 23 17 18 76 

2025/26 19 18 23 17 77 

 

 

Zügigkeit    ein- bis zweizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen Schuljahr 2019/20: Klassenstufe 2 – Bildung von 

zwei Klassen (13/14 Schüler), Mindestschülerzahl/ 

Klasse wird nicht durchgängig erfüllt, 

 

Schuljahr 2019/20: Beschulung von 17 

Gastschülern aus Sachsen 

 

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten 

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Lucka ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.1.2. Grundschule Meuselwitz 
 
Schulstandort 
Staatliche Grundschule Meuselwitz  
Pestalozzistraße 26, 04610 Meuselwitz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Gemeinsames Singen“  
 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:00 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    zwei- bis dreizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität 20 Schüler/Klassenraum    
Klassenräume   11 (maßgebende Größe: 53 qm)   
Mehrzweckräume (Musik)  1 
Fachräume (Werkraum)  1 
Horträume    2 

 
Sportflächen 
Freifläche     Leichtathletik, Ballspiele (Allwetterplatz) 
Hallenfläche     keine Halle am Standort; Nutzung  
                                   Schnaudertalhalle – Eigentümer: Stadt Meuselwitz 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

(gemeinsamer Schulbezirk Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf) 

Brossen    4,0    10 

Bünauroda    2,5      4 

Falkenhain über Bünauroda 4,5    13 

Kriebitzsch (Altenburger Straße 6 – 35 a) 2,5      5 

Meuselwitz    0,0      0 

Mumsdorf    5,0      7 

Neupoderschau   2,0      7 

Altpoderschau   4,5      8 

Bosengröba    6,5    10 

Gröba     7,0    10 

Heukendorf    5,0      8 

Kriebitzsch (außer Altenburger Straße 6 – 35 a)4,0      7 

Neubraunshain   10,0    15 

Pflichtendorf    5,0      8 

Ruppersdorf    8,5    10 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Schnauderhainichen  3,0      4 

Waltersdorf    8,5    12 

Wintersdorf    6,0      8 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  46 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1930, Denkmal 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   keine       
Ablauf         

 

Zuschussbedarf 

2016     185 T€ 

2017     160 T€ 

2018     177 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 150 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Pestalozzistraße 26: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 

Verlangen der Stadt Meuselwitz 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.grundschule-meuselwitz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 190 Schüler in 8 Klassen in der Grundschule 

Meuselwitz. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 2 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 52 42 51 45 190 

2020/21 50 52 42 51 195 

2021/22 52 50 52 42 196 

2022/23 57 52 50 52 211 

2023/24 50 57 52 50 209 

2024/25 44 50 57 52 203 

2025/26 38 44 50 57 189 

 
 
Zügigkeit    zwei- bis dreizügige Grundschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
 
Schüler-/Klassenzahlen Schuljahr 2019/20: Beschulung von fünf Kindern 

aus dem ehemaligen Schulbezirk der Grundschule 
Wintersdorf, 

     Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
  
Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
  
Durchführungsmaßnahmen keine 
  
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Grundschule Meuselwitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant  
  
 
 
 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


41 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.1.3. Grundschule Wintersdorf 

 

Schulstandort 
Staatliche Grundschule Wintersdorf  
Zirndorfer Straße 49, 04610 Meuselwitz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Wir legen Wert auf handlungsorientierten Unterricht, der die Selbstständigkeit 
unserer Schüler fördert.“ 
 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:30 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität 22 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   8 (maßgebende Größe: 56 qm)  
Mehrzweckräume (Musik, Kunst) 2 
Fachraum (Werkraum)  1 
Horträume    4 

 
Sportflächen 
Freifläche   kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Gemeinde 
Wintersdorf 

Hallenfläche     262 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

(gemeinsamer Schulbezirk Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf) 

Brossen    8,0    19   

Bünauroda    5,0    23   

Falkenhain über Bünauroda 7,0    44 

Kriebitzsch (Altenburger Straße 6 – 35 a) 3,5    14 

Meuselwitz    6,0    19   

Mumsdorf    9,0    38 

Neupoderschau   7,0    35 

Altpoderschau   5,0    19 

Bosengröba    2,0    2 

Gröba     1,5    2 

Heukendorf    2,0    11 

Kriebitzsch (außer Altenburger Straße 6 – 35 a)3,5    16  

Neubraunshain   4,5    7 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Pflichtendorf    1,5    11 

Ruppersdorf    2,5    2 

Schnauderhainichen  2,0    4 

Waltersdorf    2,5    4 

Wintersdorf    0,0    0 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  26 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1922, Denkmal 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   KP II       
Ablauf     2026        

 

Zuschussbedarf 

2016     145 T€ 

2017     149 T€ 

2018     168 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 119 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Zirndorfer Straße 49: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: Flurstück 

36/3 zwingend an Gemeinde Wintersdorf; Flurstück 36/2 keine schulische Nutzung 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 145 Kinder in 7 Klassen in der Grundschule Wintersdorf. 

Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 5 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 35 45 22 43 145 

2020/21 21 35 45 22 123 

2021/22 25 21 35 45 126 

2022/23 18 25 21 35 99 

2023/24 27 18 25 21 91 

2024/25 25 27 18 25 95 

2025/26 17 25 27 18 87 

 
Zügigkeit    ein- bis zweizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen Schuljahr 2019/20: Beschulung von 36 Schülern 

aus dem ehemaligen Schulbezirk der Grundschule 

Meuselwitz, vorwiegend Eltern aus Meuselwitz 

nutzen die Möglichkeit, ihre Kinder in der 

Grundschule Wintersdorf anzumelden, 

Aufnahmekapazität  wird geprüft (Klassenbildung, 

Raumkapazität), bei erschöpfter Aufnahmekapazität 

werden die Kinder der Grundschule Meuselwitz 

zugeordnet,  

     Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Falkenhain über Bünauroda, Mumsdorf, 

Neupoderschau)  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Wintersdorf ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.1.4. Regelschule Lucka 
 
Schulstandort 
Staatliche Regelschule Lucka 
Straße der Bauarbeiter 1 a, 04613 Lucka 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Regelschule 
„Lucka macht Schule - Wir leben Schule und schulen für das Leben.“  
 
Schulöffnung    montags bis freitags 06:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis donnerstags 16:30 Uhr,   
     freitags 16:00 Uhr 

 
Zügigkeit 
Regelschule     einzügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 20 Schüler/Klassenraum 
Regelschule  
Klassenräume   7 (maßgebende Größe: 48 qm) 
Lehr-, Übungsräume  
(Biologie, Chemie, Physik)  3 
Musikraum    1 
Kunstraum    1 
Werkraum    1 
Computerfachraum   1 

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Stadt Lucka 
Hallenfläche 195 qm; zusätzlich: Nutzung Turnhalle 

Pestalozzistraße durch Regelschule, Eigentümer: 
Stadt Lucka 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

 Regelschule Lucka 

Breitenhain    1,0    2 

Lucka     0,0    0 

Prößdorf    3,0    7 

zusätzlich zur Regelschule Lucka (teilweise Schulbezirk Grundschule Wintersdorf) 

Bosengröba    11,0    20 

Gröba     10,5    20 

Heukendorf    10,5    16 

Neubraunshain   13,0    23 

Pflichtendorf    10,0    30 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Ruppersdorf    12,0    20 

Waltersdorf    12,0    20 

Wintersdorf    9,0    16 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 29 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1962 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   KP II 
Ablauf     2026 

 

Zuschussbedarf 

2016     206 T€ 

2017     216 T€ 

2018     233 T€ 

 

Sonstiges 

Grundstück Straße der Bauarbeiter 1 a: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine  

 

Weitere Informationen zur Schule   http://www.schule-lucka.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 110 Schüler in 6 Klassen in der Regelschule Lucka. Die 
Anzahl an Gastschülern liegt bei 8 Schülern.  
 
Schülerzahlenprognose (nach Schulbezirk,  

ab Schuljahr 2020/21 mit Einschülern aus dem Ortsteil Wintersdorf) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 19 17 23 26 15 10 110 

2020/21 33 18 17 23 26 12 129 

2021/22 35 33 18 17 23 22 148 

2022/23 30 35 33 18 17 19 152 

2023/24 32 30 35 33 18 14 162 

2024/25 24 32 30 35 33 15 169 

2025/26 23 24 32 30 35 27 171 

2026/27 20 23 24 32 30 29 158 

2027/28 29 20 23 24 32 25 153 

2028/29 25 29 20 23 24 27 148 

2029/30 19 25 29 20 23 20 136 

 

Zügigkeit ein- bis zweizügige Regelschule im ländlichen 

Raum, Mindestzügigkeit wird erfüllt, 

       

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 4 Klassen ˂ 20 Schüler, 

     Schuljahr 2019/20: zwei Gastschüler aus Sachsen, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt, Bildung einer 10. Klasse im Schuljahr 

2020/21 gefährdet, aktueller Stand: ca. 7 

Regelschüler  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme, Variante 1 

 

Änderung der Schulbezirke der Regelschulen Meuselwitz und Lucka entsprechend 

dem geäußerten Begehren der Stadt Meuselwitz, der Regelschule Meuselwitz und 

der Elternschaft – Zuordnung des Ortsteiles Wintersdorf zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz beginnend für Einschüler ab dem 01. August 2020  

  

 

Regelschule Lucka   

Schülerzahlenprognose, dargestellt ab Schuljahr 2020/21 ohne Einschüler aus 

Wintersdorf  

(Schülerzahlen vorn: Lucka mit Wintersdorf/ hinten: Lucka ohne Wintersdorf) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 19 17 23 26 15 10 110 

2020/21 33/20 19 17 23 26 12 129/117 

2021/22 35/25 33/20 19 17 23 22 148/126 

2022/23 30/18 35/25 33/20 19 17 19 152/118 

2023/24 32/17 30/18 35/25 33/20 19 14 162/113 

2024/25 24/14 32/17 30/18 35/25 33/20 16 169/110 

2025/26 23/12 24/14 32/17 30/18 35/25 27/17 171/103 

2026/27 20/11 23/12 24/14 32/17 30/18 29/21 158/93 

2027/28 29/15 20/11 23/12 24/14 32/17 25/15 153/84 

2028/29 25/12 29/15 20/11 23/12 24/14 27/14 148/78 

2029/30 19/12 25/12 29/15 20/11 23/12 20/12 136/74 

 
Zügigkeit    einzügige Regelschule im ländlichen Raum,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
      
Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 4 Klassen ˂ 20 Schüler, 
     Schuljahr 2019/20: zwei Gastschüler aus Sachsen, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 
erfüllt, Bildung einer 10. Klasse im Schuljahr 
2020/21 in der Regelschule Lucka gefährdet, 
aktueller Stand: ca. 7 Regelschüler, Einhaltung der 
Mindestschülerzahl/Klasse der Regelschule Lucka 
wird durch die Zuordnung des Ortsteils Wintersdorf 
zum Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz 
gefährdet bzw. die Gefährdung verstärkt 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

 
Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive     Bestand der Regelschule Lucka ist nicht gesichert 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme, Variante 2 

 

Bildung eines gemeinsamen Schulbezirkes für die Regelschulen Meuselwitz und 

Lucka zur Stabilisierung der Schülerzahlen in der Regelschule Lucka und dem Ziel 

der Erfüllung der Mindestschülerzahl von in der Regel 20 Schülern je Klasse und der 

Einzügigkeit im ländlichen Raum → mindestens 120 Schüler in 6 Klassen, eine 

Klasse je Klassenstufe  

 

 Bildung eines gemeinsamen Schulbezirkes der Regelschulen Meuselwitz und 

Lucka beginnend ab dem 01. August 2021 für alle Klassenstufen  

  

 Auswahlverfahren bei gemeinsamen Schulbezirken erfolgt nach § 15 a 

ThürSchulG bzw. Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens, 

wenn Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität übersteigt 

  

 Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht gemäß § 4 Thüringer Gesetz 

über die Finanzierung der staatlichen Schulen nur für den Weg zur 

nächstgelegenen aufnahmefähigen staatliche Schule, Mehrkosten sind von 

den Eltern selbst zu tragen; Schülerbeförderung beim gemeinsamen 

Schulbezirk ist abgedeckt 

  

 bei Nichterfüllung der Mindestschülerzahl bzw. der durchgängigen 

Einzügigkeit bis einschließlich Schuljahr 2023/24 wird die Regelschule Lucka 

zum 31. Juli 2024 aufgehoben  

 

Schülerzahlenprognose für den gemeinsamen Schulbezirk der Regelschulen 

Lucka und Meuselwitz ab Schuljahr 2021/22 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2021/22 72 76 43 72 74 72 409 

2022/23 73 72 76 43 72 61 397 

2023/24 73 73 72 76 43 60 397 

2024/25 61 73 73 72 76 36 391 

2025/26 62 61 73 73 72 63 404 

2026/27 60 62 61 73 73 60 389 

2027/28 66 60 62 61 73 61 383 

2028/29 57 66 60 62 61 61 367 

2029/30 48 57 66 60 62 51 344 
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3.2.1.5. Regelschule Meuselwitz 
 
Schulstandort 

Staatliche Regelschule „Geschwister Scholl“ Meuselwitz 

Geschwister-Scholl-Straße 9 – 10, 04610 Meuselwitz 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Regelschule 

„Durch die optimalen Bedingungen, die uns als Medienschule zur Verfügung stehen, 

sind wir in der Lage, alle Schlüsselkompetenzen zu entwickeln und zu vertiefen.“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:40 Uhr  
Schulschließung   montags bis freitags 15:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Regelschule     zwei- bis dreizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 20 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   17 (maßgebende Größe: 50 qm)  

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)      3 

Musikraum    1 

Kunsträume    2 

Werkräume    2 

Wirtschaft und Technik  1 

Computerfachraum   1 

Hauswirtschaftsbereich  1 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Sportanlage (Penkwitzer 

Weg) der Stadt Meuselwitz 

Hallenfläche keine; Nutzung Schnaudertalhalle, Eigentümer: 

Stadt Meuselwitz 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
(Grundschule Meuselwitz, Gemeinde Kriebitzsch außer Zechau) 
Altpoderschau   6,0    11 
Brossen    2,0      0 
Bünauroda    3,0      7 
Falkenhain    5,0    10 
Kriebitzsch    5,0      8 
Kriebitzsch Altenburger Straße 6 – 35 a 3,5   10 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Meuselwitz    1,0      0 
Mumsdorf    3,0      4 
Neupoderschau   3,0    10 
Schnauderhainichen  4,0      8  
Zipsendorf    0,0      0 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  59 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1916, 1993, 1997; Denkmal 
 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Bindefrist ist 2017 abgelaufen    

 
Zuschussbedarf 
2016     254 T€ 
2017     260 T€ 
2018     249 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstück Geschwister-Scholl-Straße 9 – 10: Eigentum Landkreis, 
Rückfallregelung: keine 

 
Weitere Informationen zur Schule  http:// www.regelschule-meuselwitz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 329 Schüler in 15 Klassen in der Regelschule 

Meuselwitz. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 97 Schülern.  

 

Es erfolgt eine Beschulung von 51 Gastschülern mit Wohnort im Landkreis (davon 35 

aus Wintersdorf), 3 Gastschülern mit Wohnort in Altenburg sowie 43 Gastschülern 

mit Wohnort in Sachsen-Anhalt. 

 

 

Klassenstufen  Wohnorte der Schüler  

(Schüler je Klasse)  im Schulbezirk       LK ABG Land    ABG  Sachsen-Anhalt  

 

Klassenstufe 5 (25)  23   1     0  1 

Klassenstufe 6 (27/28) 53   2    0  0 

Klassenstufe 7 (25/26) 29   12     1  9 

Klassenstufe 8 (20/20/20) 47   6     0  7 

Klassenstufe 9 (20/24/20)  44   16     1  3 

Klassenstufe 10 (19/22/23) 28   14     1  21 

Klasse IAP (10)  8   0     0  2 

 

 

In der Regelschule Meuselwitz wurden bis einschließlich Schuljahr 2017/18 die 

bestehenden Klassen mit Gastschülern aus Sachsen-Anhalt bzw. Sachsen aufgefüllt 

wurden.  

 

Die Schüler aus Sachsen-Anhalt wohnen im Burgenlandkreis und wählen die 

Regelschule Meuselwitz aufgrund der örtlichen Nähe bzw. der Entfernung zur 

zuständigen Schule im Burgenlandkreis sowie auch aufgrund der Ausrichtung als 

Medienschule.  
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Schülerzahlenprognose (nach Schulbezirk,  

ab Schuljahr 2020/21 ohne Einschüler aus dem Ortsteil Wintersdorf) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 25 55 51 60 74 64 329 

2020/21 43 25 55 51 60 61 295 

2021/22 37 43 25 55 51 50 261 

2022/23 43 37 43 25 55 42 245 

2023/24 41 43 37 43 25 46 235 

2024/25 37 41 43 37 43 21 222 

2025/26 39 37 41 43 37 36 233 

2026/27 40 39 37 41 43 31 231 

2027/28 37 40 39 37 41 36 230 

2028/29 32 37 40 39 37 34 219 

2029/30 29 32 37 40 39 31 208 

 

 

Zügigkeit    Schuljahr 2019/20 Klassenstufe 5: einzügig, 

zwei- bis dreizügige Regelschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

       

Schüler-/Klassenzahlen Schuljahr 2019/20: 1 Klasse ˂ 20 Schüler, 

Schuljahr 2019/20: 51 Gastschülern mit Wohnort im 

Landkreis (davon 35 aus Wintersdorf), 3 

Gastschülern mit Wohnort in Altenburg sowie 43 

Gastschülern mit Wohnort in Sachsen-Anhalt; 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt 

  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Meuselwitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 1 

 

Änderung der Schulbezirke der Regelschulen Meuselwitz und Lucka entsprechend 

dem geäußerten Begehren der Stadt Meuselwitz, der Regelschule Meuselwitz und 

der Elternschaft – Zuordnung des Ortsteiles Wintersdorf zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz beginnend für Einschüler ab dem 01. August 2020 

 

Regelschule Meuselwitz  

Schülerzahlenprognose, 

dargestellt ab Schuljahr 2020/21 mit Einschülern aus dem Ortsteil Wintersdorf 

(Schülerzahlen vorn: Meuselwitz ohne Wintersdorf/ hinten: Meuselwitz mit 

Wintersdorf) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 25 55 51 60 74 64 329 

2020/21 43/56 25 55 51 60 61 295/308 

2021/22 37/47 43/56 25 55 51 50 261/284 

2022/23 43/55 37/47 43/56 25 55 42 245/280 

2023/24 41/56 43/55 37/47 43/56 25 46 235/285 

2024/25 37/47 41/56 43/55 37/47 43/56 21 222/282 

2025/26 39/50 37/47 41/56 43/55 37/47 36/46 233/301 

2026/27 40/49 39/50 37/47 41/56 43/55 31/39 231/296 

2027/28 37/51 40/49 39/50 37/47 41/56 36/46 230/299 

2028/29 32/45 37/51 40/49 39/50 37/47 34/46 219/288 

2029/30 29/37 32/45 37/51 40/49 39/50 31/39 208/271 

 

Zügigkeit    zwei- bis dreizügige Regelschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

      

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt, 

Zuordnung des Ortsteiles Wintersdorf zur 

Regelschule Meuselwitz stärkt die Regelschule bis 

über den Planungszeitraum hinaus 

 

Raum-/Aufnahmekapazität vorhanden, 20 Schüler/Klassenraum bei Bedarf bis 

max. 26 Schüler möglich 
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Schulwegzeiten   werden nicht überschritten, 

Fahrzeiten für die Regelschüler aus dem Ortsteil 

Wintersdorf zur Regelschule Meuselwitz verkürzen 

sich  

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Meuselwitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 2 
 
Änderung der Schulbezirke der Regelschulen Meuselwitz und Lucka entsprechend 

dem geäußerten Begehren der Stadt Meuselwitz, der Regelschule Meuselwitz und 

der Elternschaft – Zuordnung des Ortsteiles Wintersdorf zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz beginnend für Einschüler ab dem 01. August 2020  

 

Bildung eines gemeinsamen Schulbezirkes der Regelschulen Meuselwitz und Lucka 

beginnend ab dem 01. August 2021 für alle Klassenstufen (keine Darstellung in der 

Schülerzahlenprognose möglich)  

 

Zuordnung der Orte der Gemeinden Mehna und Starkenberg zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz frühestens ab dem 01. August 2021 

 

Schülerzahlenprognose Regelschule Meuselwitz, dargestellt ab Schuljahr 

2020/21 mit Einschülern aus dem Ortsteil Wintersdorf und ab Schuljahr 2021/22 

mit Schülern aus den Orten der Gemeinden Mehna und Starkenberg in allen 

Klassenstufen  

(Schülerzahlen vorn: Meuselwitz mit Wintersdorf, hinten: Meuselwitz mit Wintersdorf 

sowie Mehna und Starkenberg) 

 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 25 55 51 60 74 64 329 

2020/21 56 25 55 51 60 61 308 

2021/22 47/53 56/67 25/43 55/71 51/60 50/65 284/359 

2022/23 55/70 47/53 56/67 25/43 55/71 42/50 280/354 

2023/24 56/69 55/70 47/53 56/67 25/43 46/59 285/361 

2024/25 47/58 56/69 55/70 47/53 56/67 21/36 282/353 

2025/26 50/58 47/58 56/69 55/70 47/53 46/56 301/364 

2026/27 49/60 50/58 47/58 56/69 55/70 39/44 296/359 

2027/28 51/61 49/60 50/58 47/58 56/69 46/58 299/364 

2028/29 45/57 51/61 49/60 50/58 47/58 46/57 288/351 

2029/30 37/42 45/57 51/61 49/60 50/58 39/48 271/326 
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Zügigkeit   dreizügige Regelschule, 

    Mindestzügigkeit wird erfüllt 

       

Schüler-/ 

Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

 

 

Raum-/Aufnahme- 

kapazität  vorhanden, 20 Schüler/Klassenraum, bei Bedarf bis max. 

26 Schüler möglich 

 

Schulwegzeiten  Fahrzeiten für die Regelschüler aus dem Ortsteil 

Wintersdorf zur Regelschule Meuselwitz verkürzen sich  

 

Klärungsbedarf der Schülerbeförderung bei Zuordnung 

der Orte der Gemeinden Mehna und Starkenberg, vor 

allem Rückfahrten werden überschritten, alle Fahrten mit 

Umstieg  

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive     

Bestand der Regelschule Meuselwitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 3 

 

Änderung der Schulbezirke der Regelschulen Meuselwitz und Lucka entsprechend 

dem geäußerten Begehren der Stadt Meuselwitz, der Regelschule Meuselwitz und 

der Elternschaft – Zuordnung des Ortsteiles Wintersdorf zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz beginnend für Einschüler ab dem 01. August 2020 

 

Bildung eines gemeinsamen Schulbezirkes der Regelschulen Meuselwitz und Lucka 

beginnend ab dem 01. August 2021 für alle Klassenstufen (keine Darstellung in der 

Schülerzahlenprognose möglich)  

 

Zuordnung der Orte der Gemeinden Mehna und Starkenberg zum Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz frühestens ab dem 01. August 2021 

 

Aufhebung der Regelschule Lucka bei Nichterfüllung der Mindestschülerzahl bzw. 

der Einzügigkeit und Zuordnung des Schulbezirks zur Regelschule Meuselwitz ab 

dem 01. August 2024  

Schülerzahlenprognose Regelschule Meuselwitz, dargestellt ab Schuljahr 

2020/21 mit Einschülern aus dem Ortsteil Wintersdorf und ab Schuljahr 2021/22 

mit Schülern aus den Orten der Gemeinden Mehna und Starkenberg in allen 

Klassenstufen und ab Schuljahr 2024/25 mit Schülern aus der Stadt Lucka in 

allen Klassenstufen (Schülerzahlen vorn: Meuselwitz mit Wintersdorf/ mitte: Meuselwitz mit 

Wintersdorf sowie Mehna und Starkenberg/ hinten: Meuselwitz mit Wintersdorf sowie Mehna und 

Starkenberg und Lucka) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 25 55 51 60 74 64 329 

2020/21 56 25 55 51 60 61 308 

2021/22 47/53 56/67 25/43 55/71 51/60 50/65 284/359 

2022/23 55/70 47/53 56/67 25/43 55/71 42/50 280/354 

2023/24 56/69 55/70 47/53 56/67 25/43 46/59 285/361 

2024/25 47/58/72 56/69/86 55/70/88 47/53/78 56/67/87 21/36/52 282/353/463 

2025/26 50/58/70 47/58/72 56/69/86 55/70/88 47/53/78 46/56/72 301/364/466 

2026/27 49/69/71 50/58/70 47/58/72 56/69/86 55/70/88 39/44/65 296/359/452 

2027/28 51/61/76 49/69/71 50/58/70 47/58/72 56/69/86 46/58/73 299/364/448 

2028/29 45/57/69 51/61/76 49/69/71 50/58/70 47/58/72 46/57/71 288/351/429 

2029/30 37/42/54 45/57/69 51/61/76 49/69/71 50/58/70 39/48/60 271/326/400 
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Zügigkeit   drei- bis vierzügige Regelschule, 

    Mindestzügigkeit wird erfüllt 

Schüler-/ 

Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

 

Raum-/Aufnahme- 

kapazität  20 Schüler/Klassenraum, bei Bedarf bis max. 26 Schüler 

möglich, keine Platzreserven und hohe Auslastung des 

Schulgebäudes 

 

Schulwegzeiten Fahrzeiten für die Regelschüler aus dem Ortsteil 

Wintersdorf zur Regelschule Meuselwitz verkürzen sich, 

Schülerbeförderung beim gemeinsamen Schulbezirk  der 

Regelschulen Lucka und Meuselwitz ist abgedeckt   

  Klärungsbedarf der Schülerbeförderung bei Zuordnung 

der Orte der Gemeinden Mehna  und Starkenberg, vor 

allem Rückfahrten werden überschritten, alle Fahrten mit 

Umstieg  

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive    

Bestand der Regelschule Meuselwitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.1.6. Zusammenfassung der Standortplanung   
 
Grundschulen 
 
 Grundschule Lucka 
 
Die Schülerzahlenprognose für die Grundschule Lucka weist die Erfüllung der 
Mindestschülerzahlen sowie der Zügigkeit auf. Sie entwickelt sich zu einer 
einzügigen Grundschule. Die Raum-/Aufnahmekapazität deckt den erforderlichen 
Bedarf ab. 
 
 Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf 
 
Die Schülerzahlenprognosen zeigen, dass in den Grundschulen Meuselwitz und 
Wintersdorf die Mindestschülerzahlen sowie die Zügigkeit erfüllt werden. 
 
Die vorhandenen Raum-/Aufnahmekapazitäten in den beiden Grundschulen in der 
Stadt Meuselwitz sind ausreichend für die prognostizierte Schüleranzahl. Die 
Beschulung aller Grundschüler an einem Standort in der Stadt Meuselwitz ist 
aufgrund der räumlichen Aufnahmekapazitäten der Grundschulen Meuselwitz bzw. 
Wintersdorf nicht möglich. Der gemeinsame Schulbezirk ermöglicht eine Optimierung 
der Raum-/ Aufnahmekapazitäten.  
 
Die Schulwegzeiten werden überwiegend eingehalten. Die Überschreitung der 
Schulwegzeiten in Wintersdorf bezieht sich auf Orte, für welche die Grundschule 
Meuselwitz die nächstgelegene Grundschule ist.  
 
Alle drei Grundschulen haben im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand. 
 
Regelschulen 
 

Die Schülerzahlenprognosen zeigen, dass es Handlungsbedarf bei den 

Regelschulen in dieser Region gibt. Selbst bei der Regelschule Meuselwitz ist 

aufgrund der Bildung von nur einer Klasse in der Klassenstufe 5 im Schuljahr 

2019/20 die Mindestzügigkeit im Planungszeitraum nicht durchgängig erfüllt.  

 

Die Gastschüler in der Regelschule Meuselwitz mit Wohnort im Landkreis 

Altenburger Land sind vorwiegend Schüler aus dem Ortsteil Wintersdorf. Der 

Wechsel dieser Schüler nach Abschluss der Klassenstufe 4 in die Regelschule 

erfolgte bis zum Schuljahr 2017/18 meist geschlossen in die Regelschule 

Meuselwitz. Die Gastschulanträge der Eltern wurden nach Verfahrensprüfung 

einvernehmlich durch das Staatliche Schulamt Ostthüringen zum Auffüllen der 

Klassen genehmigt.  
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Im Schuljahr 2018/19 wäre bei Aufnahme der Wintersdorfer Schüler die Bildung einer 

zusätzlichen Klasse erforderlich gewesen. Dies wurde durch das Staatliche Schulamt 

Ostthüringen nicht gestattet. 

 

Eine Änderung der Schulbezirke zugunsten der Regelschule Meuselwitz wurde 

bereits mehrfach durch die Beteiligten (Stadt Meuselwitz, Regelschule Meuselwitz, 

Elternschaft) gefordert. 

  

Regelschule Lucka 

 

Die Schülerzahlenprognose der Regelschule Lucka ohne die Schüler aus dem 

Ortsteil Wintersdorf der Stadt Meuselwitz zeigt eine einzügige Regelschule im 

ländlichen Raum. Die Mindestschülerzahl/Klasse wird in den Eingangsklassen im 

Planungszeitraum ab Schuljahr 2022/23 und danach voraussichtlich nicht erfüllt. 

Aufgrund der Erfahrungswerte ist zusätzlich mit einer Unterfrequentierung der 

Klassenstufe 10 zu rechnen. Der Bestand der Regelschule Lucka ist nach Variante 1 

(ohne Schüler aus Wintersdorf) nicht gesichert.  

 

Der Vorschlag nach Variante 2 (Bildung des gemeinsamen Schulbezirkes mit der 

Regelschule Meuselwitz) bietet die Möglichkeit einer Stabilisierung der Schülerzahlen 

der Regelschule Lucka. Bei Nichterfüllung der gesetzlich festgelegten Einzügigkeit 

wird die Regelschule Lucka zum 31. Juli 2024 aufgehoben. 

 

 

 Regelschule Meuselwitz 

 

Neben der Zuordnung der Wintersdorfer Schüler (Variante 1) bzw. der Aufhebung 

der Schulbezirke der Regelschulen Lucka und Meuselwitz, ist mit der Variante 2 eine 

weitere Änderung im Bereich der Schulbezirke aufgeführt. Die Aufhebung der 

Regelschule Dobitschen erfordert eine Zuordnung der Orte der Gemeinden Mehna 

und Starkenberg zum Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz.  

 

Weiterhin wird in der Variante 3 dargestellt, welche Schülerzahlenentwicklung sich 

mit den Orten der Gemeinden Mehna und Starkenberg ergibt, wenn die Regelschule 

Lucka nicht erhalten werden kann. 

 

Die Raum-/Aufnahmekapazität lässt eine Dreizügigkeit der Regelschule Meuselwitz 

und eine Zuordnung nach Variante 2 (Mehna, Starkenberg) zu. Bei Variante 3 erfolgt 

mit Zuordnung der Regelschule Lucka eine hohe Auslastung des Schulgebäudes, 

Platzreserven sind dann nicht mehr vorhanden.  
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Tendenziell zeigt sich eine rückläufige Schülerzahl bis zum Ende der 

Schülerzahlenprognose auf. 

   

Die Regelschule Lucka ist im Planungszeitraum gefährdet. 

Die Regelschule Meuselwitz hat im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand.  

 

 

3.2.1.7. Beschlussvorschlag 

 

 

1. Die Grundschulen Lucka, Meuselwitz und Wintersdorf haben Bestand vom 01. 

August 2020 bis zum 31. Juli 2025. 

 

2. Die Regelschule Lucka hat Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. Juli 2024. 

 

3. Die Regelschule Meuselwitz hat Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. Juli 

2025.  

 

4. Die Orte Bosengröba, Gröba, Heukendorf, Neubraunshain, Pflichtendorf, 

Ruppersdorf, Waltersdorf und Wintersdorf der Stadt Meuselwitz werden für die 

Einschüler der Klassenstufe 5 zum 31. Juli 2020 aus dem Schulbezirk der 

Regelschule Lucka herausgelöst und ab dem 01. August 2020 dem Schulbezirk der 

Regelschule Meuselwitz zugeordnet. 

 

5. Die Schulbezirke der Regelschulen Lucka und Meuselwitz werden zum 31. Juli 

2021 aufgehoben. Ab dem 01. August 2021 besteht für alle Klassenstufen ein 

gemeinsamer Schulbezirk mit dem Umfang der bisherigen Schulbezirke der 

Regelschulen Lucka und Meuselwitz. Bei Nichterfüllung der Mindestschülerzahl bzw. 

der durchgängigen Einzügigkeit bis einschließlich Schuljahr 2023/24 wird die 

Regelschule Lucka zum 31. Juli 2024 aufgehoben. 

 

6. Der Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz wird frühestens zum 01. August 2021 

um die Orte Mehna, Rodameuschel und Zweitschen; um die Orte Starkenberg, 

Breesen, Dölzig, Dobraschütz, Großröda, Kleinröda, Kostitz, Kraasa, Kreutzen, 

Misselwitz, Naundorf, Neuposa, Oberkossa, Pöhla, Posa, Tanna, Tegkwitz und 

Wernsdorf erweitert. 
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3.2.2. Region der Städte Schmölln, Gößnitz und der Verwaltungs-

gemeinschaft Oberes Sprottental 

 

 

In der Stadt Schmölln werden die Grundschulen Altkirchen und Schmölln sowie die 

Regelschulen Schmölln und Nöbdenitz vorgehalten.  

 

Die Regelschule Dobitschen befindet sich in der Gemeinde Dobitschen (Erfüllende 

Gemeinde: Stadt Schmölln).  

 

Die Grundschule Großstechau liegt in der Gemeinde Löbichau, die Grundschule 

Thonhausen in der Gemeinde Thonhausen. Beide Gemeinden gehören zur 

Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental. 

 

In der Stadt Gößnitz werden eine Grundschule und eine Regelschule in einem 

Schulgebäude vorgehalten.  

 

Die Grundschule Ponitz befindet sich in der Gemeinde Ponitz (Erfüllende Gemeinde: 

Stadt Gößnitz). 
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3.2.2.1. Grundschule Altkirchen 

 

Schulstandort 

Staatliche Grundschule Altkirchen  

Am Freibad 1, 04626 Schmölln 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 

„Kleine Grundschule ganz groß"  

 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:15 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 16:30 Uhr,  

           freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Grundschule    einzügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 24 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   4 (maßgebende Größe: 80 qm)  

Fachraum (Werkraum)  1 

 

Klassenräume werden gleichzeitig als Horträume genutzt 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Sportplatz der Gemeinde 

Altkirchen 

Hallenfläche  366 qm – Eigentümer: Gemeinde Altkirchen 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Altkirchen    0,0      0 
Braunshain    9,5    30 
Drogen    4,0      8 
Gimmel    2,0      5 
Gödissa    2,0    14 
Göldchen    4,5    12 
Göllnitz    4,0      8 
Großbraunshain   9,0    22 
Großtauschwitz   3,0      6 
Hartha    9,5    24 
Illsitz     2,0      6 
Jauern    3,5    10 
Kertschütz    3,0    16 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Kleintauscha    9,0    20 
Kratschütz    3,0    14 
Mohlis     6,0    10 
Lumpzig    8,5    18 
Platschütz    1,5      2 
Prehna    6,0    10 
Röthenitz    1,0      4 
Schwanditz    2,0    15 
Trebula    3,0    19 
Zschöpperitz    5,0    10 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 44 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1964 und 1974/75 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme  KP II 

Ablauf  2026 

 
Zuschussbedarf  
2016     115 T€ 
2017                  98 T€ 
2018     114 T€ 
 
Sonstiges 
Schulhort vorhanden,  80 Hortkinder im Schuljahr 2019/20 
Grundstücke Am Freibad 1: Eigentum der Gemeinde 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.gs-altkirchen.de/ 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 82 Schüler in 4 Klassen in der Grundschule Altkirchen. 
Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 17 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 18 22 22 20 82 

2020/21 10 18 22 22 72 

2021/22 22 10 18 22 72 

2022/23 16 22 10 18 66 

2023/24 12 16 22 10 60 

2024/25 22 12 16 22 72 

2025/26 19 22 12 16 69 

 
 
Zügigkeit    einzügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

     

Schüler-/Klassenzahlen Schuljahr 2019/20: Beschulung von 17 

Gastschülern, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird im Schuljahr 

2023/24 (Einschüler) nicht erfüllt, kontinuierliche 

Stärkung des Grundschulstandortes durch 

Gastschüler  

 

Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Braunshain, Großbraunshain, Hartha, Kertschütz, 

Kleintauscha)  

 

Durchführungsmaßnahmen keine 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Altkirchen ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.2.2. Grundschule Gößnitz 

 

Schulstandort 
Staatliche Grundschule Gößnitz  
Waldenburger Straße 43, 04639 Gößnitz 
 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Im Zentrum unserer Schule steht die Wertschätzung von Mensch und Umwelt, 
getragen von Verständnis und guten Umgangsformen. Bewegungsfreundliche 
Grundschule“ 
 
Schul-/Hortöffnung   montags bis freitags 06:30 Uhr 
Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 16:30 Uhr,  

      freitags 16:00 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    zwei- bis dreizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 24 Schüler/Klassenraum 
Grundschule  
Klassenräume   10 (maßgebende Größe: 60 qm)  
Mehrzweckräume (Musik, Kunst) 2  
Fachraum (Werkraum)  1 
Horträume    2 

 
Sportflächen 
Freifläche    Leichtathletik, Ballspiele (Allwetterplatz) 
Hallenfläche    1.100 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

 (Grund- und Regelschule Gößnitz) 

Bornshain    3,5    16 

Gardschütz    6,5    16 

Gieba     5,0    15 

Goldschau    4,0    10 

Gösdorf    9,0    21 

Gößnitz    0,0      0 

Großmecka    7,0    17 

Hainichen    2,0    15 

Heiligenleichnam   6,5    14 

Kleinmecka    6,0    17 

Koblenz    2,5      6 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Lehndorf    5,5    14 

Löhmigen    3,0      8 

Maltis     6,0    19 

Mockern    8,5    18 

Naundorf    1,5      3 

Nörditz    4,0      8 

Pfarrsdorf    3,0      7 

Podelwitz    4,0    12 

Runsdorf    8,0    12 

Saara     6,0    25 

Selleris    7,0    26 

Taupadel    3,5    14 

Tautenhain    8,0    19 

Zehma    4,0    10 

Zumroda    4,0      9 

Zürchau    5,0    22 

zusätzlich zur Regelschule Gößnitz (Grundschule Ponitz) 

Grünberg    6,0    28 

Guteborn    4,0    15 

Heyersdorf    9,0    33 

Merlach    2,0      7 

Ponitz     3,5      9 

Zschöpel    5,0    22 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 77 

(ohne Gastschüler)         

 
Baujahr Schulgebäude  1996 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   Projektförderung 
Ablauf     2021 

 

 

Zuschussbedarf 

2016     360 T€ 

2017     356 T€ 

2018     373 T€ 
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Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 115 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Waldenburger Straße 43: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine 

Grundstück Waldenburger Straße 43: Erbbaurecht erworben, Rückfallregelung: 04. 

Dezember 2094 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.grundschule-goessnitz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 168 Schüler in 8 Klassen in der Grundschule Gößnitz. 
Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 4 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 36 48 42 42 168 

2020/21 45 36 48 42 171 

2021/22 60 45 36 48 189 

2022/23 54 60 45 36 195 

2023/24 48 54 60 45 207 

2024/25 46 48 54 60 208 

2025/26 39 46 48 54 187 

 

 

Zügigkeit    zwei- bis dreizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Gößnitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.2.3. Grundschule Ponitz 

 

Schulstandort 

Staatliche Grundschule „Geschwister Scholl“ Ponitz  

Pfarrberg 4, 04639 Ponitz 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 

„Unsere Schule ist ein Lernort, an dem sich unsere Schülerinnen und Schüler wohl 

fühlen.“ 

 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:30 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Grundschule    einzügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 24 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   4 (maßgebende Größe: 60 qm)  

Fachraum (Werkraum)  1 

Hortraum    1 

 

Sportflächen 

Freifläche  kein Sportplatz am Standort 

Hallenfläche  239 qm  

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Grünberg    4,0    19 
Guteborn    2,0    10 
Heyersdorf    6,0    24 
Merlach    2,0    15 
Ponitz     0,0      0 
Zschöpel    1,0    13 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 16 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude/Sporthalle 

1973/1900 
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Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme  Sportstättenförderung 

Ablauf  2026 

 
Zuschussbedarf  
2016     103 T€ 
2017     113 T€ 
2018     112 T€ 
 
Sonstiges 
Schulhort vorhanden, 36 Hortkinder im Schuljahr 2019/20 
Grundstücke Pfarrberg 4: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: zwingend an 
Gemeinde Ponitz 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.schule-ponitz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/  
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 44 Schüler im klassenstufenübergreifenden Unterricht in 
zwei Klassen (1/2 und 3/4) in der Grundschule Ponitz. Die Anzahl an Gastschülern 
liegt bei 6 Schülern. 
 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 8 18 7 11 44 

2020/21 12 8 18 7 45 

2021/22 9 12 8 18 47 

2022/23 11 9 12 8 40 

2023/24 19 11 9 12 51 

2024/25 17 19 11 9 56 

2025/26 17 17 19 11 64 

 
 
Zügigkeit    Mindestzügigkeit wird nicht erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen Beschulung im klassenstufenübergreifenden 

Unterricht, Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht 
durchgängig erfüllt, 

 ab Beginn des 2. Schulhalbjahres 2019/20: 
Auslagerung/ Beschulung der Klassen 3 und 4 in 
GS Gößnitz (personelle Gründe) 

  
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Heyersdorf)  
  
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive     Bestand der Grundschule Ponitz ist nicht gesichert 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 1 
 
 
Bildung eines gemeinsamen Schulbezirkes für die Grundschulen Gößnitz und Ponitz 
für das Schuljahr 2020/21 ab dem 01. August 2020 bis zum 31. Juli 2021  

 

 Auswahlverfahren bei gemeinsamen Schulbezirken erfolgt nach § 15 a 
ThürSchulG bzw. Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens, 
wenn Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität übersteigt 

  

 Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht gemäß § 4 Thüringer Gesetz 
über die Finanzierung der staatlichen Schulen nur für den Weg zur 
nächstgelegenen aufnahmefähigen staatliche Schule, Mehrkosten sind von 
den Eltern selbst zu tragen 

  

 Schülerbeförderung beim gemeinsamen Schulbezirk ist zur Grundschule 
Gößnitz aus allen Orten abgedeckt (Grund: Regelschulstandort), zur 
Grundschule Ponitz jedoch nicht 

  

 bei Nichterfüllung der Mindestschülerzahl bzw. der durchgängigen 
Einzügigkeit im Schuljahr 2020/21 wird die Grundschule Ponitz zum 31. Juli 
2021 aufgehoben  

 
 

 

Schülerzahlenprognose für den gemeinsamen Schulbezirk der Grundschulen 

Gößnitz und Ponitz im Schuljahr 2020/21 

 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2020/21 57 44 66 49 216 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 2 

 

 

Aufhebung der Grundschule Ponitz zum 31. Juli 2020 

 

Zuordnung des Schulbezirkes der Grundschule Ponitz zum Schulbezirk der 

Grundschule Gößnitz ab dem 01. August 2020 

 

Grundschule Gößnitz 

Schülerzahlenprognose mit Schulbezirk der Grundschule Ponitz  

ab dem Schuljahr 2020/21 

(Schülerzahlen vorn: Gößnitz/ hinten: Gößnitz mit Ponitz) 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2020/21 45/57 36/44 48/66 42/49 171/216 

2021/22 60/69 45/57 36/44 48/66 189/236 

2022/23 54/65 60/69 45/57 36/44 195/235 

2023/24 48/67 54/65 60/69 45/57 207/258 

2024/25 46/63 48/67 54/65 60/69 208/264 

2025/26 39/56 46/63 48/67 54/65 187/251 

 

 

Zügigkeit    dreizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Raum-/Aufnahmekapazität vorhanden, 24 Schüler/Klassenraum  

  

Schulbezirk Stadt Gößnitz und teilweise Orte der Gemeinde 

Nobitz  (bisheriger Schulbezirk), Gemeinden Ponitz 

und Heyersdorf   

 

Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Grünberg, Heyersdorf)   

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Gößnitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.2.4. Grundschule Großstechau 

 

Schulstandort 

Staatliche Grundschule „Theodor Körner“ Großstechau 

Am Schulberg 6, 04626 Löbichau 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 

„Unsere Grundschule – vielfältig, sozial, persönlich 

bewegungsfreundliche Schule im Einklang von Lernen, Sport, Spiel und Spaß“ 

 

Schul-/Hortöffnung   montags bis freitags 06:30 Uhr 
Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 16:30 Uhr,  

      freitags 15:30 Uhr 

 

Zügigkeit 

Grundschule    einzügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 20 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   5 (maßgebende Größe: 50 qm) 

Mehrzweckraum (Musik)  1 

Fachraum (Werkraum)  1 

Horträume    2 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Gemeinde Löbichau 

Hallenfläche  264 qm  

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Beerwalde    2,5      7 
Burkersdorf bei Schmölln  3,0      4 
Dobra     4,5    13 
Drosen    2,0      5 
Falkenau    1,5      2 
Graicha    3,5    15 
Großstechau    0,0      0 
Hartroda    4,5      9 
Ingramsdorf    1,5      3 
Kakau     3,5      7 
Kleinstechau    1,0      2 
Löbichau    1,0      2 
Lohma bei Nöbdenitz  2,0      5 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Nöbdenitz    3,0      6 
Tannenfeld    3,5    10 
Untschen    2,0      3 
Wildenbörten    2,0    15 
Zagkwitz    3,0    19 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 28 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1986 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme  KP II, Sanierung Sporthalle, Sportstättenförderung 

Ablauf  2026 

 
Zuschussbedarf  
2016     113 T€ 
2017     114 T€ 
2018        99 T€ 
 
Sonstiges 
Schulhort vorhanden, 40 Hortkinder im Schuljahr 2019/20 
Grundstücke Im Dorf und Am Schulberg 6: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: 
zwingend an Gemeinde Löbichau 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.gs-grossstechau.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 42 Schüler im klassenstufenübergreifenden Unterricht in 
zwei Klassen (1/2 und 3/4) in der Grundschule Großstechau. Die Anzahl an 
Gastschülern liegt bei 4 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 5 13 10 14 42 

2020/21 15 5 13 10 43 

2021/22 21 15 5 13 54 

2022/23 12 21 15 5 53 

2023/24 23 12 21 15 71 

2024/25 8 23 12 21 64 

2025/26 13 8 23 12 56 

 
 
Zügigkeit    Mindestzügigkeit wird nicht erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Beschulung im klassenstufenübergreifenden  

Unterricht, Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht 
durchgängig erfüllt  

  
Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
  
 
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive     Bestand der Grundschule Großstechau ist nicht 
     gesichert 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.2.5. Grundschule Thonhausen 

 

Schulstandort 

Staatliche Grundschule Thonhausen  

Dorfstraße 16, 04626 Thonhausen 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 

„Wir sind eine kleine Grundschule mit einer großen familiären Lerngemeinschaft, die 

jedem Kind die bestmögliche Bildung und Erziehung zukommen lässt.“ 

 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:30 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Grundschule    einzügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 22 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   5 (maßgebende Größe: 58 qm)  

Mehrzweckraum (Musik)  1  

Fachraum (Werkraum)  1 

Horträume    3 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Gemeinde 

Thonhausen 

Hallenfläche  150 qm (Turnraum im Schulgebäude) 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Brandrübel    5,0    31 
Heukewalde    5,5    14 
Jonaswalde    3,5      6 
Nischwitz    5,5    10 
Posterstein    6,0    21 
Schönhaide    1,5      6 
Selka     6,0    40 
Stolzenberg    8,0    20 
Thonhausen    0,0      0 
Vollmershain    3,0      8 
Weißbach    6,0    35 
Wettelswalde   1,0      3 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schülerbeförderung 
ÖPNV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  78 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1891 und 1978 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme  KP II 

Ablauf  2026 

 
Zuschussbedarf  
2016     93 T€ 
2017     117 T€ 
2018     104 T€ 
 
Sonstiges 
Schulhort vorhanden, 80 Hortkinder im Schuljahr 2019/20 
Grundstück Dorfstraße 16: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: zwingend an  
Gemeinde Thonhausen 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.thonhausen.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 93 Schüler in 4 Klassen in der Grundschule 
Thonhausen. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 3 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 23 24 21 25 93 

2020/21 27 23 24 21 95 

2021/22 29 27 23 24 103 

2022/23 24 29 27 23 103 

2023/24 24 24 29 27 104 

2024/25 22 24 24 29 99 

2025/26 15 22 24 24 85 

 
 
Zügigkeit    einzügige Grundschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
  
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Brandrübel, Selka, Weißbach)  
 
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Grundschule Thonhausen ist 

mittelfristig gesichert  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme, Grundschulen Großstechau und Thonhausen 

 

Fortbestand der Regelschule Nöbdenitz am Schulstandort Nöbdenitz, 

 

Aufhebung der Grundschulen Großstechau und Thonhausen  

frühestens zum 31. Juli 2024,  

 

Errichtung einer Grundschule am Schulstandort Nöbdenitz  

frühestens ab dem 01. August 2024 

 

 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2024/25 30 47 36 50 163 

2025/26 28 30 47 36 141 

 
 
Zügigkeit    zweizügige Grundschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
 
Bedarf Aufnahmekapazität 160 Schüler in acht Klassen 
   
Raum-/Aufnahmekapazität Bedarf: 24 Schüler/Klassenraum, zweizügig, 

bauliche Veränderungen am Schulstandort sind 
notwendig, um die erforderliche Raumkapazität für 
eine Grundschule zu schaffen  

 
Schulbezirk Gemeinden Löbichau, Heukewalde, Jonaswalde, 

Posterstein, Thonhausen und Vollmershain sowie 
Ortsteile der Stadt  Schmölln (Orte der ehemaligen 
Gemeinden Nöbdenitz und Wildenbörten, die 
Ortsteile Brandrübel, Selka und Weißbach der Stadt 
Schmölln) 

  
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Graicha, Selka, Weißbach, Wildenbörten, Zagkwitz) 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.2.6. Grundschule Schmölln 
 
Schulstandort 
Staatliche Grundschule Schmölln,  
Finkenweg 12, 04626 Schmölln 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Unsere Schule soll ein Wohlfühlort für alle Schülerinnen und Schüler sowie für 
Pädagoginnen und Pädagogen werden.“ 
 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:30 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 17:00 Uhr,  

       freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    drei- bis vierzügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität 26 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   15 (maßgebende Größe: 65 qm)  
Differenzierungsräume  5 
Mehrzweckräume           
(Musik, Kunst, Computer, Aula) 4 
Fachräume (Werkraum)  2 
Horträume    5 

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort, Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Allwetterplatz – 
Freianlage der Ostthüringenhalle, Eigentümer: 
Stadt Schmölln 

Hallenfläche keine; Nutzung der Ostthüringenhalle, Eigentümer: 
Stadt Schmölln 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Bohra     3,5    11 

Burkersdorf (Gem. Nobitz)  8,0    18 

Gleina     6,0    16 

Großstöbnitz    4,0    14 

Kaimnitz    8,0    18 

Kleinmückern   7,0    22 

Kleinstöbnitz    5,0    14 

Kleintauschwitz   5,0    15 

Kummer    3,5      8 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


84 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Löpitz     7,0    18 

Nitzschka    4,0    10 

Nödenitzsch    3,5    10 

Papiermühle    5,5    14 

Schloßig    3,0    10 

Schmölln (außer Brandrübel, Selka, Weißbach): > 2,0 

Altenburger Straße (ab Coßwitzanger stadtauswärts)    7 

Am Schafberg         2 

Am Ziegengraben         5 

An der Sprotte         7 

Bergstraße (teilweise stadtauswärts Richtung Bohra)    5 

E.-v.-Behring-Straße        6 

Hainanger (teilweise)        5 

H.-v.-Helmholtz-Straße        5 

Iwan-Pawlow-Straße        6 

Kapsgraben (teilweise)        6 

Karl-Marx-Straße (teilweise)       4 

Köthelgrund        11 

Lindenberg          4 

Oberer Wartenberg (teilweise)       4 

Oststraße          7 

Robert-Koch-Straße        6 

Ronneburger Straße (ab Kapsgraben stadtauswärts)    6 

Röntgenstraße         5 

Sommeritzer Straße (ab Am Schafberg)      2 

Thomas-Müntzer-Siedlung        5 

Triftweg          5 

alle übrigen Straßen   bis 2,0 

Sommeritz    2,0      6 

Zschernitzsch   3,0    14 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 95 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1989 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   IZBB 
Ablauf     2031 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Zuschussbedarf 

2016     247 T€ 

2017     272 T€ 

2018     283 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 235 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstücke Finkenweg 12: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf Verlangen 

der Stadt Schmölln 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.grundschule-schmoelln.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Schulstandortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 318 Schüler in 13 Klassen in der Grundschule Schmölln. 
Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 7 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 77 75 85 81 318 

2020/21 84 77 75 85 321 

2021/22 75 84 77 75 311 

2022/23 79 75 84 77 315 

2023/24 93 79 75 84 331 

2024/25 96 93 79 75 343 

2025/26 72 96 93 79 340 

 
 
Zügigkeit    drei- bis vierzügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Schmölln ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.2.7. Regelschule Dobitschen 

 

Schulstandort 

Staatliche Regelschule Dobitschen 

Straße der Einheit 3, 04626 Dobitschen 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Regelschule, offene Ganztagsschule 

„Lebenstüchtig, praxisorientiert und berufsvorbereitend - Landschule mit intensiver 

Schüler-, Lehrer - und Elternpartnerschaft“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:25 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Regelschule    ein- bis zweizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 22 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   6 (maßgebende Größe: 56 qm)  

Lehr-/Übungsräume  

(Chemie, Physik)   2 

Musikraum    1 

Kunstraum    1 

Werkraum    1 

Computerfachraum   1 

 

Sportflächen 

Freifläche   kein Sportplatz am Standort 

Hallenfläche   140 qm Eigentümer: Gemeinde Dobitschen 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke
 (Grundschulen Altkirchen und Posa) 
Altkirchen    7,0    14 

Braunshain    2,4    15 

Breesen    4,1    35 

Dobitschen    0,0      0 

Dobraschütz    2,1    15 

Dölzig     4,1    14 

Drogen    5,0    23 

Eugenschacht   7,3    19 

Gimmel    5,2    20 

Gödern    7,0    39 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Gödissa    6,5    12 

Göhren    6,5    39 

Göldschen    7,5    33 

Göllnitz    3,6    31 

Großbraunshain   2,0      7 

Großröda    7,0    19 

Großtauschwitz   5,0      9 

Hartha    4,0      9 

Illsitz     9,0    27 

Jauern    8,5    31 

Kertschütz    3,3    29 

Kleinröda    7,3    21 

Kleintauscha    2,8      5 

Kostitz    4,5    21 

Kraasa    3,0    18 

Kratschütz    5,6    35 

Kreutzen    4,1    12 

Lossen    10,0    42 

Lumpzig    1,5      3 

Lutschütz    6,1    37 

Mehna    3,4      9 

Meucha    1,9    10 

Misselwitz    4,0    12 

Mohlis     4,5    25 

Naundorf    3,0    12 

Neuposa    8,1    22 

Oberkossa    1,2      3 

Platschütz    8,5    16 

Pöhla     5,0    17 

Pontewitz    1,0      4 

Posa     6,5    17 

Prehna    2,6    10 

Rodameuschel   1,9      5 

Rolika     0,9      3 

Romschütz    6,0    37 

Röthenitz    8,0    25 

Schwanditz    5,0    11 

Starkenberg    5,0    14 

Tanna     2,1      7 

Tegkwitz    5,1    28 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke  

Trebula    6,8    34 

Wernsdorf    3,0    10 

Zschöpperitz    2,3      5 

Zweitschen    3,0      7 

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  110 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1896 Altbau, 1964 Altneubau, 1980 Neubau 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   KP II 

Ablauf   2025 

 
Zuschussbedarf 
2016     129 T€ 
2017     143 T€ 
2018     130 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstücke Straße der Einheit 3: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: zwingend 
an Gemeinde Dobitschen 

 
Weitere Informationen zur Schule http:// www.shuttle.schule.de/abg//rsdob 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 120 Schüler in 6 Klassen in der Regelschule 
Dobitschen. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 2 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 23 28 15 24 17 13 120 

2020/21 30 23 28 15 24 14 134 

2021/22 25 30 23 28 15 20 141 

2022/23 32 25 30 23 28 12 150 

2023/24 28 32 25 30 23 23 161 

2024/25 22 28 32 25 30 19 156 

2025/26 25 22 28 32 25 25 157 

2026/27 25 25 22 28 32 21 153 

2027/28 22 25 25 22 28 27 149 

2028/29 30 22 25 25 22 23 147 

2029/30 23 30 22 25 23 18 141 

 
 
Zügigkeit    einzügige Regelschule im ländlichen Raum,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 3 Klassen ˂ 20 Schüler 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 
erfüllt, 
Bildung einer 10. Klasse im Schuljahr 2020/21 
gefährdet, aktueller Stand: ca. 8 bis 13 
Regelschüler 

      
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Gödern, Lossen, Lutschütz)  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme 
 
 
Aufhebung der Regelschule Dobitschen frühestens zum 31. Juli 2021 
 
   
Zuordnung der Orte der Gemeinden Mehna und Starkenberg zum Schulbezirk der 
Regelschule Meuselwitz (Schuljahr 2019/20: 51 Schüler gesamt), dargestellt ab dem 
01. August 2021 in allen Klassenstufen – siehe Regelschule Meuselwitz 
  
 
Zuordnung der Orte der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, Göllnitz, 
Lumpzig und Orte der Gemeinde Dobitschen zum Schulbezirk der Regelschule 
Schmölln (Schuljahr 2019/20: 62 Schüler gesamt), dargestellt ab dem 01. August 
2021 in allen Klassenstufen – siehe Regelschule Schmölln 
   
 
Zuordnung der Orte der Gemeinde Göhren zum Schulbezirk der Regelschule Rositz 
(Schuljahr 2019/20: 4 Schüler gesamt), dargestellt ab dem 01. August 2021 in allen 
Klassenstufen – siehe Regelschule Rositz  
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3.2.2.8. Regelschule Gößnitz 

 

Schulstandort 
Staatliche Regelschule Gößnitz 
Waldenburger Straße 43, 04639 Gößnitz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Regelschule  
„Schule gehört zu unserem Leben, hier fühlen wir uns wohl.“ 
 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:25 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 16:30 Uhr  

 
Zügigkeit 
Regelschule     zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 24 Schüler/Klassenraum   
Klassenräume   11 (maßgebende Größe: 60 qm),  
Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  4 

Musikraum     1 

Kunstraum    1 

Werkraum    1 

Wirtschaft und Technik  1 

Computerfachräume  2 

Hauswirtschaftsbereich  1 

        
Sportflächen 
Freifläche    Leichtathletik, Ballspiele (Allwetterplatz) 
Hallenfläche    1.100 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

 (Grund- und Regelschule Gößnitz) 

Bornshain    3,5    16 

Gardschütz    6,5    16 

Gieba     5,0    15 

Goldschau    4,0    10 

Gösdorf    9,0    21 

Gößnitz    0,0      0 

Großmecka    7,0    17 

Hainichen    2,0    15 

Heiligenleichnam   6,5    14 

Kleinmecka    6,0    17 

Koblenz    2,5      6 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Lehndorf    5,5    14 

Löhmigen    3,0      8 

Maltis     6,0    19 

Mockern    8,5    18 

Naundorf    1,5      3 

Nörditz    4,0      8 

Pfarrsdorf    3,0      7 

Podelwitz    4,0    12 

Runsdorf    8,0    12 

Saara     6,0    25 

Selleris    7,0    26 

Taupadel    3,5    14 

Tautenhain    8,0    19 

Zehma    4,0    10 

Zumroda    4,0      9 

Zürchau    5,0    22 

zusätzlich zur Regelschule Gößnitz (Grundschule Ponitz) 

Grünberg    6,0    28 

Guteborn    4,0    15 

Heyersdorf    9,0    33 

Merlach    2,0      7 

Ponitz     3,5      9 

Zschöpel    5,0    22 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 108 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1996 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   Projektförderung 
Ablauf     2021 

 

Zuschussbedarf 

2016     360 T€ 

2017     356 T€ 

2018     373 T€ 
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Sonstiges 

Grundstück Waldenburger Straße 43: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine 

Grundstück Waldenburger Straße 43: Erbbaurecht erworben, Rückfallregelung: 04. 

Dezember 2094 

 

Weitere Informationen zur Schule  

http://www.regelschule-goessnitz.homepage.t-online.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 208 Schüler in 8 Klassen in der Regelschule Gößnitz. 

Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 7 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 31 40 35 34 44 24 208 

2020/21 34 31 40 35 34 37 211 

2021/22 32 34 31 40 35 28 200 

2022/23 42 32 34 31 40 29 208 

2023/24 28 42 32 34 31 33 200 

2024/25 37 28 42 32 34 26 199 

2025/26 45 37 28 42 32 28 212 

2026/27 42 45 37 28 42 27 221 

2027/28 41 42 45 37 28 35 228 

2028/29 42 41 42 45 37 23 230 

2029/30 38 42 41 42 45 31 239 

 

 

Zügigkeit    zweizügige Regelschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 7 Klassen ˂ 20 Schüler,  

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt 

      

Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Heyersdorf)  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Gößnitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.2.9. Regelschule Nöbdenitz 

 

Schulstandort 

Staatliche Regelschule Nöbdenitz 

Am Wald 17, 04626 Schmölln 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Regelschule 

„Nach jedem Abschluss ein Anschluss- in unserer Region“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:15 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 15:05 Uhr 

 

Zügigkeit 

Regelschule    ein- bis zweizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 20 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   6 (maßgebende Größe: 48 qm)  

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  3 

Musikraum    1 

Kunstraum    1 

Werkraum    1 

Computerfachraum   1 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Gemeinde Nöbdenitz 

Hallenfläche   200 qm 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke
 (Grundschulen Großstechau und Thonhausen) 
Beerwalde    4,0    15   

Brandrübel    4,0    23   

Burkersdorf bei Nöbdenitz  2,0      6   

Dobra     6,0    22 

Drosen    4,5    14 

Falkenau    3,5    11 

Graicha    6,0    24 

Großstechau    2,0      8 

Hartroda    5,5    18 

Heukewalde    4,0      9 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Ingramsdorf    3,5    12 

Jonaswalde    4,5    17 

Kakau     5,0    16 

Kleinstechau    2,5      6 

Löbichau    2,5    11 

Lohma bei Nöbdenitz  1,0      3 

Nischwitz    5,5    13 

Nöbdenitz    0,0      0 

Posterstein    1,5      3 

Schönhaide    4,0    17 

Selka     2,5    32 

Stolzenberg    3,0      5 

Tannenfeld    2,0    15 

Thonhausen    5,5    22 

Untschen    1,5     5 

Vollmershain    2,5    13 

Weißbach    3,0    27 

Wettelswalde   4,0    22 

Wildenbörten    5,0    24 

Zagkwitz    2,5    28    

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  105 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1962 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Sanierung Sporthalle, KP II 

Ablauf   2026 

 
Zuschussbedarf 
2016     126 T€ 
2017     145 T€ 
2018     144 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstück Waldstraße 17: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf Verlangen der 
Gemeinde Nöbdenitz 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 135 Schüler in 6 Klassen in der Regelschule Nöbdenitz. 

Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 8 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 29 25 22 18 26 15 135 

2020/21 25 29 25 22 18 22 141 

2021/22 21 25 29 25 22 15 137 

2022/23 24 21 25 29 25 18 142 

2023/24 18 24 21 25 29 21 138 

2024/25 28 18 24 21 25 24 140 

2025/26 33 28 18 24 21 21 145 

2026/27 24 33 28 18 24 17 144 

2027/28 31 24 33 28 18 20 154 

2028/29 19 31 24 33 28 15 150 

2029/30 18 19 31 24 33 23 148 

 

Zügigkeit    einzügige Regelschule im ländlichen Raum,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt  

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 2 Klassen ˂ 20 Schüler, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt 

       

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

 

Durchführungsmaßnahmen Fortbestand der Regelschule Nöbdenitz, 

Errichtung einer Grundschule am Schulstandort 

Nöbdenitz frühestens ab 01. August 2024 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Nöbdenitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 1 (siehe Grundschulen) 

 

Fortbestand der Regelschule Nöbdenitz am Schulstandort Nöbdenitz, 

 

Aufhebung der Grundschulen Großstechau und Thonhausen  

frühestens zum 31. Juli 2024,  

 

Errichtung einer Grundschule am Schulstandort Nöbdenitz  

frühestens ab dem 01. August 2024 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme, Variante 2 

 

 

Aufhebung der Regelschule Nöbdenitz zum 31. Juli 2021  
 
 
Zuordnung des Schulbezirkes der Regelschule Nöbdenitz zum Schulbezirk der 
Regelschule Schmölln ab dem 01. August 2021 – siehe Regelschule Schmölln  
 
 
Nutzung des Schulgebäudes in Nöbdenitz nach Umbau als Grundschulstandort 
frühestens ab 01. August 2022 
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3.2.2.10. Regelschule Schmölln 

 

Schulstandort 

Staatliche Regelschule Schmölln 

Rudolf-Seyfarth-Straße 21, 04626 Schmölln 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Regelschule, teilweise gebundene Ganztagsschule 

„Schule - mein zweites Zuhause mit einem vielseitigen, besonders aber 

berufsorientierten Profil“ 

 

Schulöffnung    montags bis freitags 07:50 Uhr 

Schulschließung    montags und dienstags 18:00 Uhr, 
mittwochs und donnerstags 17:00 Uhr,  

       freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Regelschule    zwei- bis dreizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 20 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   17 (maßgebende Größe: 53 qm)  

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  4 

Musikraum    1 

Werkräume    2 

Wirtschaft und Technik  1 

Computerfachraum   1 

Hauswirtschaftsbereich  1 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Sportanlage 

(Pfefferberg) der Stadt Schmölln 

Hallenfläche 286 qm; zusätzlich: Nutzung Kluge-Halle, Jahn-

Turnhalle und Ostthüringenhalle, Eigentümer: Stadt 

Schmölln 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke
 (Grundschule Schmölln) 
Bohra     3,0      7 
Burkersdorf bei Saara  7,5      9 
Gleina     5,5      7 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Großstöbnitz    3,5      5 
Kaimnitz    7,5      9 
Kleinmückern   6,5    16 
Kleinstöbnitz    4,5      5 
Kleintauschwitz   4,5    17 
Kummer    3,0    16 
Löpitz     6,5      9 
Nitzschka    3,5      4 
Nödenitzsch    3,0    10 
Papiermühle    5,0      5 
Schloßig    2,5      4 
Schmölln:          alle Straßen bis 3,0      0 
außer Thomas-Müntzer-Siedlung > 3,0    13 
Sommeritz    3,0    17 
Zschernitzsch   2,5      0 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 29 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  Hauptgebäude 1889,  

Nebengebäude (Technikkabinett) 1929  

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   IZBB, KP II     

Ablauf     2029   

 
Zuschussbedarf 
2016     253 T€ 
2017     259 T€ 
2018     242 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstücke Rudolf-Seyfarth-Straße 21: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 
Verlangen der Stadt Schmölln 

 
 
Weitere Informationen zur Schule http:// www.rs-am-eichberg.schmoelln.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.rs-am-eichberg.schmoelln.de/
http://www.schulportal-thueringen.de/


103 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 314 Schüler in 15 Klassen in der Regelschule Schmölln.  

Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 31 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 41 47 63 55 61 47 314 

2020/21 53 41 47 63 55 51 310 

2021/22 55 53 41 47 63 46 305 

2022/23 49 55 53 41 47 52 297 

2023/24 50 49 55 53 41 39 287 

2024/25 55 50 49 55 53 34 296 

2025/26 49 55 50 49 55 44 302 

2026/27 51 49 55 50 49 46 300 

2027/28 60 51 49 55 50 41 306 

2028/29 62 60 51 49 55 42 319 

2029/30 47 62 60 51 49 46 315 

 
 
Zügigkeit    zwei- bis dreizügige Regelschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
 
Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 3 Klassen ˂ 20 Schüler, 
     Mindestschülerzahl wird nicht durchgängig erfüllt 
      
  
Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
  
  
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Regelschule Schmölln ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 1 
 
Zuordnung der Orte der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, Göllnitz, 

Lumpzig und Orte der Gemeinde Dobitschen zum Schulbezirk der Regelschule 

Schmölln frühestens ab dem 01. August 2021 

 
Schülerzahlenprognose Regelschule Schmölln, dargestellt ab Schuljahr 

2021/22 mit Schülern der Orte der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, 

Göllnitz, Lumpzig und Orte der Gemeinde Dobitschen in allen Klassenstufen 

(Schülerzahlen vorn: Schmölln/ hinten: Schmölln mit Altkirchen, Drogen, Göllnitz, 

Lumpzig, Dobitschen) 

 
 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 41 47 63 55 61 47 314 

2020/21 53/69 41/50 47/59 63/70 55/63 51/58 310/369 

2021/22 55/71 53/69 41/50 47/59 63/70 46/52 305/371 

2022/23 49/63 55/71 53/69 41/50 47/59 52/58 297/370 

2023/24 50/64 49/63 55/71 53/69 41/50 39/49 287/366 

2024/25 55/64 50/64 49/63 55/71 53/69 34/42 296/373 

2025/26 49/64 55/64 50/64 49/63 55/71 44/57 302/383 

2026/27 51/64 49/64 55/64 50/64 49/63 46/59 300/378 

2027/28 60/70 51/64 49/64 55/64 50/64 41/52 306/378 

2028/29 62/78 60/70 51/64 49/64 55/64 42/53 319/393 

2029/30 47/78 62/78 60/70 51/64 49/64 46/53 315/389 

 
 
Zügigkeit    dreizügige Regelschule, 
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
 
Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 3 Klassen ˂ 20 Schüler, 
     Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
      
Raum-/Aufnahmekapazität  vorhanden, 20 Schüler/Klassenraum, bei Bedarf bis 

max. 26 Schüler möglich 
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Schulwegzeiten Orte aus Schulbezirk RS Dobitschen - 
Klärungsbedarf: bei Nutzung der vorhandenen 
Linien werden bei einem Drittel der Orte die 
Fahrzeiten überschritten, bei der Hälfte der Orte 
sind vor allem die Hinfahrten zur Regelschule mit 
einem Umstieg verbunden  

 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Regelschule Schmölln ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Durchführungsmaßnahme, Variante 2 

 
Zuordnung der Orte der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, Göllnitz, 

Lumpzig und Orte der Gemeinde Dobitschen zum Schulbezirk der Regelschule 

Schmölln frühestens ab dem 01. August 2021 

 

Aufhebung der Regelschule Nöbdenitz und Zuordnung des Schulbezirks zur 

Regelschule Schmölln ab dem 01. August 2021 

 

Schülerzahlenprognose Regelschule Schmölln, dargestellt ab Schuljahr 

2021/22 mit Schülern der Orte der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, 

Göllnitz, Lumpzig und Orte der Gemeinde Dobitschen in allen Klassenstufen 

und ab Schuljahr 2021/22 mit Schüler des Schulbezirks der Regelschule 

Nöbdenitz in allen Klassenstufen  

(Schülerzahlen vorn: Schmölln/ mitte: Schmölln mit Altkirchen, Drogen, Göllnitz, 

Lumpzig, Dobitschen/ hinten: Schmölln mit Altkirchen, Drogen, Göllnitz, Lumpzig, 

Dobitschen sowie Nöbdenitz) 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 
41 47 63 55 61 47 314 

2020/21 
53/69 41/50 47/59 63/70 55/63 51/58 310/369 

2021/22 
55/71/92 53/69/94 41/50/79 47/59/84 63/70/92 46/52/67 305/371/508 

2022/23 
49/63/87 55/71/92 53/69/94 41/50/79 47/59/84 52/58/76 297/370/512 

2023/24 
50/64/82 49/63/87 55/71/92 53/69/94 41/50/79 39/49/70 287/366/504 

2024/25 
55/64/92 50/64/82 49/63/87 55/71/92 53/69/94 34/42/66 296/373/513 

2025/26 
49/64/97 55/64/92 50/64/82 49/63/87 55/71/92 44/57/78 302/383/528 

2026/27 
51/64/88 49/64/97 55/64/92 50/64/82 49/63/87 46/59/76 300/378/522 

2027/28 
60/70/101 51/64/88 49/64/97 55/64/92 50/64/82 41/52/72 306/378/532 

2028/29 
62/78/97 60/70/101 51/64/88 49/64/97 55/64/92 42/53/68 319/393/543 

2029/30 
47/78/96 62/78/97 60/70/101 51/64/88 49/64/97 46/53/76 315/389/555 
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Zügigkeit    drei- bis vierzügige Regelschule, 

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

 

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 3 Klassen ˂ 20 Schüler, 

     Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt, 

      

 

Raum-/Aufnahmekapazität  20 Schüler/Klassenraum, bei Bedarf bis max. 26 

Schüler möglich, Aufnahmekapazität nicht 

vorhanden  

 

 

Schulwegzeiten  Orte aus Schulbezirk RS Dobitschen - 

Klärungsbedarf: bei Nutzung der vorhandenen 

Linien werden bei einem Drittel der Orte die 

Fahrzeiten überschritten, bei der Hälfte der Orte 

sind vor allem die Hinfahrten zur Regelschule mit 

einem Umstieg verbunden  

 

     Orte aus Schulbezirk RS Nöbdenitz – 
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht 
überschritten (außer Graicha, Vollmershain, 
Wettelswalde) 

 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Schmölln ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.2.11. Zusammenfassung der Standortplanung  

 

 

Grundschulen 

 

Die Schülerzahlenprognosen der Grundschulen Gößnitz, Schmölln und Thonhausen 

zeigen, dass diese Grundschulen die Mindestschülerzahl/Klasse sowie die Zügigkeit 

erfüllen. Im Zusammenhang mit den weiteren Grundschulen dieser Region; 

Altkirchen, Großstechau und Ponitz; sind diese Schulen in die Änderung der 

Schulnetzplanung einzubeziehen. 

 

 Grundschule Altkirchen 

 

Die Mindestschülerzahl der Klassenstufe 1 wird in der Grundschule Altkirchen im 

Schuljahr 2023/24 entsprechend der Schülerzahlenprognose nicht erreicht. 

Ausgehend von der kontinuierlichen Stärkung des Grundschulstandortes durch 

Gastschüler, die vorwiegend aus dem Raum Schmölln kommen und den dortigen 

Grundschulstandort entlasten, wird weiterhin mit Gastschülern zur Auffüllung der 

Klassen gerechnet. Aktuell liegen für das Schuljahr 2020/21 insgesamt 19 

Schulanmeldungen für die Klassenstufe 1 vor. Inbegriffen sind sieben 

Gastschulanträge aus den folgenden Orten: 4 x Schmölln, 2 x Dobitschen, 1 x Bohra. 

Somit ist in dem kommenden Schuljahr bei Zustimmung zu den Gastschulanträgen 

durch das Staatliche Schulamt Ostthüringen die Klassenstufe 1 gesichert.  

 

Eine Änderung der Schulbezirke, beispielweise die Zuordnung des Ortes Bohra zum 

Schulbezirk der Grundschule Altkirchen, bringt bei der Anzahl der Schulanfänger aus 

diesem Ort (in den nächsten drei Schuljahren: jeweils 1 Schulanfänger, im Schuljahr 

24/25: 4 Schulanfänger, im folgenden Schuljahr: kein Schulanfänger) keine 

belastbare Änderung. Ebenso scheint eine komplette Aufhebung des Schulbezirkes 

für die Grundschule Altkirchen und Schmölln aufgrund der Raum-/Aufnahmekapazität 

der Grundschule Altkirchen und der sich daraus ergebenden Einzügigkeit nicht 

sinnvoll. 

 

 Grundschule Ponitz 

 

Der Schulbetrieb der Grundschule Ponitz wurde im Schuljahr 2018/19 im 

Zusammenwirken aller Beteiligten aufrechterhalten. Ebenso wurde die Absicherung 

des Unterrichtsbetriebes an der Grundschule Ponitz für das Schuljahr 2019/20 durch 

das TMBJS gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen ausgesprochen. 
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Im laufenden Schuljahr 2019/20 wurden kurz vor Beginn des 2. Schulhalbjahres die 

Schüler der Klassen 3 und 4 aus personellen Gründen in die Grundschule Gößnitz 

ausgelagert.   

 

Die Grundschule Ponitz erfüllt nicht durchgängig die Mindestschülerzahl/Klasse. Die 

geforderte Einzügigkeit bei Grundschulen wird im Planungszeitraum 2020 bis 2025 

ebenso nicht erfüllt.  

 

 Grundschule Großstechau 

 

Die Grundschule Großstechau erfüllt nicht durchgängig die 

Mindestschülerzahl/Klasse. Die geforderte Einzügigkeit wird ebenso nicht erfüllt. Der 

Bestand der Grundschule ist mittelfristig nicht gesichert.  

 

In der Region der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental werden die 

Grundschulstandorte Großstechau und Thonhausen jeweils in Randlage 

vorgehalten. Diese beiden Grundschulgebäude lassen eine Zusammenführung 

aufgrund der Raum-/Aufnahmekapazitäten und der Schulwegzeiten in eines der 

beiden Schulgebäude nicht zu. 

 

Der Aufbau eines zentralen Grundschulstandortes im Territorium der 

Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental ist mittelfristig nicht umsetzbar.  

 

Eine zentrale Lage für einen stabilen zweizügigen Grundschulstandort ist die 

Erweiterung des Schulstandortes der einzügigen Regelschule Nöbdenitz. Hier 

besteht die Möglichkeit unter Nutzung der vorhandenen Bedingungen einen 

Erweiterungsbau durchzuführen, welcher die Grundschulen und den vorhandenen 

Regelschulstandort vereinen kann.  

 

Die Grundschulen Altkirchen, Gößnitz und Schmölln haben Bestand. 

Für die Grundschulen Großstechau und Thonhausen ist die Errichtung eines 

gemeinsamen Schulstandortes geplant. 

Die Grundschule Ponitz ist nicht gesichert. 

 

Regelschulen 

 

Die Mindestschülerzahl/Klasse und die Zügigkeit werden in den vier Regelschulen in 

dieser Region erfüllt. Handlungsbedarf ergibt sich aus der angespannten 

Personalsituation im Regelschulbereich. In der Regelschule Dobitschen werden im 

aktuellen Schuljahr in der Klassenstufe 10 insgesamt 13 Schüler beschult und im 

kommenden Schuljahr ist ebenfalls nicht mit einer ausreichend stabilen 

Schüleranzahl zu rechnen.  
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Bei Betrachtung der Gesamtsituation in dieser Region ist es erforderlich, für die 

prognostizierte Schüleranzahl drei Schulstandorte vorzuhalten. Der Bestand der 

Regelschulen Gößnitz und Schmölln ist mittel- bis langfristig zu sichern. Die 

Regelschulen Dobitschen und Nöbdenitz sind einzügige Regelschulen im ländlichen 

Raum. Bei Betrachtung der Bedingungen der Schulstandorte überwiegt auch unter 

Berücksichtigung der Grundschulstandorte in der Region der 

Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental die Fortführung des 

Regelschulstandortes Nöbdenitz. 

 

Die Schülerzahlen der Regelschule Dobitschen werden in zwei Schulen integriert. 

Die Raum-/Aufnahmekapazitäten sind in beiden Regelschulen vorhanden. Eine 

komplette Zuordnung des Schulbezirks zu einer Regelschule, wie es bei Nöbdenitz 

erforderlich wäre, kann mit der vorhandenen Raum-/Aufnahmekapazität nicht 

erfolgen. 

 

Weiterhin sind am Regelschulstandort Dobitschen folgende Maßnahmen zum 

Brandschutz (Errichtung einer Fluchttreppenanlage) in 2020 geplant. Die Sporthalle 

befindet sich in Rolika mit einer Entfernung von ca. knapp einem Kilometer zur 

Regelschule. Problematisch ist hier, dass umfangreiche bauliche Maßnahmen 

(Beseitigung von Nässe und Schimmel) durch den Eigentümer, die Gemeinde 

Dobitschen, erforderlich sind und eine Umsetzung bisher nicht erfolgte. 

 

Die Zuordnung der Orte des Schulbezirkes der Regelschule Dobitschen ist in den 

Durchführungsmaßnahmen dargestellt. Die Raum-/ Aufnahmekapazitäten sind an 

den Regelschulen Meuselwitz und Schmölln vorhanden. Klärungsbedarf besteht hier 

hinsichtlich der Schülerbeförderung. Eine Aufhebung der Regelschule Dobitschen ist 

nach Klärung der Schülerbeförderung frühestens ab Schuljahr 2021/22 möglich.  

 

Die Regelschulen Gößnitz, Nöbdenitz und Schmölln haben im Planungszeitraum 

Bestand. 

Die Regelschule Dobitschen ist nicht gesichert.  

 

 

3.2.2.12. Beschlussvorschlag 

 

 

1. Die Grundschulen Altkirchen und Schmölln haben Bestand vom 01. August 2020 

bis zum 31. Juli 2025. 

 

2. Die Grundschule Gößnitz hat Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. Juli 2025.  

3. Die Grundschule Ponitz wird zum 31. Juli 2020 aufgehoben. 
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4. Der Schulbezirk der Grundschule Gößnitz wird zum 01. August 2020 um die Orte 

Grünberg, Guteborn, Merlach, Ponitz und Zschöpel sowie Heyersdorf erweitert.  

 

5. Die Grundschulen Großstechau und Thonhausen haben Bestand vom 01. August 

2020 bis zur Errichtung einer gemeinsamen Grundschule am Schulstandort 

Nöbdenitz, frühestens ab dem 01. August 2024. Zu diesem Zeitpunkt wird der 

Schulbezirk der Grundschule Großstechau und Thonhausen aufgehoben und zu 

einem Schulbezirk vereint. 

 

6. Die Regelschulen Gößnitz, Nöbdenitz und Schmölln haben Bestand vom 01. 

August 2020 bis 31. Juli 2025.  

 

7. Die Regelschule Dobitschen wird frühestens zum 31. Juli 2021 aufgehoben. Die 

Zuordnung der Orte erfolgt entsprechend der Durchführungsmaßnahme (siehe Seite 

91).  

 

8. Der Schulbezirk der Regelschule Schmölln wird frühestens zum 01. August 2021 

um die Orte Altkirchen, Gimmel, Gödissa, Göldchen, Großtauschwitz, Illsitz, Jauern, 

Kratschütz, Nöbden, Platschütz, Röthenitz und Trebula; um die Orte Drogen und 

Mohlis; um die Orte Göllnitz, Kertschütz, Schwanditz und Zschöpperitz; um die Orte 

Lumpzig, Braunshain, Großbraunshain, Hartha und Prehna sowie um die Orte 

Dobitschen, Meucha, Pontewitz und Rolika erweitert. 
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3.2.3. Region der Gemeinden Langenleuba-Niederhain, Göpfersdorf 

und Nobitz 

 

 

In den Gemeinden Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf werden die Grund- und 

Regelschule Langenleuba-Niederhain in einem Schulgebäude vorgehalten.  

 

In der Gemeinde Nobitz gibt es die Grundschule Nobitz. Ein Teil der Schüler aus 

Orten der Gemeinde Nobitz wird in der Grundschule bzw. der Regelschule Gößnitz 

beschult. 
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3.2.3.1. Grundschule Langenleuba-Niederhain 
 
Schulstandort 
Wieratalschule Langenleuba-Niederhain 
Staatliche Grundschule, Gartenstraße 15, 04618 Langenleuba-Niederhain 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Miteinander- Füreinander“ 
 
Schul-/Hortöffnung   montags bis freitags 06:30 Uhr 
Schul-/Hortschließung  montags bis donnerstags 16:30 Uhr,   

     freitags 16:00 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 18 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   6 (maßgebende Größe: 48 qm)  
Fachraum (Werkraum)  1 
Horträume    2 

 
Sportflächen 
Freifläche    Kleinfeldsportplatz, Leichtathletikanlage 
Hallenfläche    665 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Beiern     3,0      5 

Boderitz    5,0      8 

Buscha    2,0      4 

Engertsdorf    6,0    15 

Flemmingen    5,0      8 

Frohnsdorf    3,0    11 

Gähsnitz    8,0    21 

Garbisdorf    5,0    22 

Göpfersdorf    6,0    19 

Heiersdorf    7,0    20 

Jückelberg    6,0    11 

Langenleuba-Niederhain  0,0      0 

Lohma    4,0      7 

Neuenmörbitz   4,0      5 

Niederarnsdorf   7,0    18 

Schömbach    5,0    10 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Uhlmannsdorf   6,0    11 

Wiesebach    2,5      2 

Wolperndorf    8,0    14 

Ziegelheim    7,0    13 

Zschernichen   3,0      6 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 71 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude/Hortgebäude/Sporthalle 

1965/2005/2016 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   IZBB, Schulbauförderung Sporthalle 
Ablauf     2030 

 

Zuschussbedarf (Grund- und Regelschule) 

2016     266 T€ 

2017     274 T€ 

2018     240 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 93 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Gartenstraße 15: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.wieratalschule.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 besuchen 99 Schüler in 4 Klassen die Grundschule 

Langenleuba-Niederhain. Gastschüler sind im Schuljahr 2019/20 nicht vorhanden. 

 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 23 22 28 26 99 

2020/21 24 23 22 28 97 

2021/22 17 24 23 22 86 

2022/23 26 17 24 23 90 

2023/24 30 26 17 24 97 

2024/25 18 30 26 17 91 

2025/26 27 18 30 26 101 

 
 
Zügigkeit    ein- bis zweizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

      

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive     Bestand der Grundschule Langenleuba-Niederhain 

     ist mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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3.2.3.2. Grundschule Nobitz 
 
Schulstandort 
Staatliche Grundschule Nobitz  
Schulstraße 8, 04603 Nobitz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„Wir leben und lernen in der Gemeinschaft als Individuum“  
 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:00 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität nach erfolgter Sanierung Haus 3 mit 
Erweiterungsbau   26 Schüler/Klassenraum 
 
Klassenräume   5 (maßgebende Größe: 65 qm),  
Mehrzweckraum (Musik)  1    
Fachraum (Werkraum)  1      
Horträume    2       

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort, Nutzung für 

Leichtathletik – Sportplatz der Gemeinde Nobitz 
Hallenfläche    108 qm, Eigentümer: Gemeinde Nobitz 

 
Schulbezirk  Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.)   

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Dippelsdorf       4,0    15 

Ehrenhain              4,0      9 

Garbus    3,0      8 

Hausersdorf    3,0    10 

Heiersdorf b. Ehrenhain  5,0    15 

Klausa    2,0      6 

Kotteritz    1,0        5 

Kraschwitz    2,5      5 

Münsa    1,5      3 

Niederleupten   1,0      3 

Nirkendorf    5,0    15 

Nobitz     0,0      0 

Oberarnsdorf    6,0    17 

Oberleupten    2,0      8 
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Schulbezirk  Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.)   

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Priefel     3,0    10 

Thomas-Müntzer-Siedlung  5,0    16 

Wilchwitz    2,0      1 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  58 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  Hintergebäude 1966  
Sanierung/Umbau Haus 3 mit Erweiterungsbau,  
geplanter Zeitraum: 10/2019 bis 12/2020 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   KP II 
Ablauf     2025 

 

Zuschussbedarf 

2016     120 T€ 

2017     121 T€ 

2018     103 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 100 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Schulstraße 8: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf Verlangen der 

Gemeinde Nobitz 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.schule-nobitz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 109 Schüler in 5 Klassen in der Grundschule Nobitz. Die 

Anzahl an Gastschülern liegt bei 10 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

 

 

Zügigkeit    ein- bis zweizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

  

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Nobitz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 23 37 26 23 109 

2020/21 26 23 37 26 112 

2021/22 25 26 23 37 111 

2022/23 31 25 26 23 105 

2023/24 22 31 25 26 104 

2024/25 18 22 31 25 96 

2025/26 20 18 22 31 91 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.3.3. Regelschule Langenleuba-Niederhain 

 

Schulstandort 
Wieratalschule Langenleuba-Niederhain 
Staatliche Regelschule, Gartenstraße 15, 04618 Langenleuba-Niederhain 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Regelschule, offene Ganztagsschule 
„Wir arbeiten erfolgreich und mit Freude an unserer Wieratalschule.“  
 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 15:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Regelschule     ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 20 Schüler/Klassenraum 
Regelschule  
Klassenräume   10 (maßgebende Größe: 48 qm) 
Lehr-, Übungsräume  
(Biologie, Chemie, Physik)  2 
Musikraum    1 
Kunstraum    1 
Werkraum    1 
Computerfachraum   1 

 
Sportflächen 
Freifläche    Kleinfeldsportplatz, Leichtathletikanlage 
Hallenfläche    665 qm 

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Beiern     3,0      5 

Boderitz    5,0      8 

Buscha    2,0      4 

Engertsdorf    6,0    15 

Flemmingen    5,0      8 

Frohnsdorf    3,0    11 

Gähsnitz    8,0    21 

Garbisdorf    5,0    22 

Göpfersdorf    6,0    19 

Heiersdorf    7,0    20 

Jückelberg    6,0    11 

Langenleuba-Niederhain  0,0      0 

Lohma    4,0      7 

Neuenmörbitz   4,0      5 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Niederarnsdorf   7,0    18 

Schömbach    5,0    10 

Uhlmannsdorf   6,0    11 

Wiesebach    2,5      2 

Wolperndorf    8,0    14 

Ziegelheim    7,0    13 

Zschernichen   3,0      6 

zusätzlich zur Regelschule Langenleuba-Niederhain (Grundschule Nobitz) 

Dippelsdorf       10,0    37 

Ehrenhain              8,5    32 

Garbus    7,5    33 

Hausersdorf    7,5    15 

Heiersdorf b. Ehrenhain  9,0    37 

Klausa    6,5    10 

Kotteritz    11,0    21 

Kraschwitz    11,0    24 

Münsa    10,0    42 

Niederleupten   8,0    13 

Nirkendorf    8,0    37 

Nobitz     9,0    16 

Oberarnsdorf    10,0    28 

Oberleupten    10,0    24 

Priefel     8,5    26 

Thomas-Müntzer-Siedlung  9,5    29 

Wilchwitz    10,0    21 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 127 (ohne Gastschüler)

         

 
Baujahr Schulgebäude/Sporthalle 

1965/2016 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   IZBB, Schulbauförderung Sporthalle 
Ablauf     2030 

 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


121 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Zuschussbedarf (Grund- und Regelschule) 

2016     266 T€ 

2017     274 T€ 

2018     240 T€ 

 

Sonstiges 

Grundstück Gartenstraße 15: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.wieratalschule.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

     

Im Schuljahr 2019/20 besuchen 180 Schüler in 10 Klassen die Regelschule 

Langenleuba-Niederhain. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 4 Schülern. 

 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 32 26 36 34 37 15 180 

2020/21 32 32 26 36 34 31 191 

2021/22 35 32 32 26 36 28 189 

2022/23 38 35 32 32 26 30 193 

2023/24 30 38 35 32 32 22 189 

2024/25 33 30 38 35 32 27 195 

2025/26 27 33 30 38 35 27 190 

2026/27 37 27 33 30 38 29 194 

2027/28 34 37 27 33 30 32 193 

2028/29 24 34 37 27 33 25 180 

2029/30 31 24 34 37 27 27 180 

 
 
Zügigkeit ein- bis zweizügige Regelschule im ländlichen 

Raum, Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 7 Klassen ˂ 20 Schüler, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt 

      

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Langenleuba-Niederhain 

ist mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.3.4. Zusammenfassung der Standortplanung  

 

 

Grundschulen 
 

Die Schülerzahlenprognosen zeigen, dass die Mindestschülerzahl/Klasse und die 

Zügigkeit in den Grundschulen Langenleuba-Niederhain und Nobitz erfüllt werden. 

Die Raum-/Aufnahmekapazität der Grundschule Langenleuba-Niederhain deckt den 

erforderlichen Bedarf ab. 

 

Die Grundschule Nobitz besteht aus drei Einzelgebäuden, welche erhebliche 

bauliche Mängel aufweisen. Unter Berücksichtigung des Kreistagsbeschlusses Nr. 

144 in der Sitzung vom 27. April 2016 wurde ein Antrag auf Gewährung einer 

Zuwendung zur Förderung des Schul- und Sporthallenbaus beim Landesamt für Bau 

und Verkehr fristgerecht zum 31. Juli 2018 eingereicht.  

 

Die Sanierung des Hauses 3 mit Erweiterungsbau und der Abbruch des Hauses 2 

sind in dieser Maßnahme geplant. Zum laufenden Schuljahr 2019/20 wurde das 

Haus 3 für die Sanierung freigelenkt. Die laufenden Baumaßnahmen sollen 

voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein. Zukünftig steht dann für die 

Beschulung ein Schulgebäude in Nobitz zur Verfügung.  

 

Beide Grundschulen haben im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand. 

 

Regelschule 

 

Die Mindestschülerzahl/Klasse wird im aktuellen Schuljahr 2019/20 und auch 

zukünftig nicht durchgängig erfüllt sein. Die Mindestzügigkeit, einzügig im ländlichen 

Raum, wird durch die Regelschule Langenleuba-Niederhain erfüllt. Die Raum-

/Aufnahmekapazität lässt eine ein- bis zweizügige Regelschule zu.  

 

Änderungen sind aufgrund der Randlage und des flächenmäßig großen 

Schulbezirkes nicht vorgesehen. Diese Bedingungen stehen Kooperationen mit 

anderen Regelschulen in der Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land sowie 

der Stadt Altenburg ebenso entgegen. 

 

Die Regelschule Langenleuba-Niederhain hat im Planungszeitraum 2020 bis 2025 

Bestand. 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.3.5. Beschlussvorschlag 
 
 
1. Die Grundschulen Langenleuba-Niederhain und Nobitz haben Bestand vom 01. 
August 2020 bis zum 31. Juli 2025. 
 
2. Die Regelschule Langenleuba-Niederhain hat Bestand vom 01. August 2020 bis 
zum 31. Juli 2025. 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.4. Region der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue 

 
 
In der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue werden die Grundschule Windischleuba 
und die Regelschule Treben vorgehalten.  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.4.1. Grundschule Windischleuba 
 
Schulstandort 
Staatliche Grundschule Windischleuba  
Luckaer Straße 24, 04603 Windischleuba 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule  
„Lernen bedeutet für uns mehr als nur Unterricht im üblichen Sinne.“ 
 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:00 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität 18 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   8 (maßgebende Größe: 48 qm)  
Differenzierungsraum  1 
Mehrzweckraum (Musik)  1 
Fachraum (Werkraum)  1 
Horträume    5 

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort, Nutzung für Leichtathletik, 

Ballspiele – Sportplatz der Gemeinde Windischleuba 
Hallenfläche  200 qm, Eigentümer: Gemeinde Windischleuba 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Bocka     4,0      9 

Borgishain    0,5      5 

Fockendorf    6,0    17 

Gerstenberg    2,5      5 

Haselbach    7,5    20 

Lehma    4,0    11 

Pahna     7,0    20 

Pähnitz    2,5      3 

Plottendorf    6,0    14 

Pöppchen    3,0      6 

Pöschwitz    3,5      5 

Primmelwitz    3,5    13 

Remsa    1,0      6 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Schelchwitz    2,0      7 

Serbitz    6,0    13 

Siedlung Am Schafteich  1,5      5 

Trebanz (Bahnhofsbereich) 4,5    13 

Trebanz    4,0      9 

Treben    5,0      8 

Windischleuba   0,0      0 

Zschaschelwitz   1,5      4 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  108 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1956 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   Sanierung Sporthalle, IZBB, KP II 
Ablauf     2033 

 

Zuschussbedarf 

2016     160 T€ 

2017     153 T€ 

2018     194 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 105 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstücke Luckaer Straße 24: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: Flurstück 

149/5 zwingend an Gemeinde Windischleuba; Flurstücke 150/2 und 150/4 keine 

Rückfallregelung 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.schule-windischleuba.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 152 Schüler in 7 Klassen die Grundschule 

Windischleuba. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 7 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 39 27 43 43 152 

2020/21 40 39 27 43 149 

2021/22 41 40 39 27 147 

2022/23 33 41 40 39 153 

2023/24 45 33 41 40 159 

2024/25 42 45 33 41 161 

2025/26 30 42 45 33 150 

 
 

Zügigkeit    zweizügige Grundschule,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 

   

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

      

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Grundschule Windischleuba ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.4.2. Regelschule Treben 

 

Schulstandort 

Landschule Pleißenaue 

Staatliche Regelschule, Kirchhof 5, 04617 Treben 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Regelschule 

„Berufswahlfreundliche Schule“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 15:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Regelschule    ein- bis zweizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 26 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   7 (maßgebende Größe: 78 qm)  

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  3 

Musikraum    1 

Kunstraum    1 

Werkraum    1 

Computerfachraum   1 

Hauswirtschaftsbereich  1 

 

Sportflächen 

Freifläche Leichtathletik, Ballspiele – Allwetterplatz der 

Gemeinde Treben (Pachtvertrag) 

Hallenfläche    416 qm 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
(Grundschule Windischleuba) 
Bocka     8,0    22 
Borgishain    4,5    18 

Fockendorf    1,0      8 

Gerstenberg    2,5      8 

Haselbach    2,0      8 

Lehma    2,5      6 

Pahna     2,0    13 

Pähnitz    6,5    16 

Plottendorf    1,0      0 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Pöppschen    7,0    19 

Pöschwitz    3,0      8 

Primmelwitz    2,0      0 

Remsa    6,0    21 

Schelchwitz    6,5    20 

Serbitz    1,0      2 

Siedlung Am Schafteich  5,5    18 

Trebanz (Bahnhofsbereich) 1,0      4 

Trebanz    2,0      4 

Treben    0,0      0 

Windischleuba   5,0    13 

Zschaschelwitz   4,0      9 

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 101 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1984 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   KP II 

Ablauf     2026 

 
Zuschussbedarf 
2016     130 T€ 
2017     138 T€ 
2018     147 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstücke Kirchhof 4 und 5: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: zwingend an 
die Gemeinde Treben 

 
Weitere Informationen zur Schule http:// www.rs-treben.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.rs-treben.de/
http://www.schulportal-thueringen.de/


131 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 125 Schüler in 6 Klassen die Regelschule Treben. Die 

Anzahl an Gastschülern liegt bei 13 Schülern. 

 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 16 22 20 20 21 26 125 

2020/21 28 16 22 20 20 17 123 

2021/22 28 28 16 22 20 17 131 

2022/23 18 28 28 16 22 17 129 

2023/24 25 18 28 28 16 18 133 

2024/25 26 25 18 28 28 13 138 

2025/26 27 26 25 18 28 23 147 

2026/27 21 27 26 25 18 23 140 

2027/28 29 21 27 26 25 15 143 

2028/29 27 29 21 27 26 21 151 

2029/30 20 27 29 21 27 22 146 

 
 
Zügigkeit    einzügige Regelschule im ländlichen Raum,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 1 Klasse ˂ 20 Schüler 

     Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt, 

       

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Treben ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.4.3. Zusammenfassung der Standortplanung  
 
 
Grundschule 
 
Die Schülerzahlenprognose zeigt, dass die Mindestschülerzahl/Klasse sowie die 
Zügigkeit in der Grundschule Windischleuba erfüllt werden. Die vorhandene Raum-
/Aufnahmekapazität deckt den erforderlichen Bedarf ab. 
 
Die Grundschule hat im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand. 
 
 
Regelschule 
 
Die Schülerzahlenprognose zeigt, dass die Mindestschülerzahl/Klasse und die 
Zügigkeit, einzügig im ländlichen Raum, durch die Regelschule Treben erfüllt 
werden. Die Raum-/Aufnahmekapazität lässt eine ein- bis zweizügige Regelschule 
zu. Durch die Größe der Unterrichtsräume ist die Bildung starker Klassen (Schüler je 
Klasse) möglich.  
 
Die Regelschule hat im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand.  
 
 

3.2.4.4. Beschlussvorschlag 
 
1. Die Grundschule Windischleuba hat Bestand vom 01. Juli 2020 bis zum 31. Juli 
2025. 
 
2. Die Regelschule Treben hat Bestand vom 01. Juli 2020 bis zum 31. Juli 2025. 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.5.  Region der Verwaltungsgemeinschaft Rositz 

 
 
In der Verwaltungsgemeinschaft Rositz werden die Grundschulen Posa und Rositz 
sowie die Regelschule Rositz vorgehalten.  
 
 
Die Schüler der Grundschule Rositz und der Regelschule Rositz werden in einem 
Schulgebäude unterrichtet. 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.5.1. Grundschule Posa 

 

Schulstandort 

Staatliche Grundschule Posa  

Schulweg 7, 04617 Starkenberg 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 

„Wir legen Wert auf ein konfliktarmes und angenehmes Schulklima“ 

 

Schul-/Hortöffnung    montags bis freitags 06:15 Uhr 

Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Grundschule    zweizügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 18 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   9 (maßgebende Größe: 48 qm)  

Mehrzweckraum (Musik)  1 

Fachraum (Werkraum)  1 

Horträume    2 

 

Sportflächen 

Freifläche  Leichtathletik 

Hallenfläche  200 qm  

 
Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Breesen    7,0    20 
Dobitschen    11,5    16 
Dobraschütz    4,0      9 
Dölzig     3,0      3 
Eugenschacht   1,8      2 
Gödern    9,0    30 
Göhren    9,0    14 
Großröda    1,0      2 
Kleinröda    1,8      4 
Kostitz    2,0      3 
Kraasa    2,0      6 
Kreutzen    4,5      5 
Lossen    9,0    45 
Lutschütz    6,0    35 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Mehna    8,0      7 
Meucha    13,0    26 
Misselwitz    5,0      5 
Naundorf    4,0    12 
Neuposa    2,6      5 
Oberkossa    9,0    10 
Pöhla     1,0      0 
Pontewitz    10,0    12 
Posa     0,0      0 
Rodameuschel   9,0    11 
Rolika     11,0    17 
Romschütz    8,0    35 
Starkenberg    2,0      3 
Tanna     7,0    17 
Tegkwitz    5,0    11 
Wernsdorf    6,0    14 
Zweitschen    7,0      9    

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 67 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1955, Denkmal 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme Sanierung Sporthalle, Projektförderung Sporthalle, 

Sportstättenförderung 

Ablauf  2031 

 
Zuschussbedarf  
2016     112 T€ 
2017     130 T€ 
2018     123 T€ 
 
Sonstiges 
Schulhort vorhanden,  89 Hortkinder im Schuljahr 2019/20 
Grundstücke Schulweg 7: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: zwingend an 
Gemeinde Starkenberg 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.grundschule -posa.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/  
 
 
 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


136 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 95 Schüler in 4 Klassen in der Grundschule Posa. Die 

Anzahl an Gastschülern liegt bei 7 Schülern. 

 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 24 28 17 26 95 

2020/21 23 24 28 17 92 

2021/22 17 23 24 28 92 

2022/23 23 17 23 24 87 

2023/24 22 23 17 23 85 

2024/25 24 22 23 17 86 

2025/26 17 24 22 23 86 

 
 
Zügigkeit    einzügige Grundschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
   
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Lossen, Romschütz)  
    
Durchführungsmaßnahmen keine 
  
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Grundschule Posa ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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3.2.5.2. Grundschule Rositz 
 
Schulstandort 
INSOBEUM Rositz  
Staatliche Grundschule, Karl-Marx-Straße 1 a, 04617 Rositz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Grundschule, offene Ganztagsschule 
„IN SO BE UM“  integrativ, sozial, bewegungsfreundlich, umweltbewusst  

innovativ, souverän, berufswahlorientiert, umfassend  
 
Schul-/Hortöffnung   montags bis freitags 06:00 Uhr 
Schul-/Hortschließung  montags bis freitags 16:30 Uhr 

 
Zügigkeit 
Grundschule    ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 20 Schüler/Klassenraum 
Grundschule  
Klassenräume   8 (maßgebende Größe: 54 qm),  
Fachräume (Werkraum)  1 
Horträume    2 

 
Sportflächen 
Freifläche    Leichtathletik, Ballspiele 
Hallenfläche    200 qm 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Fichtenhainichen   1,5      4 

Gorma    1,0      0 

Krebitzschen    5,5    14 

Kröbern    6,0    12 

Molbitz    3,5      8 

Monstab    5,0    12 

Oberlödla    4,0      7 

Rödigen    4,5      8 

Rositz     0,0      0 

Schelditz    2,5      5 

Schlauditz    5,0    14 

Unterlödla    3,0      6 

Wieseberg    4,5    10   

Wiesenmühle   4,0    10 

Zechau    2,0      6 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  36 (ohne Gastschüler)

        

 

Baujahr Schulgebäude  1926, Denkmal 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   IZBB, KP II 
Ablauf     2030 

 

Zuschussbedarf 

2016     206 T€ 

2017     206 T€ 

2018     214 T€ 

 

Sonstiges 

Schulhort vorhanden, 65 Hortkinder im Schuljahr 2019/20  

Grundstück Karl-Marx-Straße 1 a: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 

Verlangen der Gemeinde Rositz 

 

Weitere Informationen zur Schule  http://www.schulen-rositz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 102 Schüler in 4 Klassen in der Grundschule Rositz. Die 

Anzahl an Gastschülern liegt bei 4 Schülern. 

 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen     Schüleranzahl 

  1 2 3 4 gesamt 

2019/20 22 29 29 22 102 

2020/21 28 22 29 29 108 

2021/22 27 28 22 29 106 

2022/23 25 27 28 22 102 

2023/24 27 25 27 28 107 

2024/25 26 27 25 27 105 

2025/26 32 26 27 25 110 

 

 

Zügigkeit    einzügige Grundschule,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Mindestschülerzahl/Klasse wird erfüllt 
  
Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  
  
Durchführungsmaßnahmen keine 
  
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand der Grundschule Rositz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.5.3. Regelschule Rositz 
 
Schulstandort 
INSOBEUM Rositz  
Staatliche Regelschule, Karl-Marx-Straße 1 a, 04617 Rositz 
 
Bildungsangebot, Leitbild 
allgemein bildende Schule, Regelschule, offene Ganztagsschule  
„IN SO BE UM“  integrativ, sozial, bewegungsfreundlich, umweltbewusst  

innovativ, souverän, berufswahlorientiert, umfassend  
 
Schulöffnung    montags bis freitags 08:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 14:40 Uhr 

 
Zügigkeit 
Regelschule     ein- bis zweizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazitäten 20 Schüler/Klassenraum  
Klassenräume   6 (maßgebende Größe: 54 qm),  
Lehr-, Übungsräume  
(Chemie, Physik)   2 
Musikraum    1 
Werkraum    1 

 
Sportflächen 
Freifläche    Leichtathletik, Ballspiele 
Hallenfläche    200 qm 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

Fichtenhainichen   1,5      4 

Gorma    1,0      0 

Krebitzschen    5,5    14 

Kröbern    6,0    12 

Molbitz    3,5      8 

Monstab    5,0    12 

Oberlödla    4,0      7 

Rödigen    4,5      8 

Rositz     0,0      0 

Schelditz    2,5      5 

Schlauditz    5,0    14 

Unterlödla    3,0      6 

Wieseberg    4,5    10   

Wiesenmühle   4,0    10 

Zechau    2,0      6 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 52 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1926, Denkmal 

 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   IZBB, KP II 
Ablauf     2030 

 

Zuschussbedarf (Grund- und Regelschule) 

2016     206 T€ 

2017     206 T€ 

2018     214 T€ 

 

Sonstiges 

Grundstück Karl-Marx-Straße 1 a: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 

Verlangen der Gemeinde Rositz 

 

Weitere Informationen zur Schule  http://www.schulen-rositz.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 192 Schüler in 9 Klassen in der Regelschule Rositz. Die 

Anzahl an Gastschülern liegt bei 50 Schülern. 

 

Es erfolgt eine Beschulung von 21 Gastschülern mit Wohnort im Landkreis, 28 

Gastschülern mit Wohnort in Altenburg sowie 1 Gastschüler mit Wohnort in Sachsen-

Anhalt. 

 

 

Gastschüler aus  Wohnorte der Schüler  

(Schüler je Klasse)   LK ABG Land ABG   Sachsen-Anhalt 

 

Klassenstufe 5 (21)  1   2  

Klassenstufe 6 (16/14) 8   2 

Klassenstufe 7 (24)  1   3 

Klassenstufe 8 (24/20) 7   5   1 

Klassenstufe 9 (23/23) 3   7   

Klassenstufe 10 (27) 1   9    

    21   28  1 
 
 
Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 21 30 24 44 46 27 192 

2020/21 14 21 30 24 44 38 171 

2021/22 19 14 21 30 24 37 145 

2022/23 19 19 14 21 30 20 123 

2023/24 14 19 19 14 21 25 112 

2024/25 18 14 19 19 14 17 101 

2025/26 18 18 14 19 19 12 100 

2026/27 16 18 18 14 19 16 101 

2027/28 18 16 18 18 14 16 100 

2028/29 17 18 16 18 18 12 99 

2029/30 21 17 18 16 18 15 105 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Zügigkeit    einzügige Regelschule im ländlichen Raum,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 2 Klassen ˂ 20 Schüler 

 Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt, 

      

Schulwegzeiten   werden nicht überschritten  

  

  

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Rositz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Durchführungsmaßnahme, Variante 1 

 

Zuordnung der Orte der Gemeinde Göhren zum Schulbezirk der Regelschule Rositz 

frühestens ab dem 01. August 2021 

 

Schülerzahlenprognose Regelschule Rositz, dargestellt mit Schülern der Orte 

der Gemeinde Göhren ab Schuljahr 2021/22 in allen Klassenstufen 

(Schülerzahlen vorn: Rositz/ hinten: Rositz mit Göhren)  

 

 

Schuljahre Klassenstufen         Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 gesamt 

2019/20 21 30 24 44 46 27 192 

2020/21 14 21 30 24 44 38 171 

2021/22 19/22 14/17 21/22 30/31 24/24 37/37 145/153 

2022/23 19/22 19/22 14/17 21/22 30/31 20/20 123/134 

2023/24 14/15 19/22 19/22 14/17 21/22 25/26 112/124 

2024/25 18/20 14/15 19/22 19/22 14/17 17/18 101/114 

2025/26 18/20 18/20 14/15 19/22 19/22 12/14 100/113 

2026/27 16/17 18/20 18/20 14/15 19/22 16/18 101/112 

2027/28 18/20 16/17 18/20 18/20 14/15 16/18 100/110 

2028/29 17/19 18/20 16/17 18/20 18/20 12/12 99/108 

2029/30 21/26 17/19 18/20 16/17 18/20 15/17 105/119 

 

Zügigkeit  ein- bis zweizügige Regelschule im ländlichen 

Raum, Mindestzügigkeit wird erfüllt 

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 2 Klassen ˂ 20 Schüler, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt  

 

Raum-/Aufnahmekapazität vorhanden, 20 Schüler/Klassenraum, bei Bedarf bis 

max. 26 Schüler möglich 

 

Schulwegzeiten Klärungsbedarf der Schülerbeförderung bei 

Zuordnung der Orte der Gemeinde Göhren, bei 

Nutzung der vorhandenen Linien werden 

Fahrzeiten überschritten  (Hinfahrt über 

Meuselwitz), keine Rückfahrten vorhanden  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand der Regelschule Rositz ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.5.4. Zusammenfassung der Standortplanung  

 

 

Grundschulen 

 

Die Schülerzahlenprognosen zeigen, dass die Mindestschülerzahl/Klasse sowie die 

Zügigkeit in den Grundschulen Posa und Rositz erfüllt werden. Insbesondere in der 

Grundschule Rositz ist ersichtlich, dass die Klassenstärke sehr hoch ist und 

tendenziell hoch bleiben wird.  

 

Die vorhandenen Raum-/Aufnahmekapazitäten der beiden Grundschulen Posa und 

Rositz lassen die Bildung einer Zweizügigkeit zu.  

 

Die Grundschulen Posa und Rositz haben im Planungszeitraum Bestand. 

 

Regelschule 

 

Die Schülerzahlenprognose zeigt, dass die Mindestschülerzahl/Klasse und die 

Zügigkeit, einzügig im ländlichen Raum, in der Regelschule Rositz erfüllt werden.  

 

Die vorhandenen Raum-/Aufnahmekapazitäten lassen eine Ein- bis Zweizügigkeit zu. 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 192 Schüler in neun Klassen. Das erfordert die Nutzung 

sämtlicher Unterrichtsräume als Klassenräume. Im laufenden Schuljahr 2019/20 wird 

bereits ein Unterrichtsraum der Grundschule durch die Regelschule genutzt.  

  

In der Regelschule Rositz werden im Schuljahr 2019/20 insgesamt 50 Gastschüler 

beschult. Diese Schüler sind zum einen aus Ortschaften im Landkreis Altenburger 

Land und zum anderen aus der Stadt Altenburg. Diese Gastschüler haben seit 

Jahren die Schülerzahlenentwicklung der Regelschule Rositz stabilisiert.  

 

Die Zuordnung der Orte der Gemeinde Göhren zum Schulbezirk der Regelschule 

Rositz bei Aufhebung der Regelschule Dobitschen ist aufgrund der räumlichen Nähe 

zur Regelschule Rositz erforderlich. Die Schülerzahlen bewegen sich, ohne 

gravierende Auswirkungen, leicht nach oben. 

 

Die Regelschule Rositz hat im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand.  
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.2.5.5. Beschlussvorschlag 

 

 

1. Die Grundschulen Posa und Rositz haben Bestand vom 01. August 2020 bis zum 

31. Juli 2025. 

 

2. Die Regelschule Rositz hat Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. Juli 2025. 

 

3. Der Schulbezirk der Regelschule Rositz wird frühestens ab dem 01. August 2021 

um die Orte Göhren, Gödern, Romschütz, Lossen und Lutschütz erweitert.  
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.3. Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land 

 

 

Die Schülerzahlenprognose der Statistikstelle des TMBJS zeigt eine Entwicklung der 

Schülerzahlen in den Gymnasien bis 2036/37 auf. Von prognostizierten 2.082 

Schülern im Schuljahr 2019/20 (Ist: 2.068) geht die Schülerzahl auf 1.632 Schüler im 

Schuljahr 2036/37 zurück. Die Prognose bezieht sich auf die zu beschulenden 

Schüler in Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft.  

 

Zum Ende des aktuellen Planungszeitraumes, dem Schuljahr 2024/25, liegt die 

prognostizierte Schülerzahl der Statistikstelle bei 2.057 Gymnasiasten im Landkreis 

Altenburger Land. Mittelfristig, bis 2024/25, ist also nicht mit einem gravierenden 

Schülerrückgang zu rechnen.  

 

Die Schülerzahlen der Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land 

waren in den letzten Schuljahren stabil. Eine rückläufige Tendenz ist im 

Prognosezeitraum nicht ersichtlich.  

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen insgesamt 1.709 Schüler in diesen Gymnasien.   
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

 

Der Landkreis Altenburger Land hält als Schulträger vier Gymnasien vor:  

 

Stadt Altenburg  

 

Friedrichgymnasium Altenburg, Geraer Straße 33  

Lerchenberggymnasium Altenburg, Borchertstraße 2-4 

 

Stadt Meuselwitz 

 

Veit-L.-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz, Rathausstraße 16/Schulstraße 22  

 

Stadt Schmölln  

 

Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln, Herrmann-von-Helmholtz-Straße 18. 

 

 
 

 

 

 

Entwicklung der Schülerzahlen der jeweiligen Gymnasien in Trägerschaft des 

Landkreises Altenburger Land 

 

 

Gymnasien 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Friedrich- 
gymnasium 552 547 540 525 538 533 516 512 506 507 512 

Lerchenberg-
gymnasium 496 526 502 490 526 540 563 559 551 551 552 

V.-L.-v.-
Seckendorff-
Gymnasium 321 315 304 301 303 289 281 261 237 228 218 

Roman-
Herzog-
Gymnasium 340 332 348 360 361 362 381 385 396 401 397 

gesamt 1709 1720 1694 1676 1728 1724 1741 1717 1690 1687 1679 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.3.1. Friedrichgymnasium Altenburg 

 

Schulstandort 

Friedrichgymnasium, Staatliches Gymnasium  

Geraer Straße 33, 04600 Altenburg 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Gymnasium 

„Vom Lernen lernen zur Studierfähigkeit“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 17:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Gymnasium    zwei- bis dreizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität max. 26 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   17 (maßgebende Größe: 42 qm),  

Kursräume    2 

Mehrzweckraum   1 

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  8 

Musikraum    1 

Kunstraum    1 

Computerfachraum   2 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik – Waldstadion der Stadt Altenburg 

Hallenfläche 235 qm; zusätzlich: Nutzung der Mehrzweckhalle 

(Goldener Pflug) der Stadt Altenburg 

 
Schulbezirk      
Landkreis Altenburger Land 

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  227   
(ohne Gastschüler) 
 
Die vorhandenen Strukturen des ÖPNV sind auf der Grundlage der Zuordnung 
sämtlicher Orte im Landkreis (nächstgelegenes Gymnasium) zu den bestehenden 
vier staatlichen Gymnasien abgestimmt. Die gesetzlichen Regelungen zur 
Schülerbeförderung werden in diesem Rahmen umgesetzt. 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Baujahr Schulgebäude  1899, Denkmal 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Städtebauförderung 

Ablauf   2021 

 
Zuschussbedarf 
2016     376 T€ 
2017     392 T€ 
2018     416 T€ 
 
Sonstiges 
auf dem Dach des Schulgebäudes – Funkantenne des Polizeipräsidiums Thüringen 
Grundstück Geraer Straße 33: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine  

 
Weitere Informationen zur Schule  http:// www.friedrichgymnasium-altenburg.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 552 Schüler in 23 Klassen im Friedrichgymnasium 
Altenburg. Die Schüler kommen vorwiegend aus den Grundschulen in der Stadt 
Altenburg sowie aus den Grundschulen Langenleuba-Niederhain, Nobitz, Posa und 
Rositz sowie Windischleuba. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 3 Schülern. 
 
Schülerzahlenprognose 
 

Schuljahre Klassenstufen           Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 11 12 gesamt 

2019/20 76 66 83 72 52 74 63 66 552 

2020/21 61 76 66 83 72 52 74 63 547 

2021/22 56 61 76 66 83 72 52 74 540 

2022/23 59 56 61 76 66 83 72 52 525 

2023/24 65 59 56 61 76 66 83 72 538 

2024/25 67 65 59 56 61 76 66 83 533 

2025/26 66 67 65 59 56 61 76 66 516 

2026/27 62 66 67 65 59 56 61 76 512 

2027/28 70 62 66 67 65 59 56 61 506 

2028/29 62 70 62 66 67 65 59 56 507 

2029/30 59 62 70 62 68 67 65 59 512 

  
Zügigkeit    zwei- bis dreizügiges Gymnasium,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 2 Klassen ˂ 20 Schüler; 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt  

  

Schulwegzeiten werden zum jeweils nächstgelegenen Gymnasium 

nicht überschritten  

  

Durchführungsmaßnahmen keine 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand des Friedrichgymnasiums ist mittelfristig 

gesichert und langfristig geplant 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.3.2. Lerchenberggymnasium Altenburg 

 

Schulstandort 

Lerchenberggymnasium, Staatliches Gymnasium  

Borchertstraße 2 - 4, 04600 Altenburg 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Gymnasium 

"Es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. 

Und wir lernen sie, indem wir sie tun." (Aristoteles) 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 16:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Gymnasium    zwei- bis dreizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 26 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   20 (maßgebende Größe: 48 qm),  

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  4 

Musikraum    1 

Kunstraum    2 

Computerfachraum   2 

 

Das Lerchenberggymnasium Altenburg ist teilweise barrierefrei. 

 

Sportflächen 

Freifläche Ballspiele, Weitsprung; zusätzlich: Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Allwetterplatz (in der S.-

Flack-Straße und Bonhoefferstraße) der Stadt 

Altenburg 

Hallenfläche 144 qm; zusätzlich: Nutzung der Wenzelsporthalle 

(Eigentümer: Stadt Altenburg) 

 

Schulbezirk      
Landkreis Altenburger Land 

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 219  
 
 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Die vorhandenen Strukturen des ÖPNV sind auf der Grundlage der Zuordnung 
sämtlicher Orte im Landkreis (nächstgelegenes Gymnasium) zu den bestehenden 
vier staatlichen Gymnasien abgestimmt. Die gesetzlichen Regelungen zur 
Schülerbeförderung werden in diesem Rahmen umgesetzt. 

 

Baujahr Schulgebäude  1964 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Förderung zur Nutzung erneuerbarer Energien,  

KP II 

Ablauf   2026 

 
Zuschussbedarf 
2016     306 T€ 
2017     304 T€ 
2018     297 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstück Borchertstraße 2 - 4: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 
Verlangen der Stadt Altenburg 

 
Weitere Informationen zur Schule  http:// www.lerchenberggymnasium.de.vu/ 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 496 Schüler in 21 Klassen im Lerchenberggymnasium 
Altenburg. Die Schüler kommen vorwiegend aus den Grundschulen in der Stadt 
Altenburg sowie den Grundschulen Langenleuba-Niederhain, Nobitz, Rositz und 
Windischleuba. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 3 Schülern. 
   

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen           Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 11 12 gesamt 

2019/20 77 64 39 51 46 89 81 49 496 

2020/21 59 77 64 39 51 66 89 81 526 

2021/22 57 59 77 64 39 51 66 89 502 

2022/23 57 57 59 77 64 39 71 66 490 

2023/24 62 57 57 59 77 84 59 71 526 

2024/25 65 62 57 57 59 97 84 59 540 

2025/26 62 65 62 57 57 79 97 84 563 

2026/27 60 62 65 62 57 77 79 97 559 

2027/28 69 60 62 65 62 77 77 79 551 

2028/29 59 69 60 62 65 82 77 77 551 

2029/30 58 59 69 60 62 85 82 77 552 

 

Zügigkeit    zwei- bis dreizügiges Gymnasium,  

     Mindestzügigkeit wird erfüllt 

  

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 1 Klasse ˂ 20 Schüler, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt 

  

Schulwegzeiten werden zum jeweils nächstgelegenen Gymnasium 

nicht überschritten  

 

Durchführungsmaßnahmen keine 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand des Lerchenberggymnasiums ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.3.3. Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz 

 

Schulstandort 

Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium  

Staatliches Gymnasium, Rathausstraße 16, 04610 Meuselwitz 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Gymnasium  

teilweise gebundene Ganztagsschule 

„Wir begreifen unsere Schule, das Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium 

Meuselwitz, als einen Ort, in dem das Lernen im Mittelpunkt steht.“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:35 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 17:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Gymnasium    zweizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 28 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   14 (maßgebende Größe: 58 qm)  

Kursräume    3 

Mehrzweckraum (Aula)  1 

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  5 

Musikraum    2 

Kunstraum    1 

Computerfachraum   2 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Sportanlage (Penkwitzer 

Weg) der Stadt Meuselwitz 

Hallenfläche 300 qm (Eigentümer: Stadt Meuselwitz), zusätzlich: 

Nutzung Schnaudertalhalle der Stadt Meuselwitz 

 
Schulbezirk      
Landkreis Altenburger Land 

  
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  137   
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Die vorhandenen Strukturen des ÖPNV sind auf der Grundlage der Zuordnung 
sämtlicher Orte im Landkreis (nächstgelegenes Gymnasium) zu den bestehenden 
vier staatlichen Gymnasien abgestimmt. Die gesetzlichen Regelungen zur 
Schülerbeförderung werden in diesem Rahmen umgesetzt. 
 

 

Baujahr Schulgebäude  1906 Schulgebäude Rathaus- und Schulstraße 

1969 Mehrzweckgebäude 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Städtebauförderung, KP II 

Ablauf   2024 

 
Zuschussbedarf 
2016     301 T€ 
2017     321 T€ 
2018     331 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstücke Rathausstraße 16, Rathenauplatz 4 und 5, Bahnhofstraße 5, 
Schulstraße 22: Eigentum: Landkreis, Rückfallregelung: keine 
Rathausstraße 16 - Denkmal 

 
Weitere Informationen zur Schule  http:// www.seckendorffgym.de/ 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.seckendorffgym.de/
http://www.schulportal-thueringen.de/


158 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 321 Schüler in 16 Klassen im V.-L.-v.-Seckendorff-
Gymnasium Meuselwitz. Die Schüler kommen vorwiegend aus den Grundschulen 
Lucka, Meuselwitz, Posa und Rositz sowie Wintersdorf. Aufgrund der Nähe zu den 
Bundesländern Sachsen-Anhalt und Sachsen profitiert das Gymnasium Meuselwitz 
von Gastschülern aus diesen Bundesländern. Die Anzahl an Gastschülern liegt bei 
58 Schülern. 
 

Schülerzahlenprognose 

 

Schuljahre Klassenstufen           Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 11 12 gesamt 

2019/20 53 46 34 40 30 36 42 40 321 

2020/21 34 53 46 34 40 30 36 42 315 

2021/22 31 34 53 46 34 40 30 36 304 

2022/23 33 31 34 53 46 34 40 30 301 

2023/24 32 33 31 34 53 46 34 40 303 

2024/25 26 32 33 31 34 53 46 34 289 

2025/26 26 26 32 33 31 34 53 46 281 

2026/27 26 26 26 32 33 31 34 53 261 

2027/28 29 26 26 26 32 33 31 34 237 

2028/29 25 29 26 26 26 32 33 31 228 

2029/30 21 25 29 26 26 26 32 33 218 

 
Schuljahr 2019/20   58 Schüler aus anderen Bundesländern 

  

Klassenstufen (Schüleranzahl je Klasse) Wohnort LK ABG Land andere BL 

Klassenstufe 5  (26/27)    40 Schüler    13 Schüler  

Klassenstufe 6  (24/22)   37 Schüler     9 Schüler 

Klassenstufe 7  (17/17)   28 Schüler     6 Schüler 

Klassenstufe 8  (20/20)    37 Schüler     3 Schüler 

Klassenstufe 9  (10/20)   24 Schüler     6 Schüler 

Klassenstufe 10  (17/19)   28 Schüler     8 Schüler 

Klassenstufe 11  (20/22)   37 Schüler     5 Schüler 

Klassenstufe 12 (20/20)   32 Schüler     8 Schüler 

 

 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


159 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Zügigkeit    zweizügiges Gymnasium,  

     Mindestzügigkeit wird bis Schuljahr 2023/24 erfüllt 

 

Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 5 Klassen ˂ 20 Schüler,  

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 

erfüllt, Stärkung des Gymnasialstandortes durch 

Gastschüler 

  

Schulwegzeiten werden zum jeweils nächstgelegenen Gymnasium 

nicht überschritten  

 

Durchführungsmaßnahmen Schulzusammenarbeit – E-Learning Projekt mit 

dem Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln geplant 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive  Bestand des V.-L.-v.-Seckendorff-Gymnasiums ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant  
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

3.3.4. Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln 

 

Schulstandort 

Roman-Herzog-Gymnasium, Staatliches Gymnasium  

Hermann-von-Helmholtz-Straße 18, 04626 Schmölln 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, Gymnasium 

„Die Schulgemeinschaft des Roman – Herzog – Gymnasiums versteht ihre Schule 

hauptsächlich als einen Ort des Lernens.“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:30 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 17:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Gymnasium    zweizügig 

Raum-/Aufnahmekapazität 26 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   12 (maßgebende Größe: 54 qm)  

Mehrzweckraum (Aula, Nutzung für Unterrichtung  

von zwei Klassen möglich)  1 

Lehr-/Übungsräume  

(Biologie, Chemie, Physik)  6 

Musikraum    1 

Kunstraum    2 

Computerfachraum   1 

Medienraum    1 

 

Das Roman-Herzog-Gymnasium ist teilweise barrierefrei. 

 

Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, Ballspiele – Freianlage 

Ostthüringenhalle (Allwetterplatz) der Stadt 

Schmölln; Nutzung für Leichtathletik, Ballspiele 

Sportanlage Pfefferberg der Stadt Schmölln 

Hallenfläche 494 qm; zusätzlich: Nutzung Kluge-Halle, Jahn-

Turnhalle und Ostthüringenhalle der Stadt Schmölln 

 

Schulbezirk      
Landkreis Altenburger Land 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20:  227   
 
Die vorhandenen Strukturen des ÖPNV sind auf der Grundlage der Zuordnung 
sämtlicher Orte im Landkreis (nächstgelegenes Gymnasium) zu den bestehenden 
vier staatlichen Gymnasien abgestimmt. Die gesetzlichen Regelungen zur 
Schülerbeförderung werden in diesem Rahmen umgesetzt. 

 

Baujahr Schulgebäude  Schulgebäude  1978 

Anbau   2018 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   KP II,  

Ablauf   2026 

Anbau 

 
Zuschussbedarf 
2016     438 T€ 
2017     445 T€ 
2018     428 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstück H.-v.-Helmholtz-Straße 18: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 
Verlangen der Stadt Schmölln 

 
Weitere Informationen zur Schule  http:// www.rhgymsln.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
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Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Darstellung der Standortplanung (nach § 41 Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019) 

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 340 Schüler in 17 Klassen im Roman-Herzog-
Gymnasium Schmölln. Die Schüler kommen vorwiegend aus den Grundschulen 
Altkirchen, Gößnitz, Großstechau, Ponitz, Schmölln und Thonhausen. Die Anzahl an 
Gastschülern liegt bei 2 Schülern.  
 

Schülerzahlenprognose 

  

Schuljahre Klassenstufen           Schüleranzahl 

  5 6 7 8 9 10 11 12 gesamt 

2019/20 43 46 35 48 41 38 32 57 340 

2020/21 49 43 46 35 48 41 38 32 332 

2021/22 48 49 43 46 35 48 41 38 348 

2022/23 50 48 49 43 46 35 48 41 360 

2023/24 42 50 48 49 43 46 35 48 361 

2024/25 49 42 50 48 49 43 46 35 362 

2025/26 54 49 42 50 48 49 43 46 381 

2026/27 50 54 49 42 50 48 49 43 385 

2027/28 54 50 54 49 42 50 48 49 396 

2028/29 54 54 50 54 49 42 50 48 401 

2029/30 44 54 54 50 54 49 42 50 397 

 
Zügigkeit    zweizügiges Gymnasium,  
     Mindestzügigkeit wird erfüllt 
  
Schüler-/Klassenzahlen  Schuljahr 2019/20: 9 Klassen ˂ 20 Schüler, 

Mindestschülerzahl/Klasse wird nicht durchgängig 
erfüllt  

  
Schulwegzeiten werden zum jeweils nächstgelegenen Gymnasium 

nicht überschritten  
  
Durchführungsmaßnahmen Schulzusammenarbeit – E-Learning Projekt mit 

dem V.-L.-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz 
geplant 

  
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive Bestand des Roman-Herzog-Gymnasiums ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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3.3.5. Zusammenfassung der Standortplanung  
 
 
Die Schülerzahlenprognosen zeigen, dass im Planungszeitraum die beiden 
Altenburger Gymnasien und das Schmöllner Gymnasium zweizügig geführt werden 
und die Mindestschülerzahl/Klasse überwiegend erfüllt wird.  
 
Die Schülerzahlenprognose des Gymnasiums Meuselwitz zeigt eine Zweizügigkeit 
auf. In der Eingangsklassenstufe ist ein Rückgang an Schülern ersichtlich. Dieser 
Rückgang beruht darauf, dass keine Gastschüler in die Prognosen eingearbeitet 
wurden. Durch Aufnahme von Gastschülern in den zukünftigen Eingangsklassen wird 
mit einer Erfüllung der Mindestschülerzahl/Klasse gerechnet. 
 
Vorwiegend im V.-L.-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz werden Schüler aus 
angrenzenden Bundesländern beschult. Insgesamt 66 Schüler sind im Schuljahr 
2019/20 Gastschüler in den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Altenburger 
Land.  
 
Gleichzeitig verlassen Schüler den Landkreis Altenburger Land und werden in 
Gymnasien angrenzender Schulträger beschult. Die konkrete Anzahl der Schüler, die 
Gymnasien außerhalb des Landkreises besuchen, ist nicht bekannt. 
 
Schulbezirke sind für Gymnasien nicht vorgesehen. Es besteht freie Schulwahl. Die 
festgelegte Zügigkeit der Gymnasien sowie die vorhandenen Raum-/ 
Aufnahmekapazitäten zeigen unter Berücksichtigung der prognostizierten 
Schülerzahlen eine gute Auslastung der Schulgebäude auf. 
 
Alle vier Gymnasien haben im Planungszeitraum 2020 bis 2025 Bestand. 
 
 

3.3.6. Beschlussvorlage 
 
1. Das Friedrichgymnasium Altenburg, das Lerchenberggymnasium Altenburg, das 
Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz und das Roman-Herzog-
Gymnasium Schmölln haben Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. Juli 2025. 
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3.4. Förderzentren in Trägerschaft des Landkreises Altenburger 
Land 
 

Die Schülerzahlenprognose der Statistikstelle des TMBJS zeigt eine Entwicklung der 

Schülerzahlen in den Förderzentren im Landkreis Altenburger Land bis 2036/37 auf. 

Von prognostizierten 301 (Ist: 328) Schülern im Schuljahr 2019/20 geht die 

Schülerzahl auf 220 Schüler im Schuljahr 2036/37 zurück. Förderzentren in freier 

Trägerschaft gibt es im Landkreis Altenburger Land nicht.  

 

Zum Ende des Planungszeitraumes 2024/25 liegt die prognostizierte Schülerzahl der 

Statistikstelle bei 295 Schülern in den Förderzentren im Landkreis Altenburger Land.  

 

Eine leicht rückläufige Tendenz ist aus der Schülerzahlenprognose ersichtlich. In der 

Größenordnung der vom TMBJS prognostizierten Schülerzahl liegt auch die durch 

den Schulträger absehbar prognostizierte Schülerzahl bis zum Schuljahr 2023/24.  

 

 
 

Der Landkreis Altenburger Land hält als Schulträger 3 regionale Förderzentren vor:  

 

Stadt Altenburg 

Förderzentrum „Erich Kästner“ Altenburg, Siegfried-Flack-Straße 39 a 

Regenbogenschule Altenburg, Otto-Dix-Straße 46 

 

Stadt Schmölln 

Förderzentrum Schmölln, Am Kemnitzgrund 10 
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3.4.1. Förderzentrum Altenburg 

 

Schulstandort 

Staatliches regionales Förderzentrum „Erich Kästner“ Altenburg 

Siegfried-Flack-Straße 39 a, 04600 Altenburg 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, regionales Förderzentrum  

voll gebundene Ganztagsschule 

Bildungsgänge der Grundschule, Regelschule und Lernförderung 

„Kompetent und fit - meine Zukunft gestalte ich mit“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis freitags 15:05 Uhr 

 
Zügigkeit 
Förderzentrum   zwei- bis dreizügig 
 
Raum-/Aufnahmekapazität 10 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   30 (maßgebende Größe: 47 qm)  
Freiarbeitsräume   5  
Lehr-, Übungsräume  
(Biologie, Chemie, Physik)  3 
Musikraum    1 
Kunstraum/Textiles Gestalten 1/1 
Werkräume    3 
Computerfachraum   1 
Hauswirtschaftsbereich  2/1 (Waschen, Bügeln) 
Lernwerkstatt   1 
Motorikraum    1 
Turnraum    1 
Räume ehemalige  
schulvorbereitende Einrichtung 4 
 
Das Förderzentrum ist barrierefrei.  

 
Sportflächen 
Freifläche Nutzung Leichtathletik, Ballspiele – Allwetterplatz 

der Stadt Altenburg (S.-Flack-Straße) 
Hallenfläche 101 qm Turnraum, zusätzlich: Nutzung Nord II, 

klein 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
(Grundschulen der Stadt Altenburg) 
Altenburg    0,0    10 
Süd-Ost (teilweise)   > 2,0 bzw. 3,0  20 
Ehrenberg     6,0    26 
Mockzig    10,0    33 
Modelwitz    7,0    30 
Lehnitzsch    6,5    26 
Stünzhain    6,5    30 
Paditz     6,0    29 
Zschechwitz    5,0    25 
Zschaiga    11,0    33 
Greipzig    8,0    35 
Zetzscha    0,0    17 
Knau     4,0    20 
Oberzetzscha   2,5    17 
Unterzetzscha   3,5    18 
Rautenberg    3,5    17 
Kosma    5,0    12 
(Grundschule Langenleuba-Niederhain) 
Beiern     16,0    36 

Boderitz    11,0    54 

Buscha    12,0    27 

Engertsdorf    15,5    47 

Flemmingen    20,0    39 

Frohnsdorf    17,0    43 

Gähsnitz    16,5    40 

Garbisdorf    22,0    53 

Göpfersdorf    23,0    50 

Heiersdorf    17,5    44 

Jückelberg    21,0    42 

Langenleuba-Niederhain  16,0    31 

Lohma    10,0    24 

Neuenmörbitz   18,5    35 

Niederarnsdorf   14,5    44 

Schömbach    19,5    35 

Uhlmannsdorf   6,0    51 

Wiesebach    2,5    29 

Wolperndorf    22,0    45 

Ziegelheim    14,5    44 

Zschernichen   11,0    25 
(Grundschule Lucka) 
Breitenhain    16,0    47 
Lucka     18,0    47 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Prößdorf    18,0    51 
(Grundschule Meuselwitz) 
Brossen    15,0    48 
Bünauroda    14,0    43 
Falkenhain    16,0    48 
Meuselwitz    12,0    37 
Mumsdorf    15,0    43 
Neupoderschau   12,0    36 
(Grundschule Nobitz) 
Dippelsdorf       12,5    27 

Ehrenhain              12,0    25 

Garbus    10,5    24 

Hausersdorf    10,5    21 

Heiersdorf b. Ehrenhain  5,0    25 

Klausa    9,5    21 

Kotteritz    7,0    18 

Kraschwitz    9,0    21 

Münsa    6,0    14 

Niederleupten   8,0    18 

Nirkendorf    13,5    30 

Nobitz     7,0    16 

Oberarnsdorf    14,5    33 

Oberleupten    9,0    24 

Priefel     10,0    26 

Thomas-Müntzer-Siedlung  5,0    32 

Wilchwitz    8,0    18 

(Grundschule Posa teilweise) 

Gödern    8,0     18 

Göhren    7,0    18 

Großröda    9,0    42 

Lossen    5,0    20 

Romschütz    8,0    20 

Lutschütz    8,5    20 

Tegkwitz    8,0    32 

Breesen    9,5    20 

Kreutzen    9,0    27 

Misselwitz    9,5    27 

(Grundschule Rositz) 

Fichtenhainichen   5,0    18 

Gorma    5,5    18 

Krebitzschen    8,5    30 

Kröbern    8,5    28 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Molbitz    3,5    15 

Monstab    7,5    28 

Oberlödla    4,5    15 

Rödigen    5,0    15 

Rositz     5,0    20 

Schelditz    6,0    23 

Schlauditz    8,0    30 

Unterlödla    5,5    24 

Wieseberg    6,0    26 

Wiesenmühle   6,5    26 

Zechau    8,0    26 

(Grundschule Windischleuba) 

Bocka     7,0    26 

Borgishain    5,5    20 

Fockendorf    9,0    29 

Gerstenberg    5,0    29 

Haselbach    11,0    31 

Lehma    8,5    16 

Pahna     10,0    31 

Pähnitz    7,0    20 

Plottendorf    9,0    26 

Pöppschen    6,0    23 

Pöschwitz    6,0    29 

Primmelwitz    7,0    19 

Remsa    4,0    11 

Schelchwitz    4,5    20 

Serbitz    9,0    24 

Siedlung Am Schafteich  1,5    20 

Trebanz    7,5      9 

Treben    8,0    19 

Windischleuba   5,0    17 

Zschaschelwitz   5,0    15 

(Grundschule Wintersdorf) 

Altpoderschau   10,0    11 

Bosengröba    12,5    30 

Gröba     12,0    33 

Heukendorf    11,0    30 

Kriebitzsch     8,0    29 

Neubraunshain   9,0    38 

Pflichtendorf    11,0    30 

Ruppersdorf    15,0    30 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Schnauderhainichen  13,0    33 

Waltersdorf    9,5    35 

Wintersdorf    11,0    30 

Mockern    6,5    22 

 

Schülerbeförderung 

ÖPNV, FSV 

Anzahl an Schülern mit Fahrausweis im Schuljahr 2019/20: 105 (ohne Gastschüler) 

 
Baujahr Schulgebäude  1999 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme   keine 
Ablauf 

 
Zuschussbedarf  
2016     603 T€ 
2017     542 T€ 
2018     609 T€ 
 
Sonstiges 
Grundstück Siegfried-Flack-Straße 39 a: Eigentum Landkreis, Erbbaurecht vergeben; 
Rückfallregelung: keine 
Schulgarten: Eigentum: Landkreis; Rückfallregelung: auf Verlangen der Stadt 
Altenburg 

 
Weitere Informationen zur Schule http://www.kaestnerschule-altenburg.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/  
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Darstellung der Standortplanung 
 
Im Förderzentrum „Erich Kästner“ Altenburg werden Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beschult.  
 
Gleichzeitig wird durch das Förderzentrum Altenburg, als Netzwerkschule, der 
gemeinsame Unterricht in folgenden Schulen geleistet bzw. unterstützt: 
Grundschulen Posa, Meuselwitz, Rositz, Windischleuba und Wintersdorf; 
Regelschule Treben sowie das V.-L.-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz. 
 
Im Schuljahr 2019/20 lernen 187 Schüler in 15 Klassen im Förderzentrum Altenburg. 
Die Anzahl der Gastschüler liegt bei 1 Schüler.   
 
Schüler-/Klassenzahlen  2019/20 

SEP I: 11 Schüler, SEP II: 11 Schüler 
     Klassenstufe 3/4: 3 Klassen (13/12/12 Schüler) 
     Klassenstufe 5: 2 Klassen (11/11 Schüler) 
     Klassenstufe 6: 2 Klassen (13/11 Schüler) 
     Klassenstufe 7: 1 Klasse (15 Schüler) 
     Klassenstufe 8: 2 Klassen (14/14 Schüler) 
     Klassenstufe 9: 2 Klassen (13/13 Schüler) 
     Klassenstufe 10: 1 Klasse (13 Schüler)  
 
Zügigkeit    ein- bis zweizügiges Förderzentrum  
 
Für die nächsten Schuljahre wird mit einer rückläufigen Schülerzahl von 180 auf 160 
Schüler gerechnet.   
 
Schuljahre    Prognose Schüleranzahl gesamt 
2020/21 185   
2021/22 180 
2022/23 170 
2023/24 160 
 
Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Boderitz, Garbisdorf, Göpfersdorf, Falkenhain)  
 
Durchführungsmaßnahmen keine 
 
 
Bestandssicherung 2020-2025/ 
Perspektive  Bestand des Förderzentrums Altenburg ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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3.4.2. Förderzentrum Schmölln 
 
Schulstandort 
Staatliches regionales Förderzentrum Schmölln 

Am Kemnitzgrund 10, 04626 Schmölln 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, regionales Förderzentrum, voll gebundene 

Ganztagsschule 

Bildungsgänge der Grundschule, Regelschule und Lernförderung 

„Jeder Schüler beherrscht aufgrund seiner individuellen Voraussetzungen wichtige 

Arbeitstechniken und lernt in Kooperation mit anderen.“ 

 
Schulöffnung    montags bis freitags 07:30 Uhr 
Schulschließung   montags bis donnerstags 15:00 Uhr,  
       freitags 14:00 Uhr 

 

Zügigkeit 

Förderzentrum   zweizügig 

 

Raum-/Aufnahmekapazität 10 Schüler/Klassenraum 

Klassenräume   21 (maßgebende Größe: 47 qm)  

Kursräume    10 

Mehrzweckraum   1 

Lehr-, Übungsräume  

(Chemie, Physik)   1 

Musikraum    1 

Kunstraum/Textiles Gestalten 2 

Werkräume    2 

Computerfachraum   1 

Hauswirtschaftsbereich  3 (Waschen, Bügeln) 

Snoezelenraum   1 

Therapieräume   2 

Sportraum    1 

Räume ehemalige  

schulvorbereitende Einrichtung 3 

 

Das Förderzentrum ist barrierefrei. 
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Sportflächen 

Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung für 

Leichtathletik, 

Ballspiele – Freianlage Ostthüringenhalle 

(Allwetterplatz) der Stadt Schmölln 

Hallenfläche 75 qm Turnraum; zusätzlich: Nutzung 

Ostthüringenhalle der Stadt Schmölln 

 

Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 

     zum Schulstandort für eine Strecke 

(Grundschule Altkirchen) 

Altkirchen    6,0    17 
Braunshain    13,5    47 
Drogen    5,0    30 
Gimmel    6,0    27 
Gödissa    7,5    35 
Göldschen    8,5    29 
Göllnitz    9,0    25 
Großbraunshain   13,0    39 
Großtauschwitz   7,5    23 
Hartha    14,0    41 
Illsitz     8,0    23 
Jauern    8,0    27 
Kertschütz    10,0    33 
Kleintauscha    13,5    37 
Kratschütz    8,0    43 
Mohlis     7,0    32 
Lumpzig    12,0    35 
Platschütz    5,0    15 
Prehna    10,0    20 
Röthenitz    7,5    21 
Schwanditz    8,5    35 
Trebula    4,5    41 
Zschöpperitz    10,0    27 
(Grundschule Gößnitz, außer Mockern) 
Bornshain    7,0    27 

Gardschütz    9,5    41 

Gieba     12,0    42 

Goldschau    10,0    37 

Gösdorf    16,0    48 

Gößnitz    8,0    17 

Großmecka    13,5    44 

Hainichen    11,0    30 

Heiligenleichnam   9,0    22 

Kleinmecka    6,0    44 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Koblenz    11,0    31 

Lehndorf    8,0    22 

Löhmigen    10,0    33 

Maltis     8,0    40 

Naundorf    10,0    28 

Nörditz    6,0    12 

Pfarrsdorf    12,0    32 

Podelwitz    11,0    39 

Runsdorf    12,0    37 

Saara     7,0    46 

Selleris    9,5    46 

Taupadel    7,0    12 

Tautenhain    14,0    46 

Zehma    10,0    35 

Zumroda    14,0    34 

Zürchau    9,0    43 
(Grundschule Großstechau) 
Beerwalde    14,0    26 
Burkersdorf bei Nöbdenitz  5,0    13 
Dobra     9,0    23 
Drosen    11,0    31 
Falkenau    10,0    21 
Graicha    9,5    23 
Großstechau    8,5    19 
Hartroda    10,0    27 
Ingramsdorf    10,0    33 
Kakau     10,5    29 
Kleinstechau    7,5    18 
Löbichau    9,0    21 
Lohma bei Nöbdenitz  6,5    18 
Nöbdenitz    9,0    24 
Tannenfeld    9,0    20 
Untschen    6,0    15 
Wildenbörten    8,5    21 
Zagkwitz    6,5    17 
(Grundschule Ponitz) 
Grünberg    6,0    16 

Guteborn    11,0    35 

Heyersdorf    8,0    12 

Merlach    12,0    35 

Ponitz     10,0      29 

Zschöpel    12,0    21 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 

(Grundschule Posa, teilweise) 

Dobitschen    11,0    32 
Dobraschütz    14,0    47 
Dölzig     14,0    46 
Kleinröda    18,0    50 
Kostitz    14,0    53 
Kraasa    16,0    50 
Mehna    10,0    41 
Meucha    8,0    45 
Naundorf    15,0    44 
Neuposa    18,5    50 
Oberkossa    14,0    35 
Pöhla     15,0    49 
Pontewitz    12,0    36 
Posa     16,0    49 
Rodameuschel   11,0    37 
Rolika     7,0    29 
Starkenberg    15,0    46 
Tanna     14,5    39 
Wernsdorf    16,0    42 
Zweitschen    11,0    39 

(Grundschule Schmölln) 
Schmölln teilweise   > 2,0 bzw. 3,0  20 

Bohra     3,5    13 

Burkersdorf (Gem. Nobitz)  9,0    19 

Gleina     7,0    17 

Großstöbnitz    5,5    18 

Kaimnitz    10,0    19 

Kleinmückern   7,5    24 

Kleinstöbnitz        18 

Kleintauschwitz   6,5    23 

Kummer    4,0      6 

Löpitz     9,0    19 

Nitzschka    5,5      8 

Nödenitzsch    3,5    15 

Papiermühle    6,5    20 

Schloßig    3,0    11 

Sommeritz    3,0       8 

Zschernitzsch   3,5    16 
(Grundschule Thonhausen) 
Brandrübel    4,5    23 
Heukewalde    14,0    30 
Jonaswalde    13,0    38 
Nischwitz    14,5    35 
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Schulbezirk    Entfernung (km)  Fahrzeit (Min.) 
     zum Schulstandort für eine Strecke 
Posterstein    11,0    27 
Schönhaide    5,0    29 
Selka     5,0    14 
Stolzenberg    13,5    29 
Thonhausen    7,0    35 
Vollmershain    8,0    37 
Weißbach    5,5    21 
Wettelswalde   6,0    32 

 
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV 
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis Schuljahr 2019/20: 13 (ohne Gastschüler) 

 

Baujahr Schulgebäude  1994 

 

Zweckbindung der Förderprogramme 

Inanspruchnahme   Projektförderung 

Ablauf     2019 (unter Vorbehalt) 

 
Zuschussbedarf 

2016     146 T€ 

2017     161 T€ 

2018     138 T€ 

 

Sonstiges 

Grundstück Am Kemnitzgrund 10: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: keine 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.fz-schmoelln.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung 
 
Im Förderzentrum Schmölln werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
beschult.  
 
Gleichzeitig wird durch das Förderzentrum Schmölln, als Netzwerkschule, der 
gemeinsame Unterricht in folgenden Schulen geleistet bzw. unterstützt: 
Grundschulen Altkirchen, Gößnitz, Großstechau, Ponitz, Schmölln und Thonhausen; 
Regelschulen Dobitschen, Gößnitz, Meuselwitz, Nöbdenitz, Schmölln sowie das 
Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln. 
 
Im Schuljahr 2019/20 lernen 53 Schüler in 5 Klassen. Die Anzahl der Gastschüler 

liegt bei 3 Schülern.  

 

Schüler-/Klassenzahlen  2019/20 

Klassenstufen 1 - 3:   1 Klasse (5 Schüler) 

     Klassenstufe 4:   1 Klasse (8 Schüler) 

     Klassenstufe 5:   1 Klasse (14 Schüler) 

     Klassenstufen 6 - 7:   1 Klasse (13 Schüler) 

     Klassenstufen 8 - 10: 1 Klasse (12 Schüler) 

 

Zügigkeit    einzügiges Förderzentrum bzw. 

klassenstufenübergreifende Beschulung  

 

Für die nächsten Schuljahre wird mit einer gleichbleibenden Schülerzahl von 40 

Schülern gerechnet.   

 

Schuljahre Prognose Schüleranzahl gesamt 
2020/21 45 
2021/22 45 
2022/23 40 
2023/24 40 
 

Schulwegzeiten werden in der Regel nicht überschritten (außer 

Selleris, Kleinröda, Neuposa, Kostitz, Kraasa, 

Pöhla)  

 

Durchführungsmaßnahmen keine 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive Bestand des Förderzentrum Schmölln ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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3.4.3. Regenbogenschule Altenburg  

 

Schulstandort 

Regenbogenschule Altenburg, Staatliches regionales Förderzentrum 

Otto-Dix-Straße 46, 04600 Altenburg 

 

Bildungsangebot, Leitbild 

allgemein bildende Schule, regionales Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung, voll gebundene Ganztagsschule 

„Unsere Ganztagsschule ist nicht nur Unterrichtsort, sondern auch Lebensraum, in 

dem die Schüler lernen, in Gemeinschaft zu leben, zu spielen, zu lernen und zu 

arbeiten.“ 

 

Schulöffnung    montags bis freitags 07:00 Uhr 
Schulschließung   montags bis donnerstags 15:00 Uhr,  
       freitags 13:00 Uhr 

 
Raum-/Aufnahmekapazität 6 Schüler/Klassenraum 
Klassenräume   14 (maßgebende Größe: 47 qm)  
Werkraum    1 
Lehrküche    1 
Waschen/Bügeln   2 
Computerraum   1 
Therapieraum   1 
Snoezelenraum   1 
Begegnungsraum   1 
Sportraum    1 
Schwimmbecken   1 
 
Das Förderzentrum ist barrierefrei. 

 
Sportflächen 
Freifläche kein Sportplatz am Standort; Nutzung Leichtathletik, 

Ballspiele – Allwetterplatz der Stadt Altenburg (in 
der Bonhoefferstraße) 

Hallenfläche 68 qm Turnraum, zusätzlich: Nutzung Nord I, klein- 
Eigentümer: Stadt Altenburg 

 
Schulbezirk 
Landkreis Altenburger Land 
 
Schülerbeförderung 
ÖPNV, FSV     
Anzahl an Schülern mit Fahrausweis 2019/20: 4 (ohne Gastschüler) 

 
 

https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de


178 

 

Schulnetzplan für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land, 
Zeitraum 2020 bis 2025                                                                                                                              

Landkreis Altenburger Land  1. Entwurf – Stand: 26. Februar 2020 

Die Beförderung erfolgt fast ausschließlich im freigestellten Schülerverkehr.  
Die im Schulgesetz festgelegte Zeit für den Schulweg von 60 Minuten wird bei der  
Organisation der Schülerbeförderung berücksichtigt und eingehalten. 
 

 

Baujahr Schulgebäude 1973, Anbau 2001 
 
Zweckbindung der Förderprogramme 
Inanspruchnahme keine 
Ablauf 

 

Zuschussbedarf 

2016     334 T€ 

2017     334 T€ 

2018     304 T€ 

 

Sonstiges 

Grundstück Otto-Dix-Straße/Schulgarten: Eigentum Landkreis, Rückfallregelung: auf 

Verlangen der Stadt Altenburg 

 

Weitere Informationen zur Schule http://www.regenbogenschule-altenburg.de 

http://www.schulportal-thueringen.de/ 
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Darstellung der Standortplanung 
 

In der Regenbogenschule Altenburg werden Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Gutachten - Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - 

beschult. Für alle Schüler besteht eine 12-jährige Schulpflicht, danach verlassen die 

Schüler die Schule oder beantragen eine Verlängerung um ein weiteres Schuljahr. In 

einer Klasse werden im Durchschnitt sieben bis neun Schüler ähnlichen Alters 

beschult.  

 

Im Schuljahr 2019/20 lernen 88 Schüler in 10 Klassen in der Regenbogenschule 

Altenburg.  

 

Schüler-/Klassenzahlen 2019/20 Unterstufe:  2 Klassen (je 6 Schüler), 

Mittelstufe:  2 Klassen (je 8 Schüler), 

Oberstufe:  4 Klassen (9/11/8/9 Schüler), 

Werkstufe:  2 Klassen (11/12 Schüler)  

 

Zügigkeit     einzügiges Förderzentrum  

 

Schülerzahlenprognose  Eine Schülerzahlenprognose kann nicht, wie für die 

Grund- und Regelschulen beispielsweise, erstellt werden. Die Schulleitung schätzt 

auf der Grundlage der Zusammenarbeit mit den verschiedenen zuständigen Stellen 

ein, dass im Planungszeitraum mit einer Schülerzahl von ca. 90 Schülern zu rechnen 

ist.  

 

Die bedarfsgerechte Förderung benachteiligter Schüler wird durch die 

Regenbogenschule Altenburg umgesetzt und ist weiterhin mit dem Bestand der 

Regenbogenschule Altenburg zu gewährleisten.  

 

Schulwegzeiten Beförderung fast ausschließlich im freigestellten 

Schülerverkehr, festgelegte Zeit für den Schulweg 

von 60 Minuten wird bei der Organisation 

berücksichtigt und eingehalten 

 

Durchführungsmaßnahmen keine 

 

Bestandssicherung 2020-2025/ 

Perspektive Bestand der Regenbogenschule Altenburg ist 

mittelfristig gesichert und langfristig geplant 
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3.4.4. Zusammenfassung der Standortplanung 

 

 

Festlegungen zu Mindestschülerzahlen und zur Zügigkeit für Förderschulen gibt es 

im Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens vom 02. Juli 2019 

nicht.  

 

Die prognostizierten Schülerzahlen sind in den Förderzentren Altenburg und 

Schmölln leicht rückläufig. In der Regenbogenschule Altenburg stabil.  

 

Schuljahre 
Förderzentrum 
Altenburg 

Förderzentrum 
Schmölln 

Regenbogenschule 
Altenburg 

        

2019/20 187 53 88 

2020/21 185 45 90 

2021/22 180 45 90 

2022/23 170 40 90 

2023/24 160 40 90 

 

Die vorhandenen Raum-/Aufnahmekapazitäten der Förderzentren Altenburg und 

Schmölln werden, aufgrund des gravierenden Schülerzahlenrückgangs durch 

Beschulung im Gemeinsamen Unterricht, nicht in vollem Umfang durch die jeweilige 

Schule genutzt. Vorhandene Platzreserven werden an Fremdnutzer vermietet 

(Kindertagesstätten).  

 

Gleichzeitig nutzt der Hort der Grundschule Schmölln seit dem Schuljahr 2018/19 

Räume im Förderzentrum Schmölln.  

 

Für das Förderzentrum Altenburg besteht ein Immobilien-Leasing-Vertrag mit der 

SENA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Düsseldorf für den 

Leasinggegenstand Förderzentrum Altenburg mit Erbbaurecht und einer 

Gesamtmietzeit von 22 Jahren (September 1999 bis August 2021). Die jährliche 

Leasingrate beträgt 335.736 € bis August 2021.  

 

Im Notarvertrag URNr. 818/1998 Wf zwischen der SENA Grundstücks-

Vermietungsgesellschaft und dem Landkreis Altenburger Land vom 25. Mai 1998 

wurde bezüglich des Erbbaurechts inklusive Gebäude eine Ankaufoption vereinbart. 

Die Kaufoption muss bis spätestens zum 31. Dezember 2020 geltend gemacht 

werden. Im Falle der Inanspruchnahme würde keine finanzielle Belastung erfolgen, 

da der Restbuchwert für das Objekt durch das Mieterdarlehn bereits angespart wäre. 
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Der Bestand des Förderzentrums Altenburg ist mittelfristig vom 01. August 2020 bis 

31. Juli 2025 gesichert und langfristig geplant. Von der Kaufoption sollte Gebrauch 

gemacht werden.  

  

 

3.4.5. Beschlussvorschlag 

 

1. Die Förderzentren Altenburg und Schmölln haben Bestand vom 01. August 2020 

bis zum 31. Juli 2025. 

 

2. Die Regenbogenschule Altenburg hat Bestand vom 01. August 2020 bis zum 31. 

Juli 2025.  
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4 Beteiligungsverfahren 

 

Entsprechend dem § 41 Abs. 1 ThürSchulG bzw. dem Thüringer Gesetz zur 

Weiterentwicklung des Schulwesens werden betroffene Gemeinden bzw. Landkreise 

und kreisfreie Städte aber auch benachbarte Schulträger, wie nachfolgend 

aufgeführt, in das Verfahren einbezogen: 

 

 alle Städte und Gemeinden im Landkreis Altenburger Land (Benehmen), 

 Stadt Altenburg (Abstimmung), 

 benachbarte Landkreise (Abstimmung), 

 Staatliche Schulamt Ostthüringen (Anhörung),  

 Thüsac Windischleuba (Anhörung), 

 Schulen in freier Trägerschaft (Abstimmung).  

 

Weiterhin wird nach § 38 ThürSchulG den Schulkonferenzen der allgemein bildenden 

Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land Gelegenheit zur 

vorherigen Stellungnahme gegeben, da wesentliche Festlegungen der 

Schulorganisation betroffen sind.  
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5 Durchführungsmaßnahmen  

 

 

Punkt 3.2.1.7.  

 

 Die Orte Bosengröba, Gröba, Heukendorf, Neubraunshain, Pflichtendorf, 

Ruppersdorf, Waltersdorf und Wintersdorf der Stadt Meuselwitz werden zum 

31. Juli 2020 aus dem Schulbezirk der Regelschule Lucka herausgelöst und 

ab dem 01. August 2020 dem Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz 

zugeordnet. 

 

 Die Schulbezirke der Regelschulen Lucka und Meuselwitz werden zum 31. 

Juli 2021 aufgehoben. Ab dem 01. August 2021 besteht für alle Klassenstufen 

ein gemeinsamer Schulbezirk mit dem Umfang der bisherigen Schulbezirke 

der Regelschulen Lucka und Meuselwitz. Bei Nichterfüllung der 

Mindestschülerzahl bzw. der durchgängigen Einzügigkeit bis einschließlich 

zum Schuljahr 2023/24 wird die Regelschule Lucka zum 31. Juli 2024 

aufgehoben. 

 

 Der Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz wird frühestens zum 01. August 

2021 um die Orte Mehna, Rodameuschel und Zweitschen; um die Orte 

Starkenberg, Breesen, Dölzig, Dobraschütz, Großröda, Kleinröda, Kostitz, 

Kraasa, Kreutzen, Misselwitz, Naundorf, Neuposa, Oberkossa, Pöhla, Posa, 

Tanna, Tegkwitz und Wernsdorf erweitert. 

 

 

Punkt 3.2.2.12.   

 

 

 Die Grundschule Ponitz wird zum 31. Juli 2020 aufgehoben. 

 

 Der Schulbezirk der Grundschule Gößnitz wird zum 01. August 2020 um die 

Orte Grünberg, Guteborn, Merlach, Ponitz und Zschöpel sowie Heyersdorf 

erweitert.  

 

 Die Grundschulen Großstechau und Thonhausen haben Bestand vom 01. 

August 2020 bis zur Errichtung einer gemeinsamen Grundschule am 

Schulstandort Nöbdenitz, frühestens ab dem 01. August 2024. Zu diesem 

Zeitpunkt wird der Schulbezirk der Grundschule Großstechau und 

Thonhausen aufgehoben und zu einem Schulbezirk vereint. 
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 Die Regelschule Dobitschen wird frühestens zum 31. Juli 2021 aufgehoben. 

Die Zuordnung der Orte erfolgt entsprechend der Durchführungsmaßnahme 

(siehe Seite 91).  

 

 Der Schulbezirk der Regelschule Schmölln wird frühestens zum 01. August 

2021 um die Orte Altkirchen, Gimmel, Gödissa, Göldchen, Großtauschwitz, 

Illsitz, Jauern, Kratschütz, Nöbden, Platschütz, Röthenitz und Trebula; um die 

Orte Drogen und Mohlis; um die Orte Göllnitz, Kertschütz, Schwanditz und 

Zschöpperitz; um die Orte Lumpzig, Braunshain, Großbraunshain, Hartha und 

Prehna sowie um die Orte Dobitschen, Meucha, Pontewitz und Rolika 

erweitert. 

 

 

 

Punkt 3.2.5.5. 

 

 

 Der Schulbezirk der Regelschule Rositz wird frühestens ab dem 01. August 

2021 um die Orte Göhren, Gödern, Romschütz, Lossen und Lutschütz 

erweitert.  
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Quellenverzeichnis 

 

Demografiebereicht 2016, Teil 1 Bevölkerungsentwicklung des Freistaats Thüringen 

und seiner Regionen 

 

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025, Thüringen im Wandel, 

Herausforderungen annehmen, Vielfalt bewahren, Veränderungen gestalten 

 

Statistisches Informationssystem Bildung (SIS) 

 

RS-19/153, Thüringischer Landkreistag Erfurt 
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